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Anhörung zur Bahnreform  
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Wirtschaftsausschusses, 
 
ich bedanke mich, dass Sie dem VCD Gelegenheit geben, zur Bahnreform Stellung zu 
nehmen. 
 
Hier unsere Antworten auf Ihre Fragen: 
 
 
1. Wie stehen Sie zu den Forderungen nach einer eigentümerischen Trennung 

des Schienen-Netzes von den Transport-Gesellschaften und nach einer 
Regionalisierung der Nebennetze in Regie der Bundesländer?  

 
Die eigentümerische Trennung von Schieneninfrastruktur und Transport auf der Schiene ist 
eine Kernforderung des VCD für den Schienenverkehr. Nur so kann sicher gestellt werden, 
dass Eigentümer des Schienennetzes konzerneigene Transportgesellschaften nicht bevor-
zugen und das Schienennetz im Rahmen eines fairen Wettbewerbes bestmöglich ausge-
lastet wird. Die zwangsläufige Folge dieser Forderung wäre die Herauslösung des Netzes 
aus der Holding der DB AG. Der Betrieb der Infrastruktur darf zudem nicht ausschließlich 
einem Unternehmen vorbehalten sein.  
 
Die Regionalisierung der Nebennetze in Regie der Bundesländer ist eine Möglichkeit 
zur Stärkung der regionalen Verantwortung und Handlungsfähigkeit, die diskutiert 
werden muss. Zumindest sollten die Länder den Zugriff auf die strategischen Entschei-
dungen für diese Infrastruktur haben, um z.B. regionale Strecken auch hinsichtlich Infra-
struktur und Transport „im Paket“ ausschreiben zu können. So können die im regio-
nalen Netz möglichen Synergien voll zugunsten der Besteller realisiert werden. Um die 
Finanzierung sicher zu stellen, müssten Bundesmittel (BSchwAG) zweckgebunden an 
die Länder übertragen werden („Regionalisierungsmittel Infrastruktur“). 
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2. Sollte der Schienenwegebau nach dem bewährten Muster des Straßenbaus 

organisiert werden? Das hieße: der Ausbau der Hauptstrecken wird durch den 
BVWP geregelt, also Finanzierung durch den Bund. Baudurchführung, Bau-
planung und Pflege erfolgt durch die Länder. Der Bau und Ausbau der Neben-
strecken erfolgt autonom durch die Länder. Dafür erhalten sie einen ange-
messenen festzusetzenden Anteil der heutigen Mittel für Schienenverkehrsin-
vestitionen.  

 
Diesen Ansatz bewerten wir positiv. Schleswig-Holstein würde dann beim Infrastruktur-
ausbau endlich handlungsfähig und wäre nicht mehr auf das Wohlwollen der DB AG 
angewiesen. Die Länder können am besten beurteilen, welche Strecken vor Ort sinnvoll 
gebaut beziehungsweise ausgebaut werden sollten und wo die Prioritäten liegen 
müssten. Die Mittel würden mit Sicherheit verantwortungsvoller und bedarfsgerechter 
eingesetzt werden. 
 
 
3. Befürworten Sie die schrittweise Privatisierung aller Teile der DB AG, die 

selbst Zugverkehr durchführen (DB Cargo bzw. Railion, DB Reise und 
Touristik, DB Regio) und die Entlassung des gesamten Bahnbetriebes nach 
und nach in den Wettbewerb?  

 
Der VCD hält eine Privatisierung dann für sinnvoll, wenn sie im Sinne der gesetzten 
verkehrspolitischen Ziele wirksam werden kann.  
Vorrangige verkehrspolitische Ziel sind aus Sicht des VCD: 
•  mehr Verkehr auf die Schiene; 
•  Verstärkung des Schienenverkehrsangebotes in der Fläche (siehe hierzu das VCD-

Konzept Bahn 21); 
•  Vorrang von Erhalt und Ausbau des Bestandsnetzes vor dem Neubau von 

Hochgeschwindigkeitsstrecken,  
•  Effizienz und Kundenorientierung im System Schiene; 
•  fairer Wettbewerb zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern durch gerechte 

Rahmenbedingungen (z.B. bei der Besteuerung); 
•  diskriminierungsfreier Zugang zum Schienennetz für private Betreiber; 
•  Erhalt und Neubau von Infrastruktur (Gleisanschlüsse usw.) für den Güterverkehr. 

 
Vor dem Hintergrund eines solchen Zielsystems ist das Organisationsmodell zu wählen, 
mit dem diese Ziele am besten zu erreichen sind. Die Privatisierung kann dabei ein 
Instrument sein. Eine Privatisierung der DB-Transportsparten in den bestehenden 
Strukturen dürfte allerdings zu keiner gravierenden Systemverbesserung führen, da die 
Marktmacht der jeweiligen Transportbereiche (alle > 90 % Marktanteil) auch in materiell 
privatisierter Form nach wie vor zu groß wäre. Die einzelnen Sparten müssten vor einer 
Privatisierung reorganisiert werden, um ggf. auch in Form mehrerer, z.B. regionaler Ein-
heiten, separat privatisiert zu werden. Es ist zu erwarten, dass sich eine solche Form 
der Privatisierung auch positiv auf den Privatisierungserlös auswirken wird.  
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4. Halten Sie die Gründung einer unabhängigen Trassenvergabeagentur für not-
wendig, um das natürliche Monopol des Schienennetzes so zu vermarkten, 
dass möglichst viel Verkehr auf die Schiene kommt?  

 
Bei einer konsequenten institutionellen Trennung von Schieneninfrastruktur und Trans-
port wäre der Aufwand für eine besondere Trassenagentur entbehrlich, da der Infra-
strukturbetreiber diese Aufgaben dann selbst direkt und effizient wahrnehmen könnte. 
 
Für den Fall, dass eine vollständige Trennung von Netz und Transport nicht realisiert 
wird, muss zumindest eine unabhängige Regulierungsbehörde eingerichtet werden. 
Nach Auffassung des VCD müsste es sich dabei um eine zentrale Kontrollbehörde 
handeln, deren Arbeit transparent ist. Das mit der jetzigen Eisenbahnrechts-
Novellierung angedachte Nebeneinander mehrerer Regulierungs- und Aufsichtsin-
stanzen (EBA, Trassenagentur, Kartellamt, europäische Behörden) ist viel zu auf-
wändig. Hier mangelt es der Bundespolitik an Mut bei der Fortführung der Bahnreform. 
Aus Rücksichtnahme auf die DB AG entstehen erheblichen Kosten durch zu großen 
Regulierungsaufwand. Diese Finanzmittel sollten besser in die regionale Schienen-
infrastruktur investiert werden. 
 
 
5. Befürworten Sie die Gründung einer unabhängigen Servicegesellschaft, um 

einen „herstellerneutralen“ Fahrkartenverkauf und den Betrieb eines 
„herstellerneutralen“ Buchungssystems, die Erstellung von Fahrplänen und 
weitere Informations- und Serviceaufgaben einschließlich einer alle Verkehrs-
mittel übergreifenden Fahrplanauskunft sicherzustellen?  

Ja! Dies wäre ein wichtiger Schritt, um das System Bahn nutzerfreundlicher zu machen.  
 
Stichwort Fahrplanauskunft: In der bisherigen Fassung des AEG-Entwurfs wird lediglich 
ein „Aushang am Bahnhof“ für die Fahrzeiten der verschiedenen Anbieter gefordert. 
Das reicht auf keinen Fall aus und wird heutigen Anforderungen der Fahrgäste sowie 
der Verkehrsunternehmen in keiner Weise gerecht. Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
sollten verpflichtet werden, für das von ihnen betriebene Netz anbieterübergreifende 
Fahrplandaten (Planung und Echtzeit) zur Verfügung zu stellen. 
 
 
6. Wie beurteilen Sie die Einführung einheitlicher regionaler Tarifsysteme, wie 

den Schleswig-Holstein-Tarif? Wie sollten Ihrer Meinung nach die Tarife im 
Fernverkehr gestaltet werden, Freigabe oder einheitlicher Tarif, und halten Sie 
bei unterschiedlichen Tarifen eine Tarifdurchbindungspflicht für erforderlich, 
um einen einheitlichen Fahrkartenverkauf zu sichern?  

 
Regionale Tarifsysteme haben sowohl Vor- als auch Nachteile. Einer häufig guten 
Abbildung regionaler Bedürfnisse steht i.d.R. ein Tarifbruch zu Nachbarregionen und 
zum Fernverkehr gegenüber. Grundsätzlich setzt sich der VCD für ein möglichst ein-
heitliches und einfaches Tarifsystem im öffentlichen Verkehr ein und für eine Fahrkarte 
„von Tür zu Tür“.  
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In Anknüpfung an die Ausführungen zu Frage 5 fordern wir auch für den Tarif ein 
betreiberneutrales System und eine betreiberübergreifende Organisationsform. 
Zumindest ein Grundsortiment an Tarifangeboten müsste in dieser Weise organisiert 
sein, um bei zunehmendem Wettbewerb im Personenverkehr auf der Schiene die 
Tarifintegration für die Fahrgäste zu gewährleisten. Zwischen regionalen und Fernver-
kehrstarifangeboten ist ein Mindestmaß an Kompatibilität sicherzustellen, das z.B. eine 
Durchtarifierung auch über mehrere Betreiberwechsel ermöglicht.  
 
Unterhalb der Ebene eines solchen „Dachtarifsystems“ könnten dann regionale Beson-
derheiten im Rahmen von Sonderangeboten einzelner Verbundräume oder Betreiber 
zulässig sein. So ließen sich Tarifintegration und Ideenwettbewerb/Tarifhoheit durchaus 
miteinander vereinbaren. 
 
Die BahnCards sollten als Rabatt- und Kundenbindungsinstrument für das „System 
ÖPNV“ nicht auf Betreiberebene angesiedelt sein, sondern anbieterübergreifend und in 
ihrer Nutzbarkeit nicht durch regionale Besonderheiten unterhöhlt werden. 
 
Bereits heute zeigt sich, dass die gegenwärtige Struktur mit der bei der DB AG 
verorteten Tarifmacht die genannten Anforderungen unzureichend erfüllt. Zudem hat die 
DB AG gegenwärtig eine zu starke Verhandlungsmacht gegenüber ihren Wettbewer-
bern, z.B. bei der gegenseitigen Anerkennung und Einnahmenaufteilung von Tarifen 
wie BahnCard, Wochenendticket etc. Häufig scheitern Einigungen zwischen der DB und 
Wettbewerbern mangels Einigung über die Konditionen, Leidtragende sind die Fahr-
gäste: Tarifbrüche, uneinheitliche Vertriebssysteme und ein undurchschaubarer 
Tarifdschungel sind die sichtbaren Folgen. 
Regionale Tarifsysteme können diese Probleme nur zum Teil lösen. 
 
 
7. Kann eine Kommunalisierung der Bahnhöfe zu weiteren Attraktivitätsstei-

gerungen führen und welche finanziellen Rahmenbedingungen sind dafür 
erforderlich?  

 
Bahnhöfe sollten die Visitenkarten der Kommunen sein. Neben dem  Fahrkartenverkauf 
und weiteren Serviceleistungen können sie z.B. mit Einkaufsmöglichkeiten, Gastrono-
mie, Fahrradverleih oder anderen Dienstleistungsangeboten aufgewertet werden. Eine 
Attraktivitätssteigerung muss aber nicht zwingend durch die Kommune geleistet 
werden. - Und umgekehrt gewährleistet eine kommunale Regie auch keine Attraktivi-
tätssteigerung. Denkbar ist auch, den Betrieb der Bahnhöfe im Wettbewerb zu ver-
geben. Im Falle einer Diversifizierung der Eigentumsverhältnisse müssen einheitliche 
Standards vor allem  bei der Fahrgastinformation und Wegeführung gewährleistet sein. 
 
 
8. Befürworten Sie eine Neuordnung der technischen Standards für den 

Schienennahverkehr und wie könnten diese aussehen?  
 
Um ein möglichst barrierefreies System Bahn zu erhalten, ist eine Standardisierung  
insbesondere bei den Bahnsteighöhen dringend erforderlich, damit Fahrzeugausrüstung 
und Bahnsteig endlich ein kompatibles System bilden. Angesichts der fahrzeugtech-
nischen Möglichkeiten, der Standards der europäischen Nachbarn, der Baukosten und 
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des Status Quo in Deutschland scheint eine Regelhöhe von 55 cm bundesweit am 
sinnvollsten. Ausnahmen in bestehenden geschlossenen S-Bahn- Systemen (höher) 
oder Stadtbahnsystemen (niedriger) müssen möglich sein. 
 
Für die Wagen sollten sich die Standards an den Kriterien Kundenfreundlichkeit (z.B. 
breite und ebenerdige Einstiege, Fahrkartenverkauf auch in den Wagen) und 
Umweltfreundlichkeit (z.B. lärmarme Bremsen, verbrauchsarme Fahrzeuge, Rußfilter 
bei Dieselfahrzeugen) orientieren. 
 
 
9. Sollen die Rechte der Fahrgäste gestärkt werden, um einen effektiven Ver-

braucherschutz zu erreichen? Halten Sie eine gesetzliche Regelung der 
Fahrgastrechte für erforderlich?  

 
Gesetzliche Regelungen für Fahrgastrechte im öffentlichen Verkehr (Land, Luft, 
Wasser) sind längst überfällig. Sie müssen sich auf die gesamte Reisekette beziehen 
und bundesweit gelten. Wenn sie lediglich als Kulanzregelungen bzw. in den beson-
deren Beförderungsbedingungen einzelner Verkehrsunternehmen installiert oder in 
Verkehrsverträgen ohne Rahmenvorgabe individuell vereinbart werden, wird sich in 
Deutschland ein Flickenteppich unterschiedlicher Ansprüche ohne gemeinsame 
Mindeststandards bilden.  
 
 
 
Für weitere Informationen zum Thema Bahn verweisen wir auf die beigefügten 
Positionen unseres Bundesverbandes 
 
•  Zehn Jahre Bahnreform 
•  Fahrgäste brauchen Rechte 
•  Bahn 21 (Konzept für mehr Bahn in der Fläche) 
•  Position des VCD zum Entwurf des dritten Gesetzes zur Änderung eisenbahn-

rechtlicher Vorschriften. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Doris Neuschäfer 
(Vorstand VCD Schleswig-Holstein) 
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Ziele richtig gesteckt

Die Bahn ist das umweltfreundlichste motorisierte Verkehrsmittel, daher erfährt sie
durch die Verkehrspolitik zu Recht Unterstützung. Vor zehn Jahren wurde die Bahnre-
form eingeleitet. Sie sollte die Bahn für den Verkehrsmarkt der Zukunft fit machen.
Hauptziel war, mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern – die Bahn sollte im Wettbe-
werb der Verkehrsträger bestehen können. Durch eine effiziente Organisation des Sys-
tems Bahn sollten die öffentlichen Haushalte zukünftig substantiell entlastet werden.
Gleichzeitig blieb der Bund in der Pflicht die Schieneninfrastruktur und das Verkehrsan-
gebot im Personenfernverkehr zu erhalten und auszubauen.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) als Umwelt- und Verbraucherverband unterstützt
die Ziele der im Jahr 1994 eingeleiteten Bahnreform. Zehn Jahre danach fällt die Bilanz
des VCD jedoch negativ aus, da die meisten Ziele noch immer nicht erreicht sind. Alle
Bundesregierungen seit 1994 haben die Bahnreform nicht konsequent umgesetzt und
sich von vielen der damals verkündeten verkehrspolitischen Zielsetzungen verabschie-
det.

Verkehrswachstum und Wettbewerbsverzerrung

Der Verkehrsmarkt ist gekennzeichnet durch anhaltend hohe Wachstumsraten der Ver-
kehrsmengen und zunehmende Engpasssituationen bei der Infrastruktur. Insbesondere
der Straßengüterfernverkehr wächst weiterhin stark, laut Prognosen des Bundesver-
kehrsministeriums um 64 Prozent bis 2015. Die Luftschadstoff- und Lärmbelastungen
sowie der klimarelevante CO2-Ausstoß bewegen sich weiter auf hohem Niveau, techni-
sche Verbesserungen werden oft durch Verkehrsmengensteigerungen ausgeglichen und
überkompensiert. Die selbstgesetzten Ziele der Reduzierung von klimaschädlichen Emis-
sionen werden im Verkehrsbereich deutlich verfehlt.

Intermodaler Wettbewerb

Im intermodalen Wettbewerb gibt es für die Bahn derzeit gravierende Benachteiligun-
gen gegenüber dem Straßenverkehr und gegenüber der Luft- und der Schifffahrt.
Strukturelle und fiskalische Ungleichbehandlungen der Verkehrsträger sorgen für Wett-
bewerbsverzerrungen und behindern die Verlagerung von Verkehrsanteilen auf die
Schiene.

Nur der Schienenverkehr muss den größten Teil der Kosten seines Fahrwegs selbst de-
cken. Ganz anders ist es beim Straßenverkehr. Kraftfahrzeug- und Mineralölsteuer de-
cken die hohen Kosten für Straßenbau, Straßenbauverwaltungen und Instandhaltung
nicht ansatzweise, ganz zu schweigen von den externen Kosten, verursacht durch Lärm,
Luftverschmutzung und Unfälle.

Besonders der Straßengüterverkehr verursacht immense Schäden, schwere Lkw beschä-
digen die Straßen beispielsweise 60.000 mal stärker als Pkw. Das allein rechtfertigt eine
wesentlich höhere Belastung des Straßenschwerlastverkehrs.
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Die zu Ende August 2003 geplante Einführung der Lkw-Maut war der erste Schritt in
die richtige Richtung. Leider wird es zu einer tatsächlichen Erhebung einer fahrleis-
tungsabhängigen Maut frühestens im Jahre 2006 kommen.

Ungleiche Wettbewerbsbedingungen gibt es ebenso zwischen Schiene und Luft- bzw.
Schifffahrt, die gewerbliche Luftfahrt ist ganz, die Binnenschifffahrt weitgehend von
Energie- und Ökosteuer ausgenommen. Im Flugverkehr auf internationalen Strecken
wird keine Mehrwertsteuer fällig, bei der Bahn ist dies jedoch der Fall.

Intramodaler Wettbewerb

Seit Beginn der Bahnreform wird innerhalb des Systems Eisenbahn der bahninterne
(intramodale) Wettbewerb vom Diskriminierungspotenzial der Deutschen Bahn AG (DB
AG) geprägt. Dieses betrifft insbesondere die Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen
für die Infrastruktur (Bahnhöfe, Bahntrassen, Rangierbahnhöfe und Nebenanlagen),
aber auch die oft fehlende Kooperationsbereitschaft der DB AG mit konkurrierenden
Verkehrsunternehmen in anderen wichtigen Bereichen, wie dem Güterverkehr, dem
Tarifsystem, den Fahrplanauskünften und der Fahrzeugnutzung.

Besonders negativ wirkt sich der starke Einfluss der DB AG bei den Verhandlungen über
die Verkehrsverträge mit den Ländern aus. Um andere Anbieter auszubooten, kommt es
vor, dass mit Kürzungen bei Infrastrukturmaßnahmen, dem Abbau von Arbeitsplätzen
oder sogar der Schließung von Betriebsstandorten gedroht wird. So werden bis heute
offensive Ausschreibungsverfahren nicht selten verhindert oder geraten zur Farce. Wirk-
same Ausschreibungskonzepte gibt es bisher nur in Schleswig-Holstein und in den
nordrhein-westfälischen Zweckverbänden.

So verwundert es nicht, dass sich bislang kaum belebender Wettbewerb mit innovativen
Newcomern entwickeln konnte. Mehr Konkurrenz ist allerdings eine der wesentlichen
Voraussetzungen für bessere Leistungen beim Bahnverkehr in der Fläche.

Unterschiedliche Entwicklungen

Die Entwicklung des Verkehrsmarktanteils der Schiene kann bisher weder beim Perso-
nen- noch beim Güterverkehr zufrieden stellen. Es ist der Bahn bislang nicht gelungen,
angemessen an der Entwicklung des Verkehrsmarktes zu partizipieren. Eine Verände-
rung des bisherigen Trends ist nicht absehbar. In den verschiedenen Tätigkeitsbereichen
des Systems Schiene gibt es jedoch unterschiedliche Entwicklungen:

Im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) gibt es je nach Bundesland unterschiedliche
Erfolge, teilweise wurden die Angebote verbessert, die Auslastung signifikant erhöht. Zu
verdanken ist das hauptsächlich dem Engagement einzelner Bundesländer, die die Ver-
kehrsleistungen eigenverantwortlich bestellen. Nach zehn Jahren Bahnreform liegt der
Anteil der Konkurrenten der DB AG im SPNV aber trotzdem nur bei 17 Prozent und
dürfte als Folge der jüngst abgeschlossenen Verkehrsverträge mit langfristigen Auf-
tragsgarantien für die DB AG nicht über 40 Prozent in den nächsten zehn Jahren stei-
gen.

Im Schienenpersonenfernverkehr gibt es bislang praktisch keinen Wettbewerb, abgese-
hen von drei Strecken fährt hier nur die DB AG. Diese setzt immer stärker auf Angebote
im Hochgeschwindigkeitsverkehr und streicht die bei den Kunden beliebten Angebote
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an preiswerten und umsteigefreien Fernverkehrsverbindungen. Andere Betreiber, die
daran interessiert sind diese Verkehre anstelle der DB AG anzubieten (z.B. den Interre-
gio), konnten sich bisher nicht gegen Widerstände innerhalb der DB AG durchsetzen.

Ähnlich negativ entwickelte sich die Situation im GüterverkehrGüterverkehr. Geschuldet ist dieses
insbesondere den fatalen Rahmenbedingungen: ungleiche Anlastung der Wegekosten,
keine Anlastung der externen Kosten, ungleiche Sicherheits- und Sozialstandards. Aber
auch Fehler bei DB Railion und DB Cargo tragen zur Misere des Güterverkehrs bei: das
aus Sicht der Verlader unstimmige Preis-Leistungs-Verhältnis, die Konzentration von DB
Cargo bzw. Railion auf Hauptabfuhrstrecken und damit verbunden der Rückzug aus der
Fläche, geringe technische Innovation oder vereinfachte Verfahrensabläufe. Insgesamt
leidet der Güterverkehr auf der Schiene erheblich unter mangelnder Kooperationsbereit-
schaft der Unternehmen.

Bisherige Wettbewerbserfolge spielen sich weitgehend innerhalb des „klassischen“
Schienengüterverkehrs mit Massengütern und Halbprodukten ab. Neuverkehre können
aufgrund der ungleichen Rahmenbedingungen gegenüber der Straße weder DB Railion
noch private Wettbewerber in nennenswerten Größen akquirieren.

Der Bereich Schieneninfrastruktur ist nach wie vor und trotz eines hohen Investitions-
aufwands geprägt von der Vernachlässigung des Bestandsnetzes. Insbesondere im Ne-
bennetz verfällt die Substanz, so führt die bundeseigene DB Netz notwendige Investiti-
onen nicht durch und die Folgen sind Streckenstilllegungen. Nur vereinzelt werden Stre-
cken von anderen Bahnen übernommen.

Die Kapazitäten im Streckennetz werden meist dem aktuellen Angebot der DB AG an-
gepasst. Durch diese eingeschränkte Infrastruktur sind Neuverkehre de facto für Jahre
ausgeschlossen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt weitgehend auf prestigeträch-
tigen Neubaustrecken, obwohl in den letzten Jahren im Nebennetz die Trassenpreise
stark gestiegen sind.

Der Güterverkehr wird auf Hauptabfuhrstrecken konzentriert, während Kapazitäten im
Nebennetz zurückgebaut werden, Umleitungsmöglichkeiten bei Störfällen gibt es kaum
noch. So wird das Bahnnetz zunehmend zum Engpassfaktor für eine erfolgversprechen-
de Fahrplangestaltung, aktuell und in Zukunft.

Eine Aus- und Umgestaltung (teilweise sogar nur die Erhaltung) der Qualität von Netz-
bestandteilen im Interesse attraktiver Bahnverbindungen ist durch die Bundesländer als
Besteller von Nahverkehrsleistungen so gut wie nicht durchsetzbar. Auch die Ansprüche
von privaten Bahnen, von Industrie- und Gewerbeunternehmen sowie von Regionen an
die Infrastruktur bleiben meistens unberücksichtigt. Durch den Verbleib des Netzes in
der Holding der DB AG wird die Infrastrukturplanung und –gestaltung vorrangig an den
Interessen der Konzerntöchter ausgerichtet.

Die Ziele der Bahnreform wurden nicht erreicht

Die Bahnreform kann in erheblichem Ausmaß zu den verkehrs-, umwelt- und klimapoli-
tischen Zielen der Bundesregierung beitragen, wenn sie entsprechend umgesetzt wird.
Das ist bisher nicht geschehen:

• Das Ziel, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, ist im Nahverkehr nur ansatzwei-
se durch Mehrbestellungen, nicht aber flächendeckend durch Innovationen und
mehr Kundenfreundlichkeit gelungen. Die Erwartungen an den Fernverkehr haben
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sich nicht erfüllt, und der Güterverkehr hat sogar Marktanteile verloren. Der Haupt-
grund ist aber die, schon von der damaligen Regierungskommission angemahnte,
bis heute ausstehende Realisierung fairer Wettbewerbsbedingungen zwischen den
Verkehrsträgern und zwischen den Anbietern von Verkehrsleistungen auf der Schie-
ne.

• Die Entlastung der öffentlichen Haushalte ist nur in Ansätzen gelungen. Die finan-
ziellen Belastungen des Staates durch das Bahnsystem erscheinen, gemessen am
stagnierenden Anteil der Bahnen am Verkehrsmarkt, als überhöht. Das Effizienzpo-
tenzial des Systems Eisenbahn insgesamt wird nicht genutzt.

Die Kürzung der Mittel für Bahninvestitionen im Bundeshaushalt 2004 kann nur
dann akzeptiert werden, wenn die verbleibenden Mittel vorrangig für den Erhalt des
Schienennetzes, für Lückenschlüsse, Reaktivierung von Strecken und Beseitigung
von Engpässen ausgegeben werden.

Zentrale verkehrspolitische Forderungen des VCD wurden mit der Bahnreform nicht
erfüllt. Zu ihnen zählen:

- Verlagerung von mehr Verkehr auf die Schiene,

- Gleichbehandlung aller Verkehrsträger, strukturell und steuerlich,

- Erhalt und Ausbau des Gesamtschienennetzes einschließlich der regionalen Stre-
cken statt Neubau von Hochgeschwindigkeitsstrecken,

- die Priorisierung der Systeminteressen der Eisenbahn gegenüber den Unterneh-
mensinteressen der DB AG, so dass Innovationen, Effizienzverbesserungen und
Wettbewerb möglich werden,

- die gesetzliche Absicherung von Fahrgastrechten,

- die im Koalitionsvertrag 2002 versprochene anbieterübergreifende Fahrplanaus-
kunft.

Der VCD fordert: der Gesetzgeber muss handeln!

• Im intermodalen Wettbewerb sind faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen, nur
so sind die gesteckten Ziele zu erreichen. Maßnahmen hierzu können insbesondere
sein:

- die Angleichung der Kraftstoffbesteuerung der konkurrierenden Verkehrsträger,
vor allem die Kerosinbesteuerung,

- die Einführung einer umfassenden Lkw-Maut, erhoben auf allen Bundesstraßen
und für alle Lkw,

- die Einführung der Mehrwertsteuer im internationalen Flugverkehr,

- die Senkung der Mehrwertsteuer auf Fahrscheine des Schienenpersonenfernver-
kehrs,

- die strikte Überwachung der Sicherheits- und Sozialstandards auf der Straße mit
Verhängung empfindlicher Strafen.

• Im intramodalen Wettbewerb muss ein diskriminierungsfreier Zugang der Wettbe-
werber zur Infrastruktur gewährleistet sein. Der VCD fordert:
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- Als erster wichtiger Schritt muss im Zuge der anstehenden Novellierung des All-
gemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) eine unabhängige, leistungsfähige Regulie-
rungsbehörde eingeführt werden, die zuständig ist für die Trassenvergaben und
die Preisaufsicht. Nur so kann jegliche tatsächliche und potentielle Diskriminie-
rung von Wettbewerbern der DB AG wirksam unterbunden werden.

- Mittelfristig sollte die DB Netz AG ein leistungsfähiges Infrastrukturunternehmen
des Bundes werden, das alle seine Leistungen (Fahrweg, Bahnhöfe, Bahnstrom,
Werkstätten, Rangierbahnhöfe und Nebenanlagen für den Güterverkehr) allen
Verkehrsunternehmen auf der Schiene gleichberechtigt anbietet.

• Im Schienenpersonenverkehr müssen Fern- und Nahverkehr stärker geregelt und
besser aufeinander abgestimmt werden. Notwendig sind:

- Eine Initiative vom Bund unter Mitwirkung der Länder, um gemeinsam die Ver-
antwortung für das Angebot im regionalen Schienenverkehr (Gewährleistungs-
aufgaben) zu übernehmen.

- Die Ausschreibung von Fernverbindungen, um den weiteren Ersatz von Fern-
durch Nahverkehrszüge und eine „Rosinenpickerei“ bei den Verkehrszeiten und
den befahrenen Linienabschnitten zu verhindern.

- Bundesweit einheitliche Regelungen der Fahrplanauskunft, des Tarifsystems, der
Aufteilung der Einnahmen, von Fahrgastrechten, behindertengerechten Zugän-
gen, Bahnsteighöhen usw.

• Im Schienengüterverkehr müssen die Rahmenbedingungen des Schienenverkehrs,
insbesondere dessen Infrastruktur, stärker an die Beförderungsbedürfnisse der verla-
denden Wirtschaft angepasst werden:

- Erforderlich ist eine betriebsfähige Vorhaltung von Verlade- und Umschlagmög-
lichkeiten (Ladestraßen) auch ohne regelmäßige Nutzung, ähnlich der standard-
mäßigen Erschließung von Gewerbegebieten mit Straßen.

- Der VCD begrüßt die Auflegung eines Förderprogramms für neue Gleisanschlüs-
se durch die Bundesregierung, hält es aber auch für erforderlich, dass der Abbau
von Nebengleisen und bestehenden Gleisanschlüssen verhindert wird.

- Um den Wettbewerbsmarkt Schienengüterverkehr als Gesamtsystem zu fördern,
bedarf es eines betreiberunabhängigen Informationssystems für die verladende
Wirtschaft, das Auskunft über die Verkehrsangebote der Bahnen und die An-
sprechpartner der betreibenden Unternehmen gibt.

- Im internationalen Eisenbahngüterverkehr müssen administrative Hürden abge-
baut werden. Notwendig sind u.a. die Gleichbehandlung aller Bahnen bei der
Zollabfertigung, keine Privilegierung einzelner Güterbahnen durch bilaterale Ab-
kommen und Staatsverträge aus Zeiten vor der Bahnreform. Hier ist der Bund
gefordert, bereits deutlich vor einer europarechtlichen Regelung die administrati-
ven Wettbewerbshemmnisse im grenzüberschreitenden Güterverkehr durch ent-
sprechendes Einwirken auf die Nachbarstaaten abzubauen.

• Die Infrastrukturfinanzierung  muss neu geregelt werden. Es sollte möglich sein, dass
Unternehmen, die im Nahverkehr bestellte Verkehre betreiben, analog zur DB AG
die Möglichkeit zur Netzbewirtschaftung erhalten (einschließlich Modernisierungsin-
vestitionen). An der Umstrukturierung zu regionalen Verantwortungen für Teile der



VCD-Position • Zehn Jahre Bahnreform März 2004

8/8

Infrastruktur müssen alle betroffenen Verkehrsunternehmen beteiligt werden. Die
Verantwortung für die Infrastruktur (Bahnnetz, Bahnhöfe, Stromleitungen, usw.)
muss in öffentlicher Hand bleiben..

• Über den Stand der Umsetzung der Bahnreform muss eine Berichtspflicht einge-
führt werden, damit im Parlament und öffentlich fundiert darüber diskutiert werden
kann. Sie beinhaltet auch das Offenlegen der Verwendung der Regionalisierungs-
mittel in den Bundesländern.
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Fahrgäste brauchen Rechte 

In Deutschland spielt der Öffentlichen Personenverkehr (ÖV) eine wichtige Rolle. 
Rund 27 Millionen Menschen nutzen pro Tag Busse und Bahnen, im Nah- wie im 
Fernverkehr, in der Stadt wie auf dem Land. Dennoch sind die Rechte dieser 
Fahrgäste zur Zeit ungenügend geregelt. Im Gegensatz zu jedem anderen 
Vertragsverhältnis in Deutschland haben Verbraucher und Verbraucherinnen im 
öffentlichen Verkehr keine verbindlichen Haftungs- bzw. Entschädigungs-
ansprüche, obwohl sie mit dem Kauf eines Fahrscheins auch hier einen Vertrag 
eingehen.  

Die üblichen Verbraucherrechte sind im ÖV durch öffentlich-rechtliche 
Sonderregelungen faktisch außer Kraft gesetzt. Insbesondere die aus dem Jahr 
1938 stammende und noch heute gültige Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) 
schließt in Paragraph 17 praktisch jede Haftung für die verspätete Ankunft eines 
Zuges aus. Dies gilt selbst bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten 
eines Unternehmens. Spätestens nach Umwandlung der Bahn in ein Bundes-
unternehmen in privater Rechtsform im Jahr 1994 ist dieses Sonderrecht nicht 
mehr gerechtfertigt. Die Rahmenbedingungen für die Deutsche Bahn AG (DB AG) 
und mögliche Konkurrenten müssen auch an den Bedürfnissen der Fahrgäste 
ausgerichtet sein und nicht nur an den Interessen der Unternehmen. 

Im Falle von Verspätungen, verpassten Anschlüssen oder falscher Fahrplan-
auskunft wird zur Zeit unterschiedlich verfahren. In einigen unserer europäischen 
Nachbarstaaten gibt es bereits einen Rechtsanspruch auf Entschädigung bei 
mangelhaften Leistungen im öffentlichen Verkehr. Zwei Beispiele: In den Nieder-
landen bekommt der Fahrgast bei einer Verspätung von über 60 Minuten den 
vollen, bei über 30 Minuten den halben Fahrpreis zurück. Auch in Großbritannien 
gibt es einheitliche Fahrgastrechte, die für alle Verkehrsunternehmen verbindlich 
sind. Bei mehr als 60 Minuten Verspätung müssen mindestens 20 Prozent des 
Fahrpreises erstattet werden. Einzelne Unternehmen können in ihren Beför-
derungsbedingungen den KundInnen darüber hinaus noch weiter entgegen 
kommen. 

In Deutschland leisten die meisten Verkehrsanbieter lediglich Entschädigungs-
zahlungen auf Kulanzbasis, also ohne eine allgemein gültige, verbindliche 
Rechtsgrundlage. Es gibt allerdings einzelne Verkehrsverbünde und Verkehrs-
unternehmen, die im Rahmen ihrer Geschäftsbedingungen verbindliche Garantien 
eingeführt haben. In München beispielsweise erhält der Fahrgast bei einer 
Verspätung ab 20 Minuten sein Geld zurück. Der Verkehrsverbund Rhein Ruhr 
ersetzt Taxikosten, wenn ein Verkehrsmittel mehr als 20 Minuten später als im 
Fahrplan abgedruckt abfährt und keine alternative Fahrverbindung besteht. 

Das größte Verkehrsunternehmen, die DB AG, entschädigt ihre Fahrgäste bisher 
nur auf freiwilliger Basis. Sie hat aber angekündigt, einen Rechtsanspruch auf 
Verspätungsentschädigungen in ihren Beförderungsbedingungen zu verankern. 
Danach haben Fahrgäste in Zügen des Fernverkehrs ab Oktober 2004 bei einer 
Verspätung von mehr als 60 Minuten dann Anspruch auf Rückerstattung von 20 
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Prozent des Fahrpreises. Abgesehen davon, dass mit dieser Regelung Fahrgäste 
zukünftig teilweise schlechter gestellt sein werden als mit der bisherigen 
Gutscheinregelung auf Kulanzbasis, ersetzt dieser Vorstoß der DB AG bundesweit 
einheitliche rechtliche Regelungen nicht. Denn der Rechtsanspruch, den die DB 
AG künftig bietet, gilt nur in ihren eigenen Bahnen und ausschließlich für Fahrten 
im Fernverkehr. Wird beispielsweise ein Intercity nicht erreicht, weil der Regional-
express im Zubringerverkehr Verspätung hat, gilt der Rechtsanspruch nicht. 

Fahrgastrechte müssen sich auf die gesamte Reisekette beziehen und bundesweit 
in allen Bussen und Bahnen gelten. Wenn sie lediglich auf freiwilliger Basis bzw. in 
den besonderen Beförderungsbedingungen einzelner Verkehrsunternehmen 
installiert oder in Verkehrsverträgen ohne Rahmenvorgabe individuell vereinbart 
werden, wird sich in Deutschland ein Flickenteppich unterschiedlicher Ansprüche 
ohne gemeinsame Mindeststandards bilden. Leidtragende sind dann die 
NutzerInnen des ÖV, die je nach Ort und Schadensfall auf den guten Willen der 
Verkehrsunternehmen angewiesen sind.  

Es besteht daher dringender Handlungsbedarf für den Gesetzgeber, Fahrgast-
rechte rechtsverbindlich und bundesweit einheitlich zu gestalten. Erhöhte Fahr-
preise sind dadurch nicht zu befürchten. Wie Erfahrungen der niederländischen 
Eisenbahn und deutscher Verkehrsverbünde zeigen, bewegen sich die Folgekosten 
durch die Einführung von Fahrgastrechten im Promillebereich des Umsatzes. 
Außerdem wird die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch mehr 
Rechtssicherheit für die Menschen berechenbarer und damit attraktiver. Die 
Fahrgastzahlen werden in der Folge eher steigen, zumal die Verkehrsanbieter noch 
stärker bemüht sein werden, ihre »Beförderungsverträge« pünktlich und 
verlässlich zu erfüllen. 

Folgende Maßgaben müssen erfüllt werden 

Generelle Fahrgastrechte 

Informationspflicht 
Fahrgäste sind über auftretende Betriebsstörungen bzw. -unterbrechungen 
unverzüglich und umfassend zu informieren, bei größeren Verspätungen und 
Ausfällen auch über alternative Weiterfahrten. Bei vorhersehbaren, geplanten 
Betriebsunterbrechungen sind die Fahrgäste rechtzeitig (mindestens eine Woche 
vorher) über die Störungen und die alternativen Fahrmöglichkeiten zu unter-
richten. Die geänderten Fahrbedingungen sind aktiv über Aushänge, Presse-
mitteilungen, im Internet usw. zu kommunizieren. 

Haftungsinhalt 
Anknüpfungspunkt einer Haftung ist die Abweichung der tatsächlichen 
Ankunftszeit eines Fahrzeuges am Zielort einer ÖV-Reise im Vergleich zur 
planmäßigen Ankunftszeit (Verspätung). Eine Verspätung kann durch Verspätung 
oder den Ausfall von Bus bzw. Bahn entstehen oder durch den Verlust 
fahrplanmäßiger Anschlussverbindungen (Unterbrechung der Reisekette). 
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l Verspäten sich Busse oder Bahnen, fallen sie aus oder wird die Reisekette 
unterbrochen, hat der Fahrgast einen Anspruch auf kostenneutrale Weiterbe-
förderung auch mittels Umweg- und Ersatzfahrten und in höheren Fahrzeug-
kategorien, sofern diese dazu geeignet sind, die zu erwartende Verspätung zu 
reduzieren. Dieser Anspruch entsteht bei einer Verspätung von 
l mindestens 20 Minuten bei einer Gesamtreisezeit von unter 2 Stunden,  
l mindestens 30 Minuten bei einer Gesamtreisezeit von 2–4 Stunden,  
l mindestens 60 Minuten bei einer Gesamtreisezeit von über 4 Stunden.  

l Ist eine solche Verspätung eingetreten oder kann der Zielort vor Betriebs-
schluss nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zumutbar erreicht werden, 
so entstehen für den Fahrgast Gewährleistungsansprüche. Diese können sein  
l Minderung des Fahrpreises und/oder  
l kostenlose Rückfahrt zum Ausgangsort der Reise oder  
l Benutzung eines Ersatzverkehrsmittels (z.B. Taxi) auf Kosten des Verkehrs-
unternehmens bzw.  
l wenn es sich um die letzte Verbindung vor Betriebsschluss handelt – ein 
Hotelzimmer. 

Haftungsausschluss 
Ausgeschlossen ist die Gewährleistung bei Verspätungen aufgrund von höherer 
Gewalt (ein von außen kommendes und keinen betrieblichen Zusammenhang 
aufweisendes, bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbares auch durch äußerste, 
vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht abwendbares Ereignis). 

Beweislast 
Ist der Anspruch strittig, liegt die Beweislast bei dem Verkehrsunternehmen, das 
die Verspätung zu verantworten hat. 

Bearbeitung von Beschwerden 
Wendet sich in einem Verkehrsverbund ein Kunde oder eine Kundin irrtümlicher-
weise an das falsche Unternehmen, wird das Anliegen unbürokratisch weiter-
geleitet. 

Konkretisierung der Fahrgastrechte 

Art und Ausmaß von Gewährleistungsansprüchen müssen konkretisiert werden. 
Der VCD hält es, auch im Interesse der Unternehmen, für sinnvoll, dass es für 
Entschädigungszahlungen sowohl eine Bagatellgrenze nach unten als auch eine 
Begrenzung nach oben gibt. 

Um die Rechtssicherheit der Verkehrsunternehmen zu wahren, können Folge-
schäden ausgenommen sein, etwa für einen verpassten Geschäftsabschluss oder 
ähnliches.  

Eine substantielle Verbesserung der Haftung gegenüber den Fahrgästen ist nur zu 
erreichen, wenn das öffentliche Verkehrssystem als Ganzes gegenüber dem 
Kunden haftet, also auch für Störungen, die in der Verantwortung der Infra-
strukturbetreiber liegen. 



VCD Position   •   Fahrgäste brauchen Rechte April 2004 

© VCD 04/2004 6 

Geregelt werden muss auch die Haftung der Verkehrsanbieter untereinander 
(Haftungsgemeinschaft). 

Das Recht der Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vergleichbar mit dem 
Reisevertragsrecht, kann in einem eigenen Abschnitt im Bürgerlichen Gesetzbuch 
geregelt werden. Darin sollten die grundlegenden Rechte der Fahrgäste festgelegt 
werden.  

Abgesehen davon haben Unternehmen die Möglichkeit, die Ausgestaltung der 
Beförderungsverträge im Einzelnen in ihren Allgemeinen Beförderungs-
bedingungen vorzunehmen und mit mehr Kundenfreundlichkeit in den Wett-
bewerb zu treten.  

Es sind Ombudsstellen für den Öffentlichen Verkehr unabhängig von Verkehr-
sunternehmen und Verkehrsverbünden einzurichten. 
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Vorbemerkung 

Dieses Gutachten entstand in Kooperation der Planungsbüros Nahverkehrsberatung Südwest 

Berschin&Blome, Heidelberg (NBSW) und Gesellschaft für fahrgastorientierte Verkehrsplanung, 

Drechsel&Steinfatt, Nürnberg (GfVp) im Auftrag des Verkehrsclub Deutschland e.V., Berlin (VCD). 

Das Ziel, mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen, konnte nicht erreicht werden - so konstatierte 

bereits der „Verkehrsbericht 2000“ der Bundesregierung über die Ziele der Bahnreform. Im Jahr 10 

nach der Reform stagniert der Verkehrsanteil der Bahn im Vergleich zum Reformjahr 1994. Die 

Zahlen sprechen für sich: im Güterverkehr liegt die Leistung unter der von 1994, im 

Personenfernverkehr ebenfalls. Lediglich im Nahverkehr kann die Bahn deutliche Zuwächse im 

Vergleich zum Reformjahr verbuchen. Über die Ursachen lässt sich vortrefflich streiten, Lösungen 

allerdings scheinen nicht in Sicht. Der VCD will mit dem hier vorliegenden Konzept Bahn 21 seinen 

Beitrag zur Diskussion über die Zukunft des Systems Schiene leisten. 

In der Analyse kommt Bahn 21 zu dem Ergebnis, dass die Bahn in der Fläche nur unzureichend 

verfügbar ist und im Marktsegment von 5 bis 100 km Reiseweite zum Teil über erschreckend geringe 

Anteile verfügt. Hierfür sind insbesondere folgende Ursachen zu nennen: 

• mangelhafte Verfügbarkeit durch fehlende Strecken und Haltepunkte sowie ein 

unzureichendes Angebot, 

• zu niedrige Reisegeschwindigkeiten durch mangelhafte Vernetzung und mangelhaften 

Streckenzustand. 

Mit Bahn 21 stellt der VCD ein Konzept für einen integralen Taktfahrplan (ITF) in Deutschland vor. Der 

hier vorliegende Vorschlag umfasst den Ausbau zur Flächenbahn um den Kunden ein zeitgemäßes 

und in die Zukunft gerichtetes Angebot bieten zu können. Damit verbunden ist eine integrale 

Vernetzung von Fern- und Nahverkehr für insgesamt schnellere Reisezeiten im Netz. 

Mit dem im Konzept skizzierten ITF werden 37% der Bevölkerung direkt an den stündlichen 

Fernverkehr angeschlossen gegenüber 27% im Fahrplan 2000/2001. In der Summe können durch 

dieses Netz rund 5,5 Mio. Einwohner in Zukunft stündlich statt bisher zweistündlich bedient werden 

und weitere 2,6 Mio. Einwohner erhalten erstmals einen direkten Zugang zum schnellen Fernverkehr. 

Gegenüber dem Fahrplan 2000/2001 bedeutet dies eine Verbesserung der Erschließung um 50%. 

Das Konzept Bahn 21 plus beschäftigt sich mit dem Potenzial des auf die Schiene zu verlagernden 

Straßengüterverkehrs. Dabei werden insbesondere auch die Möglichkeiten zur Verlagerung von 

Kurzstreckenverkehren betrachtet. Insgesamt könnte innerhalb weniger Jahre die Gesamtleistung im 

Schienengüterverkehr mehr als verdreifacht werden. 

Die Ziele von Bahn 21 orientieren sich am derzeitigen Haushaltsansatz des Bundes, um 

sicherzustellen, dass das Konzept auch tatsächlich umsetzbar ist.  

 

Bonn/Berlin, im April 2004 

Michael Gehrmann Carsten Westerholt 
Bundesvorsitzender stellvertretender Vorsitzender 
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Bahn 21: Vernetzte Flächenbahn für ein integriertes Angebot und 

schnellere Reisezeiten 

- Wichtige Ergebnisse im Überblick: 

 

• Bahn 21 zeigt, dass nur 5 von 1.000 Fahrten in Deutschland über mehr als 200 km führen. 

• Bahn 21 zeigt, dass auf den Hauptverbindungen der Bahn im ICE- und IC-Verkehr kaum 

zusätzliche Fahrgäste gewonnen werden können, weil in diesen Relationen bereits 30-60% 

Verkehrsanteil erreicht werden und eine 100%-ige Verlagerung dieses Verkehrs auf die Bahn 

unrealistisch ist. 

• Bahn 21 zeigt, dass eine Beschränkung der Bahn auf die Marktsegmente Eisenbahn-

Hochgeschwindigkeitsverkehr und Agglomerationsverkehr wegen der geringen absoluten Zahl an 

Wegen kaum weitere Verkehrszuwächse zulässt. 

• Bahn 21 zeigt, dass die Zukunft der Bahn in der Flächenerschließung für Wege von 5 bis 200 km 

Länge liegt, weil hier ein Großteil der Verkehrsleistung erbracht wird.  

• Bahn 21 zeigt, dass bei den Wegen von 5 bis 200 km Länge ein enormer Zuwachs bei der 

Verkehrsleistung der Bahn möglich ist, weil hier über 70% des Verkehrs stattfinden und davon über 

90% nicht durch die Bahn erbracht werden. 

• Bahn 21 zeigt die Machbarkeit eines integralen Taktfahrplans für Deutschland und dessen 

Notwendigkeit, um die Flächenerschließung finanzieren und realisieren zu können. 

• Bahn 21 kommt aus ohne Prestigeobjekte, die durch Angebotseinschränkung, Verteuerung und 

Rückzug aus der Fläche finanziert werden.  

• Bahn 21 zeigt einen Weg auf, wie in Zukunft Prioritäten für die Investitionen in die Schiene gesetzt 

werden müssen um das Bahnwesen wirtschaftlich, umweltgerecht und sozial zu gestalten. 

• Bahn 21 ist eine zukunftsweisende Antwort auf die aktuellen Fragen zur Bahnpolitik.  

• Bahn 21 zeigt einen effektiven Weg, um die Vorgaben der Bundesregierung zur 

Verkehrsverlagerung umzusetzen und bei sparsamem Mitteleinsatz den Anteil des 

Schienenverkehrs in Deutschland nennenswert anzuheben. 
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1 Bahn 21 - Eine Strategie für die Bahn von morgen 

 

Bahn 21 steht für eine Globalstrategie zur Entwicklung des Schienenverkehrs. 

Für den überregionalen Verkehr wird in Bahn 21 beispielhaft ein bundesweites Grundraster des 

integralen Taktfahrplans erarbeitet, an dem sich der regionale Verkehr zur Flächenbedienung 

orientieren soll. Dadurch können dauerhafte und zuverlässige Angebotsstrukturen im 

Personenverkehr entwickelt werden. Das Ziel ist ein in Europa eingebetteter Deutschland-Takt, der 

Maßstab und Fahrplan des zukünftigen Infrastrukturausbaus bei einem optimalen Wirkungsgrad ist. 

Damit diese flächenhaften Zeitgewinne auf einen Markt treffen, ist es erforderlich, dass diese nicht 

durch teure Technologien verwirklicht werden, die wiederum hochpreisige Premiumprodukte1 

erfordern, welche letztlich nur für eine Randgruppe von Reisenden erschwinglich sind. Vielmehr muss 

der Deutschland-Takt mit Fahrzeugen und Strecken realisiert werden, die kostengünstig die Aufgabe 

des Systems Bahn als Massentransportmittel erfüllen und hierbei gleichzeitig die Systemstärken der 

Bahn als spurgeführtes Verkehrsmittel wie Reisekultur, Stressfreiheit, Zeitgewinn durch Arbeiten, 

Entspannen und Kommunizieren, Geselligkeit aber auch den individuellen Beitrag zum Umweltschutz 

ausspielen. 

Zur Verbesserung des Regionalverkehrs und der Zugänglichkeit des Systems Bahn werden Strecken 

zur Reaktivierung vorgeschlagen. Dadurch erhöht sich die Verfügbarkeit des öffentlichen Verkehrs 

und die Vorteile des überregionalen integralen Taktfahrplans werden möglichst weit in die Region (die 

"Fläche") hineingetragen.  

Für das Segment Güterverkehr werden die Chancen am Markt ausgelotet und Konzepte erarbeitet, 

wie das Verkehrswachstum von der Straße auf die Schiene umgeleitet werden kann und die Schiene 

wieder dramatisch an Marktanteilen gewinnen kann. Hierbei geht die bessere Flächenerschließung 

und Zugänglichkeit Hand in Hand mit einer gewaltigen Erhöhung verfügbarer Güterzugtrassen im 

Fernverkehr, welche aufgrund marktgerechter Gestaltung (möglichst wenig Überholungen, direkte 

Verbindung der Wirtschaftsräume) eine Anhebung der Systemgeschwindigkeit im Güterverkehr von 

heute unter 30 km/h auf zukünftig mindestens 60 km/h erlaubt. Damit wäre die Bahn zeitlich wieder 

konkurrenzfähig zum Lastkraftwagen und würde als Massentransportmittel das preislich günstigere 

und umweltschonendere Verkehrsmittel darstellen. 

 

Die Konzeption Bahn 21 des VCD setzt den Fokus auf eine Analyse der Nachfrageseite: Wo ist eine 

hohe Verkehrsnachfrage, welche von der Bahn bisher nicht befriedigt wird? Wie kann die Bahn diese 

Nachfrage bedienen und ihren Anteil an der Verkehrsleistung nennenswert steigern? Das Ziel soll 

nicht die marginale Verbesserung von Marktanteilen auf Relationen sein, bei denen das System Bahn 

bereits heute sehr hohe Marktanteile hat und daher nur noch wenig gewinnen kann.  

                                                      
1 Die Beschleunigung im Fernverkehr durch Einsatz von Neigezügen wird bei der DB AG mit der Umstellung auf ICE-Linien mit 
damit verbundenen Preiserhöhungen versehen. Vielfach findet sich keine adäquate Zahlungsbereitschaft für derartige Produkte 
(Beispiel ICE Nürnberg – Dresden eingestellt, ICE Stuttgart – Zürich). 
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Wie Bahn21 zeigt, kann das große Fahrgastpotenzial in der Fläche jedoch nur durch eine flächenhafte 

Bedienung und eine Beschleunigung des Bahnverkehrs mit der Aufgabe „so schnell wie das private 

Fahrzeug im Bereich ab 100 km“ auf die umweltfreundliche Schiene verlagert werden. Das gleiche gilt 

für das Güterpotenzial, welches ebenfalls mit großen zu befördernden Mengen überraschend kurze 

Strecken nachfragt. Dazu sind im Netz ausreichende Kapazitäten mit „schnellen Trassen“ 

bereitzuhalten.  

 

Der Logik der Planung entsprechend wird zunächst auf die Angebotskonzeption eingegangen und 

dann die daraus abgeleiteten Konsequenzen für die zukünftige Infrastruktur aufgezeigt. Damit 

beschreitet das Konzept Bahn 21 konsequent den Weg einer an den Erfordernissen des zukünftigen 

Angebots orientierten Infrastrukturplanung.  

 

2 Krise und Zukunft des öffentlichen Verkehrs  

2.1 Die Krise des öffentlichen Verkehrs 

Die Autoren Canzler und Knie2 haben in einer bemerkenswerten Analyse die Krise des öffentlichen 

Verkehrs gleich dreifach festgemacht. 

 

• Die Angebotskrise: Es existiert eine neue räumliche Funktionsteilung, die durch Suburbanisierung, 

Dezentralisierung und Spezialisierung geprägt ist. Dies führt zu räumlich und zeitlich disperseren 

Nachfragestrukturen. Statt dem Schichtbus oder dem Sonderzug zu Urlaubsbeginn stellt sich nun 

die Frage, wie man zwischen Gleitzeitarbeitsende und Grillabend noch Einkaufen und Tennis 

spielen gehen kann. 

• Die Nachfragekrise: Trotz aller qualitativen Verbesserungen im öffentlichen Verkehr verliert dieser 

kontinuierlich Image gegenüber dem Auto. Zu sehr ist die Nachfrage von „Problemfällen“ belegt, 

derer sich die Gesellschaft entledigen will und sich deshalb in das Reich des privaten Autos 

flüchtet. 

• Die Institutionelle Krise: Die ehemaligen Monopolunternehmen sind aufgrund ihrer Verquickung 

mit der Politik weiter denn je vom Markt entfernt. Statt neuer Angebotsformen wird das Produkt 

jenseits vom Markt technisch optimiert. 

 

Der Schienenverkehr konnte in den vergangenen Jahren seinen Anteil am Investitionsvolumen in die 

Bundesverkehrswege mit einem Schwerpunkt bei der Bestandsanierung „in der Fläche“ deutlich 

erhöhen3. Dennoch hat sich der Marktanteil des Schienenverkehrs am gesamten Personenverkehr bis 

2001 nicht vergrößert und sich bei einer Größenordnung von sechs bis sieben Prozent eingependelt.4 

                                                      
2 Canzler/Knie: Möglichkeitsräume: Grundrisse einer modernen Mobilitäts- und Verkehrspolitik, Wien 1998, S. 57 ff. 
3 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen: Verkehrsbericht der Bundesregierung 2000, S. 71. 
4 BMVBW (Hrsg.): Verkehr in Zahlen 2000, S. 214 ff. (Kapitel B5). 
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Das erklärt sich daraus, dass im Bereich Schienenverkehr die Gelder lange Jahre in wenige teure 

Projekte flossen, während die Bestandsanierung erst in den letzten Jahren gegriffen hat und zu 

leichten Fahrgastzuwächsen im Eisenbahn-Nahverkehr führt, die jedoch durch Fahrgastrückgänge im 

Fernverkehr („neues Preissystem“ und Einstellung der meisten InterRegio-Linien) nahezu 

ausgeglichen werden.  

2.2 Die Zukunft des öffentlichen Verkehrs 

Wenn der Marktanteil der Schiene am Personenverkehr gesteigert werden soll, müssen 

Verbesserungen im Gesamtnetz umgesetzt werden. Zukünftig dürfen nicht mehr alle Anstrengungen 

auf die Fahrzeitverkürzung einzelner Linien gerichtet werden, sondern die Investitionsmaßnahmen 

sind an der Verkürzung der Reisezeit im Netz auszurichten. Mit dem Konzept Bahn 21 wird ein 

Lösungsvorschlag gemacht, der diese Vorgaben berücksichtigt. Eng mit dem Angebotskonzept 

verbunden ist der Ausbau des Streckennetzes. Der Ausbau des Schienennetzes orientiert sich an den 

Kantenzeiten5 (siehe Anhang 1-4), die in der Konzeption Bahn 21 erarbeitet wurden. Darüber hinaus 

wird im Zuge von Bahn 21 plus eine Trennung von langsamen und schnellen Verkehren auf den 

Verbindungen zwischen den Agglomerationen angestrebt, wodurch sich die Zuverlässigkeit des 

Fahrplans erhöhen wird und erheblich höhere Kapazitäten für den Güterverkehr und die dringend 

notwendige Verlagerung von Straßengüterverkehr auf die Schiene bereitgestellt werden können. 

 

Das Konzept Bahn 21 stellt eine Alternative zu den Planungen der Deutsche Bahn AG (DB AG) dar. 

Die Visionen der DB AG zur Entwicklung des überregionalen Verkehrs sehen eine Beschränkung auf 

die Achsen zwischen den Agglomerationen vor. Die Planung orientiert sich an dem aus dem 

Flugverkehr bekannten "Hub-and-Spoke" System6, das ursprünglich die Idee des integralen 

Taktfahrplans vereinfacht auf den Flugverkehr übertrug7. Angewendet auf den überregionalen 

Schienenverkehr bildet sich ein Netz heraus, das die Agglomerationen untereinander verbindet, 

während das Umland der Agglomerationen mit Nahverkehrszügen erschlossen wird. Für die Zukunft 

des Schienenverkehrs würde die Umsetzung dieses Konzepts bedeuten, dass die Bahn: 

• sich auf ein kleines Marktsegment beschränkt, 

• ausschließlich die Agglomerationen durch den Fernverkehr verbindet und die übrigen Städte nur 

über Umsteigeverbindungen an den Fernverkehr anschließt, 

• nicht beachtet, dass der Schienenverkehr primär mit dem Auto auf mittleren Distanzen konkurriert 

und nicht mit dem Flugzeug als Langstreckenverkehrsmittel, 

                                                      
5 Dies sind erforderliche Fahrzeiten zwischen zwei Knoten – daher „Kante“, um in beiden Knoten optimale Anschlüsse zu 
realisieren. 
6 „Nabe und Speiche“: Nach der Deregulierung des Flugverkehrs in den USA erwies sich das bis dahin praktizierte System der 
Direktflüge zwischen vielen Städten als unwirtschaftlich. Daraufhin richteten die Fluggesellschaften zentrale Umsteigeknoten in 
ihrem Netz ein, die sogenannten "Hubs". Kleinere Flugzeuge verbinden den "Hub" mit den zugeordneten Städten, sie bilden die 
"Spokes" im Netz, während die großen Maschinen auf den Langstreckenflügen eingesetzt werden. Die kleinen Maschinen 
führen den großen Langstreckenflugzeugen die Fluggäste zu, bzw. fliegen sie weiter zu ihren Zielorten. Durch dieses System 
können die auf den jeweiligen Strecken eingesetzten Flugzeuge ihrer Kapazität entsprechend ausgelastet werden. Es kann bei 
niedrigeren Kosten eine bessere Flächenabdeckung im Luftverkehr erzielt werden als bei einem System, welches nur auf 
Direktverbindungen setzt. 
7 Clever, Reinhard (1996): Schnelligkeit oder Häufigkeit: Überlegungen zur Einführung des Integralen Taktfahrplans im 
Fernverkehr der Eisenbahn. In: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 1996, 67. Jg., Heft 2, S.143 
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• die Umsteigewiderstände im öffentlichen Verkehr tendenziell unterschätzt und 

• die Infrastruktur der "Hubs" durch den Umsteigezwang enorm belastet. 

 

Das Konzept Bahn 21 des VCD hat die Anforderungen nach angemessenen Reisezeiten und 

maximalen Kapazitäten im Güterverkehr im Blick. Hierzu wird auch unter Beachtung einer 

realistischen Mittelbereitstellung des Bundes von mindestens 4 Mrd. € / Jahr für Infrastruktur-

maßnahmen in den kommenden Jahren eine entsprechende Priorisierung vorgenommen, die der 

Kapazitätserhöhung und Netzwirkung der Maßnahme gleichermaßen Beachtung schenkt. 

Hierbei ist konsequent Abstand zu nehmen von wenig wirksamen, aber um so teureren Maßnahmen, 

die im Netz 21-Konzept der DB AG weniger der Entmischung und kapazitiven Erhöhung des 

Bahnnetzes dienen, sondern zur Verwirklichung nachfragemäßig nicht begründeter Neubauten zur 

Erweiterung des Hochgeschwindigkeitsnetzes. Vielmehr sind Kapazitätserweiterungen in 

Knotenpunkten, Streckensanierungen, -reaktivierungen und der Neubau von Gleisanschlüssen 

erforderlich. 

Damit setzt das VCD-Konzept Bahn 21 auf eine Ausrichtung am Verkehrsmarkt und orientiert sich an 

den Chancen des Systems Bahn. Maßgeblich für die Infrastrukturentwicklung sind die Erfordernisse 

des gesamten Verkehrsmarktes.  

 

An der Rückführung der wesentlichen Investitionsentscheidungen der öffentlichen Hand an den Bund 

führt kein Weg vorbei. Integrierte Verkehrsplanung mit langen Planungs- und Realisierungszeiträumen 

ist eine öffentliche Aufgabe. Nur eine Trennung zwischen Transport und Betrieb ermöglicht eine 

Privatisierung der Transportgesellschaften. Das kostbare Gut des Netzes der Schieneninfrastruktur 

und der hiermit verbundenen Eigentumspositionen ist jedenfalls zu schade, um sie einem 

Marktmitspieler zur alleinigen Verfügbarkeit zu überlassen.  

 

3 Personenverkehr  

3.1 Nachfrage - Die Anforderungen des Marktes 

Eisenbahnverkehr wird in Deutschland seit dem zweiten Weltkrieg nur noch als Lösungsinstrument für 

Nischenverkehre diskutiert. Große Verkehrsmassen mit hohen Wachstumsraten blieben a priori außer 

der Betrachtung und werden kampflos konkurrierenden Verkehrsträgern preisgegeben.  

Das System Bahn sei geeignet, 

- große Massen von Personen und Gütern schnell über weite Strecken gebündelt zu transportieren, 

- große Mengen von Personen zu Spitzenzeiten in überlastete Stadtregionen zu transportieren. 

Dementsprechend konzentrierten sich seit 1970 fast alle Investitionen im Eisenbahnverkehr auf den 

Ausbau eines Hochgeschwindigkeitsnetzes und den Ausbau von wenigen S-Bahn-Strecken in 

Ballungsräumen. Der Niedergang des Systems Bahn konnte hiermit nicht aufgehalten werden, weil 

sich die Zugänglichkeit des Systems Bahn weiter verschlechterte, die Reisezeitgewinne zwischen 
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wenigen Knoten aber in keinster Weise mit den netzweiten Reisezeitgewinnen des Straßennetzes 

(durch Autobahnausbau und Ausbau von Schnellstraßen in Ballungsräumen) mithalten. Weiterhin 

haben die wenigen Verbesserungen im Schienenverkehr nicht mit den geänderten Anforderungen an 

den öffentlichen Verkehr im Hinblick auf Verfügbarkeit, Netzwirkung und Systemgeschwindigkeit 

gleichziehen können.  

 

Die Zahlen der Nachfrageverteilung im Personenverkehr zeigen, dass die Strategie der Konzentration 

auf einen Hochgeschwindigkeitsverkehr, der seine Vorteile mit Vor-/Nachlauf erst jenseits von 200 km 

ausspielt, nicht aufgehen kann: 

Entfernung Wege Verkehrsleistung 

 Länge      

[km] 

Anzahl 

[Mrd/a] 

Anteil Anteil in 

Klassen 

kumuliert Personen-km 

[Mrd Pkm/a] 

Anteil der 

Pkm 

Anteil in 

Klassen 

    0 bis     5 64,81 62,53% 62,53% 62,53% 112,16 10,66% 10,66% 

    5 bis   10 15,54 14,99% 77,52% 110,40 10,49% 

  10 bis   20 11,95 11,53% 89,05% 165,81 15,76% 

  20 bis   50 8,02 7,74% 

34,26% 

96,79% 239,41 22,75% 

49,00% 

 

 

  50 bis 100 2,12 2,05% 98,84% 142,80 13,57% 

100 bis 200 0,65 0,63% 

2,68% 

 99,47% 86,20 8,19% 

21,76% 

 

200 bis 400 0,41 0,39% 99,86% 108,43 10,30% 

über 400 0,15 0,14% 

0,53% 

100,00% 87,07 8,27% 

18,57% 

 

SUMME 103,65 100% 100%  1.052,03 100% 100% 

Mobilitätspanel 1998 der Universität Karlsruhe 

 

Nach der subjektiven Bedeutung8 – gemessen in der Anzahl der Wege – besitzen nur 5 von 

1.000 Wegen (0,5%) eine Länge von mehr als 200 km. Von diesen 560 Mio. Wege>200km pro Jahr kann 

ein Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsverkehr als reiner Metropolenverkehr nur einen Teil abdecken, 

ein Großteil dieser Wege hat seine Quelle oder sein Ziel oder beides außerhalb der Metropolen.  

 

                                                      
8 Die im Verkehr zurückgelegte Zeit ist eher proportional zur Zahl der Wege, als zur Entfernung. Daher darf die subjektive 
Komponente der Wege (Verkehrsaufkommen) nicht unberücksichtigt bleiben. 
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Der Metropolen- oder Stadt-zu-Stadt-Verkehr wird oder wurde bereits zu überraschend großen 

Anteilen mit der Bahn abgewickelt, sofern ein schnelles Fernverkehrsangebot verfügbar ist oder war: 

Relation Eisenbahnanteil 
Frankfurt/M - Düsseldorf (Geschäftsreisende), 1988 49 % 
Mannheim - Hannover (1988, vor Inbetriebnahme NBS) 50 % 
Frankfurt - Hamburg, mit den jeweils umgebenden 
Landkreisen 

33 % 

Singen und Konstanz – Norddeutschland (mit InterRegio) 46 % 
Dagegen bei allen Reisen: 
über 100 km 10 % 
300-500 km 20 % 

 

Gewichtet nach der Verkehrsleistung in Personenkilometern (Pkm/a) besitzt der Langstreckenverkehr 

mit Reiseweiten von über 200 km jedoch einen Anteil von unter 20% am gesamten Verkehrsmarkt. 

Dabei ist weiterhin zu berücksichtigen, dass ein Teil der Verkehrsleistung in der Klasse über 400 km 

nicht auf die Bahn zu verlagern ist, weil sie durch Weitstreckenverkehre mit Flugzeugen erbracht wird. 

 

Die Nachfrageverteilung im Personenverkehr zeigt aber auch, dass 60% der Verkehrsleistung im 

Entfernungsbereich bis 50 km und 73% im Bereich bis 100 km Reiseweite zurückgelegt werden.  

 

Dabei findet über 70% der Verkehrsleistung im gut mit der Eisenbahn abzuwickelnden Bereich 

zwischen 5 und 100 km Reiseweite statt: unter 5 km kann die Eisenbahn aufgrund ihrer spezifisch 

längeren Anmarschwege zur Haltestelle nur in kleinem Umfang marktwirksam werden - über 200 km 

gibt es für ein Massenverkehrsmittel kaum mehr abschöpfbare Marktpotenziale. 

In besonderem Maße interessant ist dabei der Markt zwischen 5 und 100 km - spielt sich hier doch 

über 60% des gesamten Verkehrsgeschehens (nach Pkm) in unserem Lande ab.  

 

Bei einer Beschränkung auf die Marktsegmente des Hochgeschwindigkeitsverkehrs zwischen und des 

S-Bahn-Verkehrs in den Agglomerationen deckt das Eisenbahnangebot nur einen geringen Teil des 

gesamten Verkehrsmarktes ab. Eine direkte Bedienung eines Großteils der Quell- und Zielorte „in der 

Fläche“ unterbleibt. Damit erklärt sich trotz des hohen Marktanteils der Bahn auf den Hauptrelationen 

im Fernverkehr und in gut ausgebauten S-Bahn-Systemen der insgesamt sehr geringe 

Eisenbahnanteil über alle Relationen: 

 MIV Eisenbahn 
nach Wegen 96,4% 3,6% 
nach Pkm 91,2% 8,8% 

 Eisenbahnanteil9 

 

Den letztjährigen Rückgängen im Fernverkehr stehen deutliche Zuwächse im Schienennahverkehr 

gegenüber. Gerade die kurzen Wege (5 – 100 km) sind besonders gut auf die Schiene zu verlagern, 

sofern solche Verbindungen in der Fläche angeboten werden. Attraktivitätssteigerungen und 

                                                      
9 Nach "Verkehr in Zahlen" 2000 
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Reaktivierungen von Nebenstrecken mit attraktiven Reisezeiten und mindestens im Stundentakt 

zeigen überall in Deutschland deutliche Zuwächse (bis zu 600% / Böblingen - Dettenhausen oder 

Friedrichsdorf - Brandoberndorf) und bringen durch die Fahrgäste mit längeren Wegen auch für den 

Fernverkehr die gewünschten Fahrgastzuwächse. 

3.2 Konsequenzen für die Angebotsstrategie 

Im Marktsegment von 5 bis 100 km Reiseweite sind die Anteile der Eisenbahn z.T. erschreckend 

gering. Die Ursachen sind leicht festzumachen: 

• mangelhafte Verfügbarkeit durch fehlende Haltepunkte, 

• mangelhafte Verfügbarkeit durch fehlende Strecken, 

• kein Rabatt für Einzelfahrten auf Kurzstrecken10, 

• zu niedrige Reisegeschwindigkeiten durch mangelhafte Vernetzung/Fahrplangestaltung, 

• mangelhafte Verfügbarkeit durch unzureichendes Angebot, 

• zu niedrige Reisegeschwindigkeiten durch mangelhaften Streckenzustand. 

Die unzureichende Verfügbarkeit des Systems Eisenbahn in der Fläche ist hauptsächlich ein Resultat 

der Auflassung von Strecken und Haltepunkten. 

 

Die Eisenbahn darf also nicht mehr alle Anstrengungen im Personenverkehr auf die 

Fahrzeitverkürzung einzelner Linien richten, sondern sie sollte ihre Investitionsmaßnahmen 

schwerpunktmäßig für eine Erhöhung der Geschwindigkeit im Gesamtnetz einsetzen durch: 

• Sanierung von bestehenden Strecken,  

• Geschwindigkeitserhöhungen zur Verkürzung der Umsteigezeiten durch Optimierung der 

Anschlüsse und 

• Reaktivierungen von Strecken und Bahnhöfen zur Erhöhung der Netzdichte (Reisezeit-

verkürzung durch Lückenschlüsse und durch Verkürzung der Zugangswege). 

 

4 Bahn 21 - Integrale Takte für das ganze Land 

 

Eine optimale Erschließung des Landes kann nicht mit Direktverbindungen von jedem Ort zu jedem 

Ort erfolgen. Viel effektiver ist es, im integralen Taktfahrplan (ITF) mit mindestens stündlichen 

Verbindungen Knotenbahnhöfe zu erreichen, in welchen durch die spezielle Konstruktion des ITF in 

alle Richtungen umgestiegen werden kann. Der Begriff „integraler Taktfahrplan" hat zwei 

Dimensionen: „Takt" und „integral". 

                                                      
10 In den vergangenen Jahren wurden mehr und mehr Pauschalangebote ohne Kilometerbegrenzung ("Guten Abend", "Schönes 
Wochenende", "Länder-Tickets" u.s.w.) auf den Markt geworfen, die sich aber erst ab mehreren hundert Kilometer Reiseweite 
für den Kunden lohnen. Im Nahbereich ermöglicht einzig die BahnCard in den wenigen noch vorhandenen Bereichen außerhalb 
von Verkehrsverbünden oder bei Fahrten über eine Verbundgrenze Preisermäßigungen. 
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4.1 Taktfahrplan 

Die Systemkomponente „Takt“ ist selbsterklärend. Alle erfolgreichen Verkehrssysteme, sei es 

Straßenbahn oder InterCity versuchen, dem Kunden das Auswendiglernen von Fahrplänen 

abzunehmen. Ob alle 10 Minuten oder jede Stunde, der Takt setzt der mit dem Mythos des Autos 

verbundenen Garantie des jederzeitigen Fortkommens eine adäquate Antwort entgegen. Der InterCity 

mit seinen leicht merkbaren Slogans „jede Stunde - nur die Straßenbahn fährt öfter" und „jede Stunde 

- jede Klasse" ist seit 1979 in Deutschland zum Inbegriff für schnelles, zuverlässiges und bequemes 

Reisen zwischen den Zentren geworden. Mit beachtlichem Erfolg: Die Marktanteile im City-City-

Verkehr liegen beim Fernverkehr in InterCity-Relationen bei 30 bis 60%11.  

Im Regionalverkehr ist dem Taktverkehr in Deutschland spätestens mit dem großen Fahrplanwechsel 

1991 zum Durchbruch verholfen worden. Über 95% der Nahverkehrslinien werden in Deutschland im 

Takt bedient und auch viele ausländische Eisenbahnen, beispielsweise in den Niederlanden, 

Dänemark, Belgien, der Schweiz, Österreich und in Italien, haben den Takt als Marketinginstrument 

erkannt. Selbst der TGV in Frankreich wird zunehmend taktvoller12. 

 

Neben dem einprägsamen Stundentakt und den in Ballungsräumen üblichen 30 Minuten-Takt, 

gegebenenfalls noch dichter, hat auch der 2-Stunden-Takt Einzug gehalten. Nicht so sehr die häufige 

Verfügbarkeit, sondern die klare Angebotsstruktur macht auch diesen charmant. Die Verfügbarkeit ist 

jedoch nur so gut, wie das schwächste Glied in der Transportkette. Neben der Reisegeschwindigkeit 

ist im Zubringerverkehr der Angebotstakt, d.h. die zeitliche Flexibilität von großer Bedeutung. Dieses 

belegt der Vergleich13 von Strecken, die im IC-Zubringerverkehr schon lange im schnellen RE-Verkehr 

im Stundentakt bedient werden wie Lübeck – Hamburg oder Saarbrücken – Mannheim (bis 2003) im 

Vergleich zu Regionen, die nur sporadisch oder nur im Zwei-Stunden-Takt bedient werden, wie das 

Emsland, das Siegerland oder auch der Raum Paderborn. 

4.2 Linienverkehr 

Mit dem Takt hängt die Linie eng zusammen. Ist die Eisenbahn bereits von der Netzstruktur her ein 

lineares Transportsystem, so reduzieren sich durch den Takt mit seiner wiederkehrenden Angebots-

struktur die Möglichkeiten, an jedem Abzweig die Fahrstrecke für einen Zug neu zu wählen. Zwar gibt 

es die Möglichkeit des „Linientauschers“, jedoch besteht diese natürlich nur bei der zeitlicher und 

technischer Korrespondenz zweier Linien in einem Bahnhof. Generell müssen Netzabschnitte zu einer 

Linie zusammengefügt werden. Die Linienbildung orientiert sich hierbei 

• an den Verkehrsbeziehungen, 

• an den technischen Möglichkeiten (Traktion, Achslast, Neigetechnik, Bahnsteiglängen etc.), 

 

                                                      
11 Beispiel Frankfurt – Hamburg 39%, Hannover – Stuttgart 42%, Hannover – Mannheim 51%, Köln – Hannover 53%. 
12 Im Rahmen des „cadécement“ verkehren die Linien nach Brüssel, Lille, Lyon, Nantes und Marseille weitgehend im 
Einstundentakt. 
13 Quelle: Auswertung der Verkehrsdatenbank, Regionale Struktur des Personenverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland 
1991, Intraplan Consult et al. im Auftrag des BMV, München 1995. 
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• an der Nachfrageverteilung auf den Ästen (Auslastung) sowie  

• an der Maxime, unter der Beachtung von Reservezeiten möglichst lange Linien (Reduktion von 

Wendemanövern) zu schaffen, um damit den Umsteigezwang zu verringern und die Produktivität 

der Linien durch möglichst hohe Umlaufgeschwindigkeiten zu erhöhen14. 

4.3 Integrale Vernetzung 

Probleme bereitet gemeinhin das Wort „integral“. Entstanden ist dieses Beiwort aus dem Schweizer 

Versuch, den Wunsch nach schnellen Zentren-Verbindungen, also Hochgeschwindigkeitsverkehr, mit 

einer optimalen Mobilitätsgarantie für das gesamte Netz zu verbinden. Als Ergebnis ist hierbei das 

regionalpolitisch ambitionierte Konzept Bahn 2000 entstanden; gemeinhin bekannt unter dem Motto 

„so schnell wie nötig, nicht so schnell wie möglich“. Denn nur ein Planen der Fahrzeiten im Hinblick 

auf optimale Anschlüsse gewährleistet eine optimale Flächenwirkung der Bahn und die Fortsetzung 

der Transportkette vom InterCity bis zum Quartierbus. Der Integrale Taktfahrplan vereinigt 

Taktfahrpläne verschiedener Linien zu einem netzweiten, vertakteten Angebotssystem. 

Paradebeispiel für die neue Philosophie ist der Ausbau der Strecke Zürich - Bern zur Reduktion der 

Fahrzeit von 75 auf 55 Minuten, während die 30 km kürzere Distanz Basel - Zürich (fahrzeitmäßig) 

nicht ausgebaut wird, weil die Fahrzeit von 55 Minuten bereits erreicht wird. Von einem Ausbau würde 

der City-City-Verkehr gleichwohl profitieren, nicht jedoch die Umsteigerelationen über Basel oder 

Zürich hinaus. Am Schweizer Konzept Bahn 2000 erkennt man sehr deutlich den engen 

Zusammenhang zwischen Angebotskonzeption und Infrastrukturausbau.  

 

Auch in Deutschland wurden landesweite oder regionale Angebotskonzepte umgesetzt, die jedoch 

meist nur den Nah- und Regionalverkehr (IRE, RE, RB) umfassen und bei der Abstimmung mit dem 

Fernverkehr sowie der Abstimmung der Anschlüsse zum Fernverkehr (ICE und IC) zum Teil deutliche 

Defizite aufweisen. Genannt seien: 

• Schleswig-Holstein-Takt (seit 1988) 

• Allgäu-Schwaben-Werdenfels-Takt (seit 1992) 

• Rheinland-Pfalz-Takt (seit 1993) 

• Thüringen-Takt (seit 1996) 

• NRW-Takt (seit 1998) 

 

Das Segment des überregionalen Verkehrs von Bahn 21 fasst dagegen die klassischen 

Fernverkehrsangebote ICE und IC und Teile des heute dem Nahverkehr zugeordneten 

Regionalexpressnetzes RE und IRE15 zusammen und systematisiert diese neu und unabhängig von 

                                                      
14 Rund 70% der Kosten des Fahrbetriebs sind zeitabhängig: Kapitalkosten Fahrzeuge, Personalkosten Zugpersonal. Lediglich 
30% der Kosten ergeben sich in Abhängigkeit zur Laufleistung und zu den gefahrenen Geschwindigkeiten. Unter bestimmten 
Annahmen des Fahrgastaufkommens hat Breimeier: Die Planung von Neu- und Ausbaustrecken im deutschen Eisenbahnnetz, 
in Eisenbahn-Revue 3/1999, S. 79, 83 bei einem mittleren Haltestellenabstand von 70 km eine betriebswirtschaftlich optimale 
Reisegeschwindigkeit von 150 km/h ermittelt. Da hier aber die Netzkosten außer Ansatz blieben, dürfte der gesamtwirtschaftlich 
optimale Wert niedriger liegen, zeigt aber auf jeden Fall die große Bedeutung der Linienproduktivität für Zugfahrkosten. 
15 Ersatzzuggattung für dem Nahverkehr zugeordnete ehemalige InterRegio und sonstige „Premiumprodukte des Nahverkehrs“. 
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allen offiziellen und formalen Nah- und Fernverkehrsabgrenzungen16. Das Ziel ist eine durchgehende 

Fernverkehrskette im integralen Taktfahrplan, wobei sich die notwendigen Reisezeiten aus den 

Anforderungen zur Netzbildung ergeben und sich nicht an der vorgegebenen Zuggattung orientieren. 

Nach der Umsetzung des integralen Taktfahrplans ist natürlich wieder eine Einteilung in die 

Zuggattungen ICE, IC und RE möglich - zum Beispiel um gewisse Qualitätsstufen deutlich zu machen 

- wobei aber für eine Strecke immer der gleiche Fahrpreis sicherzustellen ist. Das Ergebnis ist ein 

neues Angebot im überregionalen Schienenverkehr, das im Verkehr zwischen den Regionen das 

Postulat „mindestens so schnell wie das Auto“ flächenhaft erfüllt und durch geschickt gewählte 

Knotenbahnhöfe optimierte Anschlüsse mit dem Regionalverkehr ermöglicht. 

 

Die materielle Substanz des verwandten Begriffs „integral" wird in den Knotenbahnhöfen sichtbar, hier 

werden die Linien miteinander verknüpft. Der ideale Knotenbahnhof zweier sich kreuzender Linien 

liegt beim üblichen Ein-Stunden-Takt dann vor, wenn sich dort die Züge der beiden Linien zur vollen 

oder zur halben Stunde treffen. Dazu ist eine einheitliche Symmetriezeit17 im gesamten Netz 

erforderlich. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Optimierung der Anschlüsse. Die Züge treffen kurz vor 

der festgelegten Knotenzeit im Bahnhof ein und fahren kurz danach ab. Somit wird ein optimaler 

Anschluss in alle Richtungen (Rund-um-Anschluss) mit kurzen Umsteigezeiten hergestellt. Ziel im 

Integralen Taktverkehr ist nicht die schnellstmögliche Verbindung, sondern die Minimierung der 

netzweiten Gesamtreisezeit. Das System kann jedoch nur dann funktionieren, wenn die Fahrzeit 

zwischen den Knotenbahnhöfen (Kantenzeit) genau definierten Bedingungen entspricht. Sie muss 

jeweils etwas weniger als die Hälfte der Taktzeit oder ein Vielfaches hiervon betragen. Bei einem Ein-

Stunden-Takt bedeutet dies, dass die Fahrzeit zwischen den Knotenbahnhöfen knapp unter 

30 Minuten, knapp unter 60 Minuten oder knapp unter 90 Minuten usw. liegt. Natürlich kommt es vor, 

dass reale Fahrzeit und gewünschte Kantenzeit nicht übereinstimmen. Ist die reale Fahrzeit größer als 

die erforderliche Kantenzeit, muss sie durch Beschleunigungsmaßnahmen soweit verringert werden, 

dass sie der Kantenzeit entspricht und der Knoten im nächsten Bahnhof erreicht wird. Wenn die reale 

Fahrzeit kürzer als die erforderliche Kantenzeit ist, können zusätzliche Halte vorgesehen oder die 

Streckenhöchstgeschwindigkeit gesenkt und damit die Unterhaltungskosten für diesen Strecken-

abschnitt reduziert und die Durchlassfähigkeit für Güter- und Regionalverkehr erhöht werden. Hierbei 

ist zu beachten, dass nicht mehrere Streckungen von Fahrzeiten zu insgesamt deutlich längeren 

Reisezeiten auf mittleren und weiten Strecken führen und damit zu einer Verschlechterung führen. 

Soweit viele Knoten in dichter Reihenfolge anzufahren sind – wie z.B. im Rhein-Ruhr-Gebiet – können 

diese nur durch einen Halbstundentakt realisiert werden, da dann alle 15 Minuten ein Knoten bedient 

werden kann. Wo mit vertretbarem Aufwand bei einem Stundentakt nicht die gewünschte Kantenzeit 

erreicht werden kann, bietet sich als Ausweg die Bildung wenigstens eines Richtungsknotens an. 

Soweit dieser auf die Minuten 15 und 45 fällt, kann zumindest ein halbstündlicher Regionalverkehr in 

                                                      
16 Die neuen Zuggattungen „Flex“ (Flensburg-Express) und „Alex“ (Allgäu-Express) stellen bereits sowohl bei der Finanzierung 
als auch bei der Integration in den Fahrplan einen ersten Schritt zu einem solchen überregionalen Verkehr dar. 
17 Dies ist sozusagen die Sprache, die die Fahrpläne sprechen. In Europa hat sich die Symmetriezeit zur vollen Stunde bei 
Zwei-Stunden-Takt-Systemen und zur Minuten 00 und 30 bei Einstundentaktsystemen durchgesetzt. Lediglich die Niederlande 
und Dänemark haben ihre historischen Systeme noch nicht diesen Erfordernissen angepasst. Dies führt zu dem Ärgernis, dass 
dorthin verkehrende Züge bei Hin- und Gegenrichtung nicht gleichermaßen in das Taktsystem passen. 
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alle Richtungen einen Anschluss vermitteln. Ansonsten haben Richtungsknoten den Nachteil, dass sie 

eine Priorisierung der Anschlussbeziehung erfordern. Bei den heute üblichen dispersen 

Nachfragestrukturen werden hierbei in vielen nicht unwichtigen Relationen längere Aufenthalte 

entstehen, so dass Richtungsknoten nur in Ausnahmefällen oder in Ballungsräumen mit dichtem 

Nahverkehr zum Einsatz kommen sollen. 

 

Die erwähnten Beschleunigungsmaßnahmen können unter anderem sein: der Einsatz 

leistungsstärkerer und schnellerer Fahrzeuge, der Einsatz von Neigetechnik-Zügen, eine 

Elektrifizierung (bessere Beschleunigung), die Verkürzung der Aufenthaltszeiten durch breitere Türen 

und bequemere Einstiege, die Aufgabe von Halten und ergänzende Einführung von Regionalzügen, 

die Sanierung der Strecke und die Beseitigung von Langsamfahrstellen bzw. der Aus- oder Neubau 

einer Bahnstrecke oder eine Erhöhung der Ein- und Ausfahrgeschwindigkeiten in den Bahnhöfen18. Im 

Folgenden wird eine Konzeption für den überregionalen Verkehr erarbeitet, die den Anforderungen 

einer integralen Vertaktung gerecht wird. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der integrale Taktfahrplan die räumliche und 

zeitliche Verfügbarkeit des öffentlichen Verkehrs verbessert und dadurch seine Position gegenüber 

dem Hauptkonkurrenten Individualverkehr gestärkt wird. 

4.4 Aufwärtskompatibilität und Planungssicherheit 

Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist noch mehr als die des privaten Pkw eine Frage der 

Gewohnheit. Gewohnheiten bedürfen klarer Raster. Neben Verlässlichkeit wie Takt, 

Raumerschließung und Bedienungszeit ist nicht zuletzt die Abfahrts- (und Ankunfts-) Minute von 

entscheidender Prägung. Um komplexe öffentliche Verkehrssysteme intuitiv zu erfahren, bedürfen sie 

wesentlich höherer Verlässlichkeit über Jahre hinweg. Die Schweizer19 begreifen daher Fahrpläne als 

Endprodukt aus einer Kette von Angebotsvisionen (12 bis 20 Jahre voraus) – Angebotsstrategien (4 

bis 11 Jahre voraus) – Angebotskonzepten (2 - 3 Jahre voraus) – und konkreten Jahresfahrplänen. 

Diese Kette ist so aufgebaut, dass bereits sehr frühzeitig das langfristige Optimum feststeht und in 

sinnvollen Zwischenschritten dieses optimale Ganze realisiert wird. Hierbei gilt der Grundsatz der 

Aufwärtskompatibilität. Nur Verbesserungen, welche in der nächsten Stufe ebenfalls noch angeboten 

werden können (also nicht mehr rückgängig gemacht werden müssen), werden realisiert und 

versüßen mit einem neuen Qualitätssprung die Umgewöhnung für die Kunden. Es wird angestrebt, 

                                                      
18 Viele nicht unbedeutende Knoten verfügen nur über Ein-/Ausfahrgeschwindigkeiten von 40 km/h. Zu nennen sind Mannheim, 
Frankfurt/M, Bremen, Hamburg, Magdeburg, Leipzig, Halle, Rostock. Mit sogar nur 30 km/h sind neben den Einfahrten in 
Kopfbahnhöfe auch die Knoten in Köln und Nürnberg zu befahren. Die Erhöhung einer Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit von 
z.B. 40 auf 80 km/h mit einer angenommenen Länge von 3 km bedeutet eine Fahrzeitersparnis von 1,9 Minuten Hierzu müssten 
bei einer Erhöhung von 160 auf 200 km/h 26 km Strecke ausgebaut werden. Das gleiche Problem tritt bei zahlreichen 
Kreuzungsbahnhöfen auf eingleisigen Strecken auf, wenn eine gleichzeitige Einfahrt aus beiden Richtungen wegen fehlender 
Absicherung nicht zugelassen ist und deshalb bei jeder Kreuzung ein Zug zuerst einfährt und im Bahnhof auf den Gegenzug 
warten muss. 
19 Beispielhaft sei der Aufsatz von Weidmann: Angebotsplanung der SBB zwischen Markt und Möglichkeiten, Internationales 
Verkehrswesen 2001, S. 460, 461 genannt. 
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möglichst ganze Teilnetze auf einen Schlag umstellen zu können. Das Optimieren von Einzellinien 

würde hingegen zu zahlreichen neuen Friktionen führen und ist daher nicht zielführend. 

 

5 Bahn 21 - Anforderungen der Infrastruktur für integrale 

Taktfahrpläne 

5.1 Im Netz so schnell wie nötig, nicht so schnell wie möglich 

Ein integraler Fahrplan aus Fern- und Nahverkehr ist letztlich Voraussetzung für die Infrastruktur- und 

die Netzgestaltung. Diese Erkenntnis formuliert 1999 einer der Chefplaner der DB AG, Dr. Breimeier.20 

Im Gegensatz zur Schweiz, wo die gesamte Infrastrukturentwicklung der Schweizer Eisenbahnen seit 

Anfang der achtziger Jahre systematisch auf das Konzept Bahn 2000 getrimmt wird, fehlt in 

Deutschland bislang jegliche Vorstellung über eine integrale Vernetzung von Fern- und Nahverkehr. 

Neu- und Ausbaustrecken werden immer noch nach dem Maß der Reisezeitverkürzung zwischen zwei 

Knoten geplant und gebaut. Es wird einfach unterstellt, dass die Reisezeitverkürzung netzweit wirkt. 

Dass dem nicht so ist, wird vielfach belegt. So beschleunigte die Neubaustrecke Mannheim – Stuttgart 

die Relation um 40 Minuten, gleichwohl wurde die Umsteigeverbindung Mannheim - Stuttgart – Zürich 

nicht schneller, da der Anschluss in Stuttgart knapp verpasst wurde. Die Reisezeitverkürzung konnte 

erst durch eine Beschleunigung des Abschnittes Stuttgart – Rottweil (Gäubahn) um 15 Minuten 

erreicht werden, so dass nun die Gesamtstrecke 1 Stunde schneller geworden ist. Ein anderes 

Beispiel ist die Relation Bremen – Karlsruhe. Diese wurde ohne Neubaustrecke in 5 ¾ Stunden 

zurückgelegt. Die Neubaustrecke Hannover – Fulda hat die Relation Hannover – Frankfurt um eine 

Stunde beschleunigt. Gleichwohl ist die Gesamtreisezeit zu vielen Zeiten nicht kürzer geworden, da in 

Hannover und auch in Mannheim eine Wartezeit von je 30 Minuten entsteht.  

Die Beispiele der fehlenden Abstimmung zwischen Infrastrukturausbau und Fahrplankonzept lassen 

sich fortsetzen. Eine Auswertung der DB AG zeigt selbst, dass die vielfach versprochenen Reisezeiten 

dank Neubaustrecken gar nicht eingehalten werden können.21 Neben Fahrzeitzuschlägen sind hierfür 

vor allem die bereits heute praktizierte Netzeinbindung der Züge mit Anschlussaufnahme und -abgabe 

ausschlaggebend.  

Ein weiterer Schwachpunkt des bisherigen Infrastrukturausbaus ist das Aussparen der Knoten. So 

beginnen die Neubaustrecken erst vor den Toren der Großstädte wie in Stuttgart-Zuffenhausen, 

Hannover-Bismarckstraße, in Lehrte, in Köln-Gremberghoven oder Nürnberg-Fischbach. Dies führt 

dazu, dass der neue Verkehr auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken Zugtrassen des Regional- und 

Güterverkehrs im Zulauf auf die Knoten beansprucht, womit zwangsläufig deren Angebot reduziert 

werden muss und/oder die Betriebsqualität leidet. 

                                                      
20 EisenbahnRevue International 3/1999, S. 79, 85. 
21 Jänsch: Zehn Jahre Hochgeschwindigkeitsverkehr in Deutschland, ETR 2001, S. 311, 314. Demnach ist die Fahrzeit 
Dortmund – München um 45 Minuten (über Kassel), Hamburg – Basel um 30 Minuten, Hamburg – München um 20 Minuten und 
Hamburg – Frankfurt um 10 Minuten länger als ursprünglich mit den Neubaustrecken versprochen. 
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Zu kritisieren ist schließlich die fehlende Abstimmung des Geschwindigkeitsausbaus auf vorhandenen 

Strecken mit den Geschwindigkeiten und Trassenanforderungen des Regional- und Güterverkehrs. So 

konnte für den Ausbau der Strecke Mannheim-Waldhof – Frankfurt-Sportfeld auf 200 km/h 

nachgewiesen werden, dass der bei den ICE-Zügen erreichte Fahrzeitgewinn von 5 Minuten sich in 

einen Fahrzeitverlust für die Regional- und Güterzüge in der selben Größenordnung verwandelt22, da 

es durch die höhere Geschwindigkeitsdifferenz zu häufigeren Überholungen kommt.  

5.2 Die Änderung der Planungskultur 

Der Ausbau der Infrastruktur im Hinblick auf die Umsetzung des integralen Taktfahrplans erfordert 

eine Änderung der Planungskultur in Deutschland23. Während sich der Ausbau der Bundesschie-

nenwege bisher primär am linienbezogenen Verkehrsaufkommen orientiert hat, muss in der Zukunft 

die Bedeutung einer Strecke für das Netz bei der Investitionsentscheidung im Vordergrund stehen. 

Die Kantenzeit zwischen den Knotenbahnhöfen ist das Maß für den erforderlichen Ausbau einer 

Strecke. In der Vergangenheit banden die Neubaustrecken Hannover - Würzburg und Mannheim - 

Stuttgart das Investitionsvolumen für den Bereich Schienenverkehr in der Bundesverkehrswegepla-

nung. In der betrieblichen Praxis werden die genannten Neubaustrecken aufgrund der hohen 

Trassenpreise und teilweise bestehenden besonderen technischen Anforderungen (Brandschutz) und 

der Inkompatibilität mit schnellfahrenden Reisezügen24 von Güterzügen nicht genutzt. Das Projekt 

Hochgeschwindigkeitsgüterverkehr mit Güterwagen für 160 km/h kam über einen anfänglichen Betrieb 

nicht hinaus. Die Konkurrenten des Schienengüterverkehrs, Binnenschiff und Lastkraftwagen, haben 

ihre Stärken nicht in der hohen Spitzengeschwindigkeit, sondern in den niedrigen Kosten, in der 

Zuverlässigkeit (!) und, was den Lastkraftwagen betrifft, in seiner hohen Flexibilität. Die größten 

Marktchancen des Schienengüterverkehrs unter den heutigen verkehrspolitischen 

Rahmenbedingungen liegen darin, kostengünstig Massengüter zu transportieren und zuverlässig 

logistische Ketten sicherzustellen. Während ersteres über den Preis entschieden wird, erfordert 

letzteres zuverlässige Fahrpläne für den Güterverkehr. Die Harmonisierung der Geschwindigkeiten 

und Vorrangstrecken für den Güterverkehr aus der Konzeption Bahn 21 plus (siehe Abschnitt 9.3) sind 

eine adäquate Antwort auf diese Herausforderungen.  

5.3 Ausbau der Knotenpunkte 

Der integrale Taktfahrplan stellt besondere Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der 

Knotenbahnhöfe. Damit sich die Züge zum gemeinsamen Umsteige-Rendez-vous treffen können, 

müssen mehrere Linien zeitgleich in die Bahnhöfe eingeführt werden. Ausbaumaßnahmen bestehen 

deshalb im Wesentlichen in: 

• zusätzlichen Gleisen für paralleles Einfahren von Zügen, 

                                                      
22 Berschin/Behrendt: Alternative zum Ausbau der Riedbahn durch eine NBS Mannheim-Waldhof – Frankfurt-Zeppelinheim, 
VCD/ProBahn 1993 (unveröffentlicht). 
23 Hierzu siehe auch: Breimeier, Die Planung von Neu- und Ausbaustrecken im deutschen Eisenbahnnetz, in Eisenbahn-Revue 
3/1999, S. 79, 82 ff. 
24 In Tunnel herrscht ein Begegnungsverbot für die schnellen ICE (ab 160 km/h) und den Güterverkehr. Damit fallen die 
Neubaustrecken im wichtigen Zeitfenster zwischen 20 und 24 Uhr für den Güterverkehr aus. Der Güterverkehr auf den 
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• Einrichten von Gleiswechselbetrieb für das Nutzen vorhandener Gleise zum gleichzeitigen 

parallelen Fahren auf zwei- und mehrgleisigen Strecken, 

• Kreuzungsbauwerke für behinderungsfreies Ein- und Ausfädeln von Linien, 

• Erhöhung der Ein- und Ausfahrgeschwindigkeiten für einen flüssigeren Betrieb, 

• Einrichtung der nötigen Signalisierungstechnik zur Durchführung von Richtungsbetrieb.  

Eine Aufstellung der Maßnahmen findet sich in Anhang 2-2 im Zusammenhang mit den Maßnahmen 

von Bahn 21 plus. 

 

6 Bahn 21 – ITF-Kontept 

 

Für Bahn 21 wurde beispielhaft ein ITF-Konzept für den Fernverkehr in Deutschland erarbeitet.  

Ziel des Bahn 21-Konzeptes ist nicht nur die flächenwirksame Verbesserung der Reisezeiten 

zwischen den Oberzentren sondern die Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen Fern- und 

Regionalverkehr. Die Struktur des Konzepts verdeutlicht die Netzgrafik (Anhang 1-1). Der 

Regionalverkehr mit allen Halten wird jeweils an den Knotenbahnhöfen in das Fernverkehrsnetz 

eingebunden25.  

6.1 Netzebenen 

Der überregionale Schienenverkehr gliedert sich den Verkehrsbeziehungen entsprechend in drei 

Ebenen (siehe Netzgrafik, Anhang 1-1). 

• Netzebene 1 (gestrichelte Linien) verbindet mittels Sprinterzügen die großen 

Städteagglomerationen miteinander. Dies sind gemäß dem raumordnungspolitischen 

Orientierungsrahmen des Bundes von 1993 die Räume Hamburg, Bremen, Berlin, Hannover, 

Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, Nürnberg und München. Die 

durchschnittliche Reisegeschwindigkeit liegt bei 140 km/h und darüber. Das Verkehrsaufkommen 

zwischen den Agglomerationen ist jedoch nicht groß genug, um eine durchgängige Bedienung im 

Stundentakt zu rechtfertigen. Es handelt sich bei Netzebene 1 deshalb um ein Bedarfsnetz, das 

unabhängig von den Netzebenen 2 und 3 eingerichtet werden kann. Wichtig ist daher, dass die 

Netzebene 1 nicht die grundlegende Netzebene darstellt, auf die alle Angebote ausgerichtet 

werden und daher bei deren Ausfall – wie heute zu vielen Zeiten (Tagesrand, Wochenende) – 

keine attraktiven Reiseketten darstellt, sondern die Netzebene 1 als Bedarfsnetz geplant wird, das 

einerseits in der Lage ist, zu Zeiten mit hoher Nachfrage (Wochenende, Messen, Ferienbeginn 

und -ende) eine große Zahl an Reisenden schnell ans Ziel zu bringen und gleichzeitig durch 

schnelle Fahrzeugumläufe günstige Produktionsbedingungen bietet. Als Nebenprodukt schaffen 

die Sprinter schnelle Verbindungen zur Überbrückung großer Distanzen.  

                                                                                                                                                                      

Neubaustrecken wird nur zwischen 23/24 Uhr und 5 Uhr morgens abgewickelt. Z.T. verkehren die letzten ICE Züge bereits mit 
verminderter Geschwindigkeit. 
25 Zur Kapazität siehe Kapitel 11. 
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• Netzebene 2 (gelb unterlegte Linien) verbindet analog zu Netzebene 1 die großen 

Städteagglomerationen miteinander. Zusätzlich wird aber auch in den an der Strecke liegenden 

Oberzentren gehalten. Die Bedienung erfolgt im Ein-Stunden-Takt, in den großen 

Verdichtungsräumen zum Teil auch im Halb-Stunden-Takt. Eine Reisegeschwindigkeit von 

120 km/h wird angestrebt. Diese Netzebene führt mit zusätzlichen Halten den Kern des sehr 

erfolgreichen InterCity-System weiter und wird auf bisher nicht bediente Räume ausgedehnt. 

• Netzebene 3 (schwarze nicht unterlegte Linien) stellt die Verbindung zu und zwischen allen 

anderen Oberzentren und sonstigen aufkommensreichen Stationen (z.B. Fremdenverkehrsorten) 

her und bedient zudem die an der Strecke liegenden Mittelzentren. Auch hier erfolgt das Angebot 

im Ein-Stunden-Takt. Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit liegt bei 100 km/h. 

• Netzebene 4 (nicht dargestellt) dient der Erschließung der Fläche mit allen Halten (heute RB). 

Die Netzebenen 2 bis 4 bieten einen durchgängigen Ein-Stunden-Takt an und können daher 

untereinander an den Knoten verbunden werden. Durch die Netzebenen 2 und 3 ist gewährleistet, 

dass alle großräumigen Verbindungen und alle Mittelstreckenverbindungen (ab 100 km) in schneller 

Reisezeit zurückgelegt werden können.25 

6.2 Netzknoten 

Zur Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen Fern- und Regionalverkehr ist es unbedingt erforderlich, 

dass nicht nur die Fernzüge an ihren gemeinsamen Knoten aufeinander abgestimmt sind, sondern 

sich die Züge der Hin- und Gegenrichtung an möglichst vielen Stellen zur gleichen Zeit (beim 

Stundentakt zur halben oder zur vollen Stunde) treffen. Im vorliegenden ITF-Vorschlag des Bahn 21-

Konzepts kann dies in hohem Umfang erreicht werden. Soweit so genannte Halbknoten (Knoten zur 

Viertel- und Dreiviertelstunde) realisiert werden müssen, befinden sich diese weitgehend in 

bevölkerungsreichen Gebieten, in denen der Regionalverkehr vielfach im Halbstundentakt verkehren 

kann. 

Die Knotenbahnhöfe können der Netzgrafik (Anhang 1-1) entnommen werden. Durch stilisierte Uhren 

wird ersichtlich, ob die Bildung des Knoten zur vollen oder zur halben Stunde erfolgt. In diesen Knoten 

bestehen dann Anschlüsse in alle Richtungen. Knoten zur Minute 15/45 sowie Richtungsanschlüsse 

funktionieren jeweils nur in einer Fahrtrichtung. Welche Verbindungen jeweils ohne Wartezeit möglich 

sind, wird über die Linienführung verdeutlicht. Linien, die an gegenüberliegenden Seiten der stilisierten 

Uhr anbinden, stellen durchgängige Verbindungen dar. Zu Linien, die auf derselben Seite anbinden, 

bestehen keine abgestimmten Anschlüsse (längere Wartezeiten). Züge einer Linie, die einen Knoten 

aufgrund längerer Fahrzeit verpassen bzw. Züge, die aufgrund kürzerer Fahrzeit zu früh am 

Knotenbahnhof eintreffen, sind mit Pfeilen gekennzeichnet. Die Symbole sind in der Kartenlegende 

nochmals erklärt. 

6.3 Kantenzeiten 

Die erforderlichen Kantenzeiten, die zwischen den einzelnen Knotenbahnhöfen eingehalten werden 

müssen, sind in der Netzgrafik (Anhang 1-1) und in der Aufstellung (Anhang 1-4) vermerkt (Angabe in 
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Minuten). Durch Beschleunigungsmaßnahmen werden die Fahrzeiten auf vielen Verbindungen 

reduziert und so die erforderlichen Kantenzeiten erreicht.  

Die Beschleunigung erfolgt durch punktuellen Ausbau (Ein-/Ausfahrgeschwindigkeiten), Anhebung der 

Geschwindigkeiten auf 160 oder 200 km/h, durch Sanierung und Instandsetzung der Strecken, durch 

den weiteren Einsatz von Neitechzügen und nur bei massiven Fahrzeitproblemen und zusätzlichen 

Kapazitätsproblemen (Güterverkehr) auch durch kurze Neubauabschnitte, die gleichzeitig eine 

Bündelung von Verkehren ermöglichen. 

6.4 Zugeinsatz 

Zum wirtschaftlichen Einsatz von Zügen müssen Linien aus Abschnitten zwischen den Knoten 

gebildet werden. Diese sollten sich zuerst an den Nachfragestrukturen orientieren, um Umsteige-

vorgänge zu minimieren. Hierbei sollen auch die Möglichkeiten des Linientauschs genutzt werden, um 

zumindest zu bestimmten Tageszeiten Direktverbindungen (zum Beispiel in die Urlaubsregionen) 

bieten zu können. 

Technisch muss sich die Linienbildung am Reisendenaufkommen, der Traktionsart (Diesel/Elektro) 

und den Anforderungen an die Höchstgeschwindigkeit (160, 200 oder 250 km/h) sowie besonderen 

Anforderungen (z.B. Neigetechnik) orientieren. Zwar können Fahrzeuge mit höheren 

Geschwindigkeiten auch auf langsameren Strecken eingesetzt werden, es können Neigetechnikzüge 

auch ohne Neigetechnik gefahren werden und es sind auch Züge für kombinierten Betrieb Diesel-

Elektro (Hybridfahrzeuge) denkbar, gleichwohl verteuert die hochwertigere Technologie den Betrieb 

auf allen betroffenen Abschnitten. Auch das Stärken/Schwächen der Züge auf den Knoten zur 

Anpassung an die Nachfrage ist als Maßnahme nur begrenzt einsetzbar, da im integralen Takt die 

Knoten zu den Knotenzeiten hoch belastet sind. Die Betonung liegt auf „begrenzt“, denn im ITF-

Vorbild Schweiz geht dies in gewissem Rahmen auch.  

Anhang 1-2 gibt einen Überblick über die Zusammenhänge der Fahrzeugtechnik. Man erkennt, dass 

z.B. Anforderungen wie Diesel- oder Neigetechnik ganz bestimmte Linien betreffen und bei diesen 

Linien auch konzentriert auftreten. Es wird durch eine gezielte Durchbindung vermieden, dass wegen 

eines kurzen Streckenstücks mit ganz besonderen Anforderungen sehr teure Betriebsweisen für lange 

Linien notwendig werden. 

6.5 Nachfrageschwankungen 

Starre Taktfahrpläne müssen sich den Vorwurf der fehlenden Nachfrageanpassung gefallen lassen. 

Üblicherweise streut im Fernverkehr die Nachfrage auf kurzen und mittleren Strecken im Tagesverlauf 

um den Faktor 2, während im Mittel- und Weitstreckenverkehr die Nachfrage im Wochenverlauf 

(Wochenendpendler) bzw. Jahresverlauf (Feiertage) um den Faktor 4 variiert. Diese erheblichen 

Nachfrageschwankungen sprechen aber auch betriebswirtschaftlich nicht gegen den Taktfahrplan, 

denn 

- nur im durchgängigen Takt ist eine hohe Verfügbarkeit des Systems Bahn gewährleistet, 

- nur die systematischen Anschlüsse gewährleisten eine hohe Raumwirksamkeit des Bahnsystems, 
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- die Fahrzeuge für die Nachfragespitzen müssen ohnehin vorgehalten werden und 

- durch eine geschickte Verteilung der Wartungsarbeiten können diese meist in Zeiten mit geringer 

Nachfrage verlegt werden. 

  

Das starre Taktsystem stellt weitere hohe Anforderungen an eine bedarfsgerechte Anpassung an die 

Nachfrage. Hierzu sind folgende Möglichkeiten vorgesehen: 

- Hochgeschwindigkeits- und Neigezüge26 verkehren als ein-, zwei oder dreiteilige Triebzüge27. 

Hierbei wird zukünftig darauf zu achten sein, dass die Züge besser der Nachfrage angepasst werden 

können. Zur adäquaten Anpassung an die Nachfrage empfiehlt sich ein Mix aus längeren und 

kürzeren Triebzügen. 

- Lokbespannte Züge verkehren ohne Steuerwagen, was insbesondere bei durchgehenden Linien 

ohne Kopfmachen angebracht ist (z.B. Kiel – Hamburg – Köln – Koblenz – Basel), und können daher 

flexibel zwischen 8 und 1428 Wagen verstärkt/geschwächt werden. Das Stärken/Schwächen kann 

auch auf Zwischenbahnhöfen durch Flügelzüge (Zugteil mit eigenem Ziel) passieren. 

- Lokbespannte Züge mit Steuerwagen (Strecke mit Kopfbahnhöfen) können nur mit hohem Aufwand 

gestärkt/geschwächt werden, z.B. bei Traktionswechsel. Hier empfiehlt es sich, die Züge durch 

Beistellen und Absetzen von Zusatzpacks (Wagen mit weiteren Steuerwagen) der Spitzennachfrage 

anzupassen. Diese Rangieroperation wird in der Schweiz während planmäßiger Wendeaufenthalte in 

den Knoten (3-4 Minuten) bewältigt. Bei häufigen Nachfrageanpassungen, Strecken mit hohen 

Traktionsanforderungen (z.B. Dieselstrecken) oder Flügelung bietet es sich an, diese 

Verstärkereinheiten mit eigener Lokomotive zu versehen, so dass der verstärkte Zug mit zwei 

Lokomotiven verkehrt. 

 

Im Bahn 21-Konzept ist zusätzlich vorgesehen, die Lastspitzen zwischen den großen Ballungsräumen 

durch Sprinterlinien (Netzebene 1) abzudecken. Diese Linien verkehren nur bei entsprechender 

Nachfrage und bieten entsprechende Reisezeitvorteile (z.B. Überspringen eines Knotens). Sie sind 

daher vor allem für stark gebündelten Mittel- und Weitstreckenverkehr attraktiv. Im Gegensatz zu den 

heutigen Entlastungszügen mit meistens im Vergleich zum Hauptzug unattraktiven Trassen, ziehen 

diese Entlastungszüge durch ihre optimale Netzeinbindung besondere Nachfrage auf sich. Umgekehrt 

sind diese Sprinterlinien im normalen Taktraster nicht unbedingt vonnöten und können daher ohne 

Störung des ITF-Systems jederzeit ausfallen. Auf den folgenden Relationen zwischen den 

Agglomerationen sind Sprinterlinien eingearbeitet: 

- Berlin – Hannover – Rhein-Ruhr – Köln 

- Hamburg – Hannover – Frankfurt – Basel 

                                                      
26 In Zentraleuropa sind Neigezüge bisher nur als Triebwagen verfügbar. 
27 Noch fahrgastfreundlicher wären Übergangsmöglichkeiten zwischen den Zügen, so wie es beim IC3 der dänischen 
Staatsbahn („Gumminasen“) oder bei den InterCity-Zügen in den Niederlanden gelöst ist. 
28 Bei heute vielfach vorhandenen Bahnsteiglängen von maximal 400m stellt der 14-Wagenzug die technische Obergrenze dar. 
Auch traktionstechnisch ist der 14-Wagenzug (600t) bei Steigungen von bis zu 15%o im Bestandsnetz mit den 
Hochleistungslokomotiven BR 101, 120 oder 1016 die Obergrenze. 
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- Rhein-Ruhr – Köln – Frankfurt – Nürnberg – München 

- Rhein-Ruhr – Köln – Frankfurt – Mannheim – München 

Dieses Netz ist in den Knoten Hannover, Frankfurt-Flughafen und Mannheim untereinander vernetzt 

und bietet während seiner Verkehrszeit zusammen mit dem Grundnetz auf diesen Relationen einen 

Halbstundentakt an. 

Schließlich sind im Bahn 21-Konzept auch direkte Entlastungszüge in den Hauptkorridoren Köln – 

Frankfurt – Stuttgart und Hannover bzw. Berlin – Wolfsburg – Frankfurt – Karlsruhe möglich. Das 

Taktraster der dortigen Knoten ist so ausgelegt, dass die Regeltrassen hier alle doppelt gefahren 

werden können, ohne dass hierunter das Taktsystem leiden würde. 

6.6 Pünktlichkeit 

Stark vernetzten ITF-Systemen wird nachgesagt, dass sie aufgrund der Übertragung von 

Verspätungen29 zur Aufschaukelung bei Betriebsstörungen neigen. Die Erfahrung mit eng geknüpften 

Netzen wie in den Niederlanden oder der Schweiz zeigen aber, dass dieser Gefahr durch ein 

entsprechendes Betriebsmanagement vorgebeugt werden kann. Die Strategie lautet vermeiden, 

vorsorgen und organisieren. 

Vermeiden erfordert eine konsequente Ausrichtung der Tätigkeiten Streckeninstandhaltung, 

Fahrzeuginstandhaltung und Betriebsvorbereitung auf das Ziel der Pünktlichkeit. Die Streckenin-

standhaltung kann durch Ausnutzen planmäßiger Zugpausen, durch Einbau von Hilfsbetriebsstellen 

mit möglichst kurzen eingleisigen Abschnitten30, durch intelligente Zugumleitungen31 etc. bereits 

erheblich verbessert werden. Kleine Unannehmlichkeiten wird der Fahrgast in Kauf nehmen, solange 

seine Reisekette erhalten bleibt. Weiterhin große Aufgabe für das System Bahn ist derzeit die 

Entwicklung einsatzsicherer Fahrzeuge sowie die Ausrichtung des Instandhaltungs- und 

Zugvorbereitungskonzeptes auf Einsatzsicherheit. Jedoch die vielen technischen Pannen des neuen 

Fahrzeugmaterials zeigen deutlich die Notwendigkeit, vor einem Einsatz im vernetzten ITF-System mit 

seiner hohen Anforderung an die Pünktlichkeit neue Fahrzeuge ausgiebig zu testen und zur 

Einsatzreife zu bringen. Zum Vermeiden gehört schließlich auch die Kompetenz des Personals mit 

kleineren Störungen umzugehen und hierdurch den Betrieb nicht zu beeinträchtigen. 

Ein weiterer Bestandteil des Vermeidens ist die zügige Abwicklung des Fahrgastwechsels. Gerade in 

hochbelasteten Knoten wie Frankfurt oder Köln sind die Bahnsteige zu eng32 und es bestehen zu 

wenige Querungsmöglichkeiten33. Gerade bei Unregelmäßigkeiten hat die frühzeitige und korrekte 

                                                      
29 Diese erfolgen nicht nur durch Abwarten von Anschlüssen, sondern auch durch Fahrstraßenkonflikte oder auch durch zu 
knapp gestrickte Umläufe. 
30 Die meisten Instandhaltungen haben bei der DB Netz erhebliche negative betrieblichen Auswirkungen, da oft zu lange 
eingleisige Abschnitte oder zu lange Zugfolgeabschnitte in Kauf genommen werden. Beim Streckenbau muss durch 
Berücksichtigung von späteren Instandhaltungskonzepten durch Überleitstellen, Möglichkeit der Einrichtung von 
Hilfsbetriebsstellen etc. vorgesorgt werden. 
31 Z.B: könnte bei unabdingbaren Weichenarbeiten im Vorfeld von Frankfurt/M Hbf außerhalb der Hauptverkehrszeit der 
Zugverkehr nach Frankfurt/M Süd gelegt werden, sofern dort auch alle Anschlusszüge verkehren. 
32 Meist sind die Bahnsteige durch überflüssige Einbauten zusätzlich eingeengt. 
33 Negativbeispiel ist hier München. Wegen fehlender Fußgängertunnel sind beim Umstieg auf die Flügelbahnhöfe bis zu 800m 
zu Fuß zurückzulegen. Außerdem kommt es zu erheblichen Gedränge in der Querbahnsteighalle. 
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Fahrgastinformation hohe Priorität um hier nicht weitere Verspätungen durch unorganisierten 

Fahrgastwechsel zu provozieren. 

Schließlich werden Verspätungen durch ausreichende Fahrzeitreserven vermieden. Da diese aber 

immer zu Lasten der Fahrzeit der Reisenden gehen, sind diese nur zurückhaltend zu planen. Ausrei-

chend erscheint eine allgemeine Reserve. Diese sollte wie bisher 3-5% der regulären Fahrzeit 

betragen. Vor Knoten mit einer Vielzahl von Fahrstraßenkonflikten34 sollten weiterhin Sonderzu-

schläge mit 1-2 Minuten vorgesehen werden. 

Vorsorge ist durch präventives Durchspielen von typischen Verspätungssituationen zu erreichen. Ziel 

muss es sein, unter Beachtung der Reiseketten der Fahrgäste möglichst schnell zum pünktlichen 

Betriebszustand zurückzukehren. Hierfür eignen sich folgende Maßnahmen 

- Festlegen der maximalen Wartezeit je Anschlusszug in Abhängigkeit von Alternativen für die 

Reisenden und der Folgewirkungen (hierbei sind Möglichkeiten zum Abbau der Verspätung mit 

einzubeziehen). Unbedingt ist eine hinreichende Information der Fahrgäste über die Anschlüsse und 

die oft bestehenden Alternativen erforderlich. 

- Disponieren bei Anschlüssen durch Verlegen an einen anderen Bahnhof (zusätzlicher Halt) oder 

durch Einrichten eines ausnahmsweise bahnsteiggleichen Anschlusses. 

- Disponieren der Gleisbelegung zur Vermeidung von Fahrstraßenkonflikten und weiteren 

Störungen.35 

- Umleiten von verspäteten Zügen über kürzere Strecken oder Auslassen von Halten und Zu-

/Abführung der Fahrgäste mit anderen Zügen.36  

- Verlegen des verspäteten Zuges in die nachfolgende Taktlage (+ 30 Minuten bzw. + 1 Stunde.). Bei 

Verspätungen von 25 bzw. ab 50 Minuten werden die Fahrgäste bereit sein, dies hinzunehmen, da sie 

sowieso vorher keinen weiteren Anschluss haben. Der ursprüngliche Taktzug verkehrt dann soweit 

möglich in der frei gewordenen Trasse 30 Minuten früher bzw. 1 Stunde früher. Damit wird das 

Taktraster nur für die Fahrgäste gestört, die sich bereits im verspäteten Zug befinden, nicht aber für 

noch alle zusteigenden Fahrgäste. 

- Einrichten von Pendelverkehr bei längere Zeit gestörten Streckenabschnitten und Aufrechterhalten 

des Taktes jenseits des gestörten Streckenabschnittes durch Wenden der Züge auf ihre jeweiligen 

Gegenzüge.37 

 

                                                      
34 Zur optimalen Abwicklung ist hier vielfach eine Zuflussteuerung notwendig. Es bringt nichts, wenn ein Zug dank 
Fahrzeitreserve 1 Minuten vor seinem Fenster ankommt, zum Stehen kommt und dann erst wieder mühsam anfahren muss. 
Diese beeinträchtigt die Kapazität erheblich mehr, als wenn der Zug mit gedrosselter Geschwindigkeit zielgenau in sein 
Zeitfenster fahren würde. 
35 Diese Maßnahme ist für Reisende besonders kritisch, da zur Verunsicherung bei Verspätungen zusätzlich noch Gleiswechsel 
treten. Bei rechtzeitiger und vollständiger Information dürfte dies hingenommen werden. Bei großen Knoten dürfte zusätzlich 
eine Ad-hoc-Gleisvergabe (keine festen Gleise, Angabe nur über Abfahrtsanzeigen) wie in Paris üblich in Frage kommen. 
36 Für solche Dispositionszüge eigenen sich kleine abgeschriebene Triebwageneinheiten (z.B. ET 420/421). Soweit die 
Fahrgäste erkennen, dass hiermit die Pünktlichkeit wieder erreicht werden soll, werden sie Komforteinschränkungen bereitwillig 
hinnehmen. 
37 Hierzu sind ggf. in den Knoten Betriebsreserven bereitzuhalten, da eine Wende nur funktioniert, wenn die Linie vor dem 
Vollknoten ankommt und nach dem Knoten abfährt. 



22 

Bahn 21  VCD e.V.  2004 

7 Vorteile durch Bahn 21 

 

Die Wirksamkeit des Konzepts Bahn 21 zeigt sich in zwei Dimensionen. Zum einen können die 

quantitativen Verbesserungen für einzelne Orte anhand der Erhöhung des schnellen Zugangebots, 

beispielsweise von einem Zweistundentakt hin zu einem Stundentakt bzw. der erstmaligen Einbindung 

in ein derartiges Angebot gemessen werden, zum anderen ergeben sich durch die angestrebten 

Reisezeitverkürzungen und die Verknüpfung der Linien in den Knoten qualitative Verbesserungen, die 

sich über die Verkürzung der Reisezeit sowie über die Erschließungswirkung zeigen lassen. 

7.1 Angebotsverbesserungen im überregionalen Verkehr 

Die Angebotsverbesserungen auf den Fernverkehrsstrecken zeigen sich linienhaft oder quantitativ. 

Die Angebotsverbesserungen durch den im Zuge von Bahn 21 skizzierten Rahmen-ITF sind in der 

Grafik im Anhang 1-3 dargestellt. Von den Angebotsverbesserungen profitieren insbesondere die 

Regionen, die an das heutige vertaktete IC- und ICE-Netz nicht angebunden sind. So verbessert sich 

beispielsweise die Anbindung von Stralsund, Neubrandenburg, Paderborn, Gera, Cottbus und 

Tübingen. Mit dem Konzept werden ebenfalls die in einem zusammenwachsenden Europa an 

Bedeutung gewinnenden Verbindungen ins Ausland verbessert, beispielsweise nach Stettin, Arnhem, 

Luxembourg, Metz und Linz.  

7.2 Reisezeitgewinne am Beispiel thüringischer Städte und Erschließung 

In diesem Abschnitt werden die qualitativen oder flächenhaften Verbesserungen betrachtet, die sich 

mit der Umsetzung des integralen Taktfahrplans ergeben. 

7.2.1 Reisezeitgewinne 

7.2.1.1 Vergleich der heutigen Reisezeit mit der Reisezeit im integralen Taktfahrplan 

Zur Beurteilung der flächenhaften Wirksamkeit des Bahn 21 Konzeptes werden exemplarisch drei 

Städte in der Mitte Deutschlands herausgegriffen und die mittleren Reisezeiten im Sommerfahrplan 

2000 zu 76 flächenhaft auf Deutschland verteilten Zielen ermittelt und den entsprechenden 

Reisezeiten im Bahn 21 Konzept gegenübergestellt. Als Referenz-Orte wurden gewählt: 

• Erfurt als Beispiel eines Oberzentrums auf einer Linie der Netzebene 2. 

• Gera als Beispiel eines Oberzentrums auf einer Linie der Netzebene 3 in verkehrsgünstiger Lage. 

• Nordhausen als Beispiel eines Oberzentrums auf einer Linie der Netzebene 3 in eher verkehrsun-

günstiger Lage. 

 

Die Reisezeiten werden anhand der Verflechtungsintensität mit dem jeweiligen Ziel38 gewichtet. Damit 

wird den kürzeren Verbindungen bis 300 km das ihnen in der realen Verkehrsnachfrage zukommende 

Gewicht verliehen. Die bei Ausbau-Planungen übliche Fixierung auf willkürlich herausgegriffene 

                                                      
38 Quantifiziert als Personenfahrten; Quelle: Intraplan: Verflechtungsmatrix Personenfernverkehr 1993. 
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Langstreckenverbindungen, die zu einer verzerrten und für die Beurteilung der Marktrelevanz 

ungeeigneten Darstellung führt, wird damit bewusst vermieden. Folgende Reisezeit-Gewinne pro 

Personenfahrt konnten dementsprechend ermittelt werden: 

 Bahn 21 gegenüber Fahrplan 2000/2001 
Erfurt 41 Minuten 24% 
Gera 53 Minuten 26% 
Nordhausen 47 Minuten 23% 

Durchschnittliche Fahrzeitersparnis pro Personenfahrt im Fernverkehr 

 

Als Ergebnis eines Vergleichs der heutigen Fahrzeiten mit der Bahn und den Bahnfahrzeiten im 

Bahn 21-Konzept kann festgehalten werden, dass die durchschnittliche Fahrzeitersparnis pro 

Fernverkehrsfahrt in einer Größenordnung zwischen 20 und 30% liegt. Dieser Wert errechnet sich aus 

den Fahrzeiten für über siebzig Relationen.  

 

Die Werte bleiben aufgrund des gewählten Ansatzes selbstverständlich unter den gewohnten Werten 

aus den Hochglanzbroschüren der Neubaustrecken-Werbung. Es gilt jedoch zu beachten, dass es 

sich hierbei um eine flächenhafte Reisezeitverbesserung (inkl. Umsteigezeiten) handelt, die schon auf 

mittlere Entfernungen spürbare Reisezeitverkürzungen realisiert. Zum Vergleich: Betrachtet man eine 

Einzelstrecke zwischen A und B, bei der eine Anhebung der Streckengeschwindigkeit von 160 km/h 

auf 200 km/h vorgenommen wird, so bewirkt dies unter optimalen Umständen (keine Zwischenhalte, 

keine Geschwindigkeitseinbrüche) eine Reisezeitverbesserung um gut 20%. Zieht man bei der 

Bewertung des Angebots noch die im Konzept Bahn 21 auch auf Netzebene 3 vorgesehene 

Mindestbedienung im Stundentakt mit ein, die auf den betreffenden Strecken heute in weiten 

Landesteilen (Ostfriesland, Mecklenburg-Vorpommern, künftig auch im Saarland) nur zweistündlich 

erfolgt, heran, stellt auch die damit verbundene erhöhte zeitliche Verfügbarkeit des Angebots einen 

Qualitätssprung in Richtung MIV-Alternative dar.  

 

7.2.1.2 Vergleich der Reisezeit im Schienen- und Straßenverkehr 

Die Betrachtung der Fahrzeit bleibt innerhalb des Systems Schienenverkehr und muss daher um 

einen Vergleich der Reisezeit zwischen Straße und Schiene erweitert werden. Die vergleichende 

Ermittlung der Reisezeiten im Schienen- und Straßenverkehr zeigt die durch Bahn 21 verbesserte 

Marktposition des Schienenverkehrs gegenüber der Straße. Die Reisezeiten auf der Straße wurden 

dabei einem Routenplanungsprogramm entnommen, zuzüglich eines Aufschlags bei längeren Fahrten 

für Pausen und Tankstopps. Für den Schienenverkehr wird ein Zeitaufschlag von pauschal dreißig 

Minuten für die Wege vom und zum Bahnhof angenommen.  

Zeitaufschlag 
• Autofahrt, länger 3 h 30’: Aufschlag pauschal 30 Minuten (Pause, Tanken) 
• Zugfahrt pauschal plus 30 Minuten für Wege zum / vom Bahnhof 

Zeitaufschlag zur Kalkulation der Reisezeiten 



24 

Bahn 21  VCD e.V.  2004 

In der Betrachtung der Reisezeit bei der heutigen Bahn fällt das schlechte Abschneiden von Gera 

besonders ins Auge. Gera ist heute nicht mehr an den Fernverkehr der Eisenbahn angebunden und 

hat dagegen über das nahe Hermsdorfer Kreuz eine gute Autobahnanbindung. Durch die 

Verbesserung der Umsteigebeziehungen des Fernverkehrs und die damit erreichte Flächenbedienung 

im Bahn 21-Konzept verbessert sich die Position des Schienenverkehrs nicht nur für die im 

Fernverkehr neu bedienten Städte sondern auch für die heutigen Fernverkehrshalte deutlich: 

 MIV Bahn heute % zu MIV Bahn Bahn 21 % zu MIV 
Erfurt 143 Minuten 168 Minuten -17% 138 Minuten 4% 
Gera 127 Minuten 195 Minuten -54% 151 Minuten -19% 
Nordhausen 165 Minuten 200 Minuten -21% 162 Minuten 2% 

Vergleich der durchschnittlichen Reisezeit einer Fernverkehrsfahrt in Minuten 

 

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass Bahn 21 im Fernverkehr die Wettbewerbsfähigkeit zum 

Straßenverkehr flächenhaft herstellen kann. Es kann erreicht werden, dass bei Relationen ab 100 km 

das System Eisenbahn in etwa gleich schnell wird wie das System Straße. Diese flächenhafte 

Verfügbarkeit im Fernverkehr ist für die Akzeptanz des Umstiegs auf die Bahn von großer Bedeutung. 

7.2.2 Erschließung 

Die flächendeckende Erschließung zeigt sich in der prozentualen Anbindung der Bevölkerung an den 

Schienenfernverkehr. Mit dem skizzierten Rahmen-ITF werden 37% der Bevölkerung direkt an den 

stündlichen Fernverkehr angeschlossen gegenüber 27% im Fahrplan 2000/2001. 

In der Summe können durch dieses Netz rund 5,5 Mio. Einwohner (der direkt anliegenden Städte) neu 

stündlich statt bisher zweistündlich (Fahrplan 2000/2001) bedient werden und weitere 2,6 Mio. 

Einwohner erhalten erstmals einen direkten Zugang zum schnellen Fernverkehr. 

Gegenüber dem Fahrplan 2000/2001 bedeutet dies eine Verbesserung der Erschließung um 50%. Mit 

einer Erschließung von 37% der Bevölkerung werden theoretisch lediglich 14% der möglichen 

Relationen abgedeckt. In Bahn 21 wird darüber hinaus eine möglichst flächendeckende Erschließung 

Deutschlands mit Nahverkehrslinien angestrebt, um einen hohen Anteil der übrigen Relationen im 

Netz der Taktknoten mit Umsteigeverbindungen ab zu decken. 

Erschließung 
Bahn 21 Fahrplan 

2000/2001 

Planung DB AG 

(„Hub-and-Spoke“) 

direkter Zugang zum Fernverkehr 37% 27% 13% 

Anteil der Relationen 14%   7%   2% 

Vergleich der Erschließungswirkung durch die unterschiedlichen Fernverkehrskonzeptionen 

  

Die Fernverkehrsplanungen der Bahn bringen es gar nur auf eine Abdeckung von 2% der 

Fernverkehrsrelationen. Aus diesen Zahlen wird die Bedeutung einer nahtlosen Verknüpfung des 

Fernverkehrs mit den regionalen SPNV- und ÖPNV-Systemen deutlich. Der Fernverkehr ist 

entscheidend von einer Erreichbarkeit mit dem Nahverkehr aus der Fläche abhängig, um in einem 
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polyzentral strukturierten Land überhaupt eine signifikante Zahl der Bevölkerung erschließen und mit 

einem nennenswerten Anteil der möglichen Verkehrsrelationen im MIV konkurrenzieren zu können. 

Ob man sich für den öffentlichen Nahverkehr entscheidet, hängt davon ab, dass sowohl Start- als 

auch Zielpunkt der Fahrt erreichbar sind. Kaum jemand fährt mit dem Pkw zum Bahnhof, fährt mit dem 

Zug und nimmt sich am Zielort einen Leihwagen und auch bringen und abholen lassen, sind mit 

einigem – nicht nur logistischen - Aufwand verbunden. Bei einer Erschließung von 37% der 

Wohnbevölkerung reduziert sich die errechnete Abdeckung der Verkehrsbedürfnisse (Relationen) auf 

nur 0,37² = 14% bzw. bei 13% Erschließung auf 3% der Relationen: 0,13² = 2% für das Hub-and-

Spoke-Netz der DB AG-Planung. 

7.2.3 Zusammenfassende Bewertung 

Das Konzept Bahn 21 verbessert die Position der Bahn gegenüber dem Individualverkehr. Der 

Vergleich der durchschnittlichen Fahrzeit pro Person in Minuten belegt die zunehmende Attraktivität 

der Bahn, insbesondere in den mittleren Entfernungsbereichen und damit bei den quantitativ 

bedeutenden Relationen. Die Vorteile des integralen Taktfahrplans von Bahn 21, der sowohl den 

Fernverkehr als auch den Nahverkehr umfasst, liegen in der flächendeckenden Wirksamkeit und somit 

in der Möglichkeit für die Bahn, in einem breiten Marktsegment Fuß zu fassen. Der Nahverkehr als 

weiterer Bestandteil der Flächenbahn wird im folgenden Kapitel behandelt. 

 

8 Bahn 21: Der Regionalverkehr 

 

Die Flächenwirksamkeit des Angebots wird durch integral angebundene regionale Subsysteme in die 

Fläche fortgesetzt. Damit werden alle Bahnstationen in das System eingebunden. Die über Bahnhöfe 

angeschlossenen Orte sind damit allesamt in ein Netz bruchfreier, deutschlandweiter Transportketten 

einbezogen, die Stunde für Stunde zur Verfügung stehen. Die Reaktivierung von SPNV-Strecken 

erhöht den räumlichen Erschließungsgrad des Systems weiter. Durch eine Einbindung der regionalen 

Busverkehre an den Knotenbahnhöfen, werden die Vorteile des ITF auch über die Einzugsbereiche 

der Bahnstrecken hinaus in die Fläche verteilt. 

8.1 Reaktivierungsbedarf 

8.1.1 Flächenbahn - Streckenreaktivierungen 

In den vergangenen Jahren wurde eine Reihe von Eisenbahnstrecken höchst erfolgreich für den 

Personenverkehr reaktiviert.  

Das prominenteste Beispiel stellt sicherlich die Schönbuchbahn Böblingen - Dettenhausen in 

Schwaben dar, deren Personenverkehr 1966 eingestellt wurde. 1996 reaktiviert, nutzen inzwischen 

mehr als 8.000 Fahrgäste täglich39 das neue Verkehrsangebot, und die regionale 

                                                      

39 Mit dem Bus fuhren vorher ca. 1.200 Fahrgäste pro Tag. 
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Eisenbahngesellschaft als Betreiber hat größte Mühe, dem Ansturm angemessene 

Beförderungskapazitäten bereitzustellen. Anzumerken ist, dass diese Reaktivierung vorher untersucht 

und als nicht empfehlenswert bezeichnet wurde.  

 

Für Bahn 21 werden über 300 stillgelegte Eisenbahnstrecken bezüglich ihres Verkehrspotenzials und 

der mit der Reaktivierung verbundenen Investitionskosten untersucht, um die Frage zu klären, in 

welchem Umfang in Deutschland Eisenbahnstrecken sinnvoll reaktiviert werden können. In die 

Bewertung werden auch solche Strecken aufgenommen, deren Reaktivierung in den jeweiligen 

Bundesländern bereits beschlossen ist. 

Die bewerteten Strecken werden dem vordringlichen Bedarf zur baldmöglichsten Reaktivierung oder 

dem weiteren Bedarf zur Flächenerschließung zugeordnet, um eine Abschätzung der Investitionen 

und Betriebskosten vornehmen zu können.  

Regional können im Gegensatz zu diesem bundesweiten Ansatz durchaus unterschiedliche Kriterien 

zur Bewertung der Strecken zugrunde gelegt werden, deshalb werden im Anhang 4 nur die 

Ergebnisse der Untersuchung bezüglich der Kosten einer Reaktivierung und des durch die betreffende 

Strecke neu erschlossenen Einwohnerpotenzials je Bundesland dargestellt, ohne eine Reihung nach 

Prioritäten vorzunehmen. Bei beidseitig an das Bahnnetz angebundenen Strecken ist bei der 

Prognose der Fahrgastzahlen zusätzlich zu den in der Tabelle (Anhang 4) aufgeführten „neu 

erschlossenen Einwohnern“ auch das Fahrgastpotenzial der Endpunkte zu berücksichtigen. Die 

untersuchten Strecken, für welche nach der Prognose eine Nachfrage von unter 

800 Fahrgästen pro Tag ermittelt wird, werden nicht aufgeführt. 

Besonders bei längeren Strecken sollte bei der Abwägung zwischen Bus- oder Bahnalternative 

berücksichtigt werden, dass der Zug von den Fahrgästen allgemein als attraktiver wahrgenommen 

wird und mit weniger Halten bei gleicher Erschließungsqualität oftmals deutlich schneller fährt. Zur 

Bahn werden beispielsweise Zugangs(fuss-)wege bis zu 1.200 m Länge in Kauf genommen, während 

zur Bushaltestelle für die meisten potenziellen Kunden nur rund 300 m akzeptabel sind. 

Ob die Reaktivierung einer einzelnen Strecke im Verhältnis zu anderen zu reaktivierenden Strecken in 

der Region vorzuziehen ist, muss vor Ort entschieden werden. Dabei können die hier vorgelegten 

Bewertungen sicherlich von Hilfe sein. 

 

Die zur Reaktivierung vorgeschlagenen Strecken weisen insgesamt eine Länge von 

ca. 7.800 Kilometern auf und erfordern Investitionen in Höhe von unter 6 Mrd. € (ohne Fahrzeuge). 

Zur Ermittlung der Investitionshöhe wurden die Standards nicht-bundeseigener Eisenbahnen 

unterstellt. Bei Reaktivierung dieser Strecken erhalten rund 5,6 Mio. Menschen wieder einen 

Bahnanschluss. Aus der Reaktivierung resultiert zusätzlich eine zum Teil nicht unerhebliche Stärkung 

der umliegenden Strecken. 
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8.1.2 Bewertung der Strecken hinsichtlich des Reaktivierungspotenzials 

Zur Bewertung der „Reaktivierungswürdigkeit“ werden die stillgelegten Eisenbahnstrecken unter den 

Oberbegriffen „Fahrgastpotenzial“ und „Instandsetzungskosten“ auf folgende Merkmale hin 

untersucht: 

• das durch einen regelmäßigen SPNV erreichbare Fahrgastpotenzial der Strecke in Bezug auf 

neu erschlossene Einwohner und Durchgangsverkehr 

• den Zustand der Strecke bzw. der Streckenreste 

• strukturelle Faktoren, z.B. die Bedeutung der Strecke für den Tourismus 

• sowie die Investitionen, um die Strecke für die vorgesehene Nutzung instand zu setzen. 

Zur Ermittlung der notwendigen Investitionen werden für jede Strecke nach einem standardisierten 

Schema der Streckenzustand erfasst und die Investitionskosten entsprechend der im Rahmen solcher 

Projekte üblichen Kostensätze abgeschätzt. 

Zur Reduzierung des Aufwands wird in Bahn 21 ausschließlich eine Reaktivierung als klassische 

Eisenbahn untersucht und zur Kostenermittlung angesetzt. Bei der Realisierung von regionalen 

Stadtbahnkonzepten können die betroffenen Strecken und besonders solche, die heute verbaut sind 

oder in ihrer historischen Linienführung an Siedlungen vorbei führen, deutlich kostengünstiger neu 

trassiert und reaktiviert werden, als in diesem Gutachten ausgeführt. 

 

Im vordringlichen Bedarf - Reaktivierung möglichst umgehend in Angriff nehmen - werden durch die 

Reaktivierung von ca. 2.400 km Eisenbahnstrecken 2,9 Mio. Einwohner neu an das deutsche 

Eisenbahnnetz direkt angebunden. Die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur dieser 

nachfragestärksten Strecken belaufen sich auf unter 1 Mrd. €. 

 

Im weiteren Bedarf - Reaktivierung zur Flächenerschließung sinnvoll - finden sich die verbliebenen 

Strecken, welche eine Nachfrage von über 1.000 Fahrgästen pro Tag erwarten lassen und deren 

Fahrgastpotenzial sicher über 800 Fahrgästen pro Tag liegt. Diese Strecken mit einer Gesamtlänge 

von über 5.300 km Länge erschließen weitere 2,6 Mio. Einwohner und werden als zweiter Schritt zur 

Flächenbahn empfohlen. 

Ein Teil dieser Strecken, erreicht sein Fahrgastpotenzial durch die Netzwirkung, also die durch die 

Verbindungsfunktion erreichte Verkürzung von Fahrtweite und Reisezeit. Das Einwohnerpotenzial ist 

bei diesen Strecken eher gering, dennoch werden durch diese Strecken rund 380.000 Einwohner neu 

erschlossen. 

Drittens sind im weiteren Bedarf solche Strecken zusammengefasst, deren Bedeutung 

schwerpunktmäßig im Tourismusverkehr liegen könnte (soweit die Nachfrage nicht ohnehin 

1.000 Fahrgäste übersteigt). Die Reaktivierung dieser Strecken ist zu empfehlen, zum Teil jedoch mit 

gewissen Rahmenbedingungen wie einem Betrieb nur im Sommer oder am Wochenende sowie der 

Einbindung in ein touristisches Gesamtkonzept. 
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Abschätzung der Betriebskosten. 

Die Strecken werden von durchschnittlich 18 Zugpaaren am Tag befahren werden und je nach 

Potenzial ist entsprechend den Erfahrungswerten von Ausschreibungen mit einem Defizit von 4 bis 

8 Euro pro Zug-km zu rechnen. 

In Kategorie T werden für die Ermittlung der Betriebskosten durchschnittlich 10 Zugpaare an 

150 Betriebstagen angesetzt. Einige Strecken werden sicher häufiger - andere seltener befahren. 

Zusammengefasst ergibt sich das folgende Resultat:  

 neu erschloss. 

Einwohner 

Kosten  

[Mrd. €] 

Streckenlänge 

[km] 

Regionalisierungsmittel 

[Mrd. €/a] 

Vordringlicher Bedarf 2.969.206 0,919 2.377 0,129 

Weiterer Bedarf 2.626.260 4,633 5.362 0,477 

davon „Netzwirkung“ 377.160 0,972 1.128 0,079 

 „touristisch“ 169.022 0,382 427 0,010 

Gesamtsumme 5.595.466 5,552 7.739 0,606 

 

 

Für die als vordringlich eingestuften Strecken ergibt sich ein Investitionsbedarf von ca. 0,9 Mrd. €. 

Wenn über nur fünf Jahre 10% der jährlichen Infrastrukturmittel aus dem Regionalisierungsgesetz 

(2,1 Mrd. €/Jahr) für Reaktivierungen verwendet werden, können alle Strecken des vordringlichen 

Bedarfs innerhalb dieser Zeit reaktiviert werden. Bei einem Bedarf an Regionalisierungsmitteln von 

129 Mio. € pro Jahr können nahezu 3 Mio. Menschen an Nahverkehrsleistungen im Eisenbahnnetz 

angeschlossen werden. Auf jeder dieser Strecken werden täglich mehrere tausend Fahrgäste 

unterwegs sein. 

 

Der schwerpunktmäßige Bedarf für die Reaktivierungen liegt in den alten Bundesländern - aufgrund 

der stärkeren Position des Schienenverkehrs in der DDR und der nicht so rigorosen Stilllegungspolitik 

in den neuen Bundesländern. Ein Handlungsbedarf besteht jedoch bei "Lückenschlüssen", d.h. den 

nach wie vor nicht wiederhergestellten Regionalverbindungen zwischen neuen und alten 

Bundesländern. 

 

Für die weitere Zukunft ergibt sich ein Investitionsbedarf von 2,6 Mrd. € für die Strecken des weiteren 

Bedarfs mit Folgekosten von ca. 480 Mio. €/a. Für diese Strecken ist in der Regel ebenfalls von über 

1.000 Fahrgästen pro Tag auszugehen. 

8.2 Regionale Neubaustrecken 

Das Eisenbahnnetz ist in seiner Entwicklung im Wesentlichen um die Jahrhundertwende 

abgeschlossen worden. Wichtige Netzergänzungen hat es nur noch vereinzelt danach gegeben. Zu 

nennen ist die Strecke Lünen – Münster in den 30er Jahren oder die Strecke Gladbeck – Marl – 
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Haltern in den 70er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Streckenneubauten fanden entweder nur 

noch als Hochgeschwindigkeitsstrecken ohne zusätzliche regionale Erschließung oder kleinräumig als 

S-Bahn-Neubaustrecke statt. 

In vielen Achsen, die heute mit Verkehrsmengen von 10-20.000 Kfz DTV (durchschnittlicher täglicher 

Verkehr) belastet sind, bestand nie eine Eisenbahnverbindung, weil sich die Relation früher noch nicht 

als regionale Achse herausgebildet hatte oder die entwickelte Eisenbahnstrecke aus 

Baukostengründen oder Gründen der lokalen Rücksichtsnahme große Umwege in Kauf nahm. 

Bedarf für regionale Neubaustrecken (Beispiele): 

• Böblingen – Grafenau ( - Calw) 

• Gäufelden – Nagold 

• Rottweil – Schömberg ( - Balingen) (vermeidet Umweg von 7 km) 

• Ingolstadt – Landshut: Neubaustrecke Pfeffenhausen – Mainburg; Reaktivierung der 

Teilstrecken (incl. Begradigung) Landshut – Pfeffenhausen und Mainburg – Wolznach Bf. 

• Hildburghausen – Bad Rodach (- Coburg) 

• Passau – Ruhstorff-Sulzbach (vermeidet Umweg von 10 km) 

• Freyung – Grafenau 

• Bad Königshofen – Maroldsweisach 

• Gersfeld - Bischofsheim a.d. Rhön 

• Borken – Maria Veen (- Münster) 

• Linnich - Lindern (– Heinsberg) 

• (Hameln - ) Vorwohle - Einbeck ( - Salzderhelden) 

• (Schwerin -) Rehna – Schönberg (- Lübeck) 

• Flensburg - Flensburg ZOB (Stadtmitte) / in Planung  

 

9 Bahn 21 plus: Verlagerung des Güterverkehrs 

9.1 Die Nachfrage im Güterverkehr 

Wie im Personenverkehr, so liegt bei der Eisenbahn auch im Güterverkehr der Fokus bisher auf dem 

Weitstreckenverkehr. Unter 200 km solle sich Schienengüterverkehr per definitionem nicht lohnen. 

Doch auch diese Orientierung missachtet die Transportnachfrage.  

 

Im Kurzstrecken-Güterverkehr unter 50 km können sich Transporte in Wagengruppen (mehrere 

Wagen mit gleichem Laufweg) lohnen, während umgekehrt disperse Güter (Einzelwagen) 

hauptsächlich wegen des Rangieraufwandes meist erst bei größeren Entfernungen eine Konkurrenz 

zum Lastkraftwagen bieten können. In der folgenden Aufstellung wird die Verkehrsleistung des 

Hauptkonkurrenten der Schiene, des Straßengüterverkehrs in Entfernungsklassen betrachtet und 
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dabei der Kurzstrecken-Güterverkehr bis 50 km außer Acht gelassen. Etwa je ein Drittel der 

betrachteten Verkehrsleistung wird vom Lastkraftwagen im Bereich 50-200 km, 200 bis 400 km und 

über 400 km erbracht.  

Das Verkehrsaufkommen (Mrd. t/a) dient als Maßzahl der lokalen Belastung, welche überwiegend 

unabhängig von der Transportweite durch die Fahrten von und zur Autobahn entsteht. Die 

Hauptbelastung erfolgt bei dieser Betrachtung zu 63% allein durch den Güterverkehr in den 

Entfernungsklassen 50 bis 200 km: 

Entfernung Aufkommen 
[Mio. t/a] 

Anteil kumuliert Leistung 
[Mrd. tkm/a] 

Anteil kumuliert 

50-100 366,0 34,5% 34,5% 26,4 12,1% 12,1% 
100-200 302,4 28,5% 63,0% 42,6 19,6% 31,7% 
200-400 230,1 21,7% 84,7% 62,0 28,5% 60,2% 
>400 161,7 15,3% 100,0% 86,7 39,8% 100,0% 
Summe 1.060,2   217,7   
Verteilung von Güteraufkommen und –leistung deutscher Lastkraftwagen 199940 im 
Entfernungsbereich ab 50 km 
 

Der Güterverkehrsanteil der Schiene und das Verkehrsaufkommen sind von 1991 bis 2002 stark 

zurückgegangen, während der Straßengüterverkehr vor allem in seiner Transportweite (sehr viel 

höhere Verkehrsleistung bei nur geringfügig erhöhtem Verkehrsaufkommen) zugenommen hat41: 

Eisenbahn LKW  
 Anteil  Anteil 

Verkehrsaufkommen in Mio. t p.a. 401,2 12,1% 2.918,7 87,9% 1991 
Verkehrsleistung in Mrd. tkm p.a. 80,2 24,6% 245,7 75,4% 
Verkehrsaufkommen in Mio. t p.a. 285,4 8,8% 2.958,7 91,2% 2002 
Verkehrsleistung in Mrd. tkm p.a. 72,0 16,9% 354,0 83,1% 

 

Die Verkehrsleistung in Lkw-km dürfte dabei aber zugenommen haben, da der Trend zu immer 

geringeren Transportgewichten geht. Bei gleich bleibender bewegter Tonnage steigt die Zahl der 

Fahrten. 

Eine Betrachtung der Verkehrsmittelanteile des grenzüberschreitenden Güterfernverkehrs zeigt 

interessante Unterschiede sowohl bei den langen Entfernungen (NRW – Italien/Österreich/Schweiz) - 

wobei die kürzeren Wege den höheren Eisenbahnanteil aufweisen - als auch bei den kürzeren 

Entfernungen (NRW – Niederlande/Belegien): 

Güterfernverkehr [Mio. t/a] LKW Eisenbahn Eisenbahnanteil 
NRW - Italien 2.889 1.211 29,5% 
NRW - Österreich 1.575 1.361 46,4% 
NRW - Schweiz 662 702 51,5% 
NRW - Niederlande 10.554 3.272 23,7% 
NRW - Belgien 5.782 5.080 46,8% 
Alpentransit Schweiz 1985   92,0% 
Alpentransit Österreich   24,0% 
Alpentransit Frankreich   47,0% 

Eisenbahnanteil in Mitteleuropa im Güterverkehr42 

                                                      
40 BMVBW (Hrsg.): Verkehr in Zahlen 2000, S. 244. 
41  Nach "Verkehr in Zahlen", Ausgabe 2004. 
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Beim Alpentransit (Schweiz/Österreich/Frankreich) zeigen sich ebenfalls die Möglichkeiten der 

Eisenbahn und die Auswirkungen einer unterschiedlichen Verkehrspolitik. 

 

Trotz internationaler Arbeitsteilung, vereintem Europa und Globalisierung ergibt sich jedoch folgendes 

Bild43: 

• 91% aller Lkw-Fahrten sind kürzer als 250 km, 

• 90% der gesamten Lkw-Tonnage wird im Entfernungsbereich unter 250 km bewegt, dabei wird 

43% der Verkehrsleistung erbracht44. 

9.2 Kapazitäten im Netz für den Güterverkehr 

Noch in den achtziger Jahren wurde von der damaligen Deutschen Bundesbahn regelmäßig 

behauptet, das Netz sei im wesentlichen ausgelastet, abschnittsweise sogar überlastet; 

Hochgeschwindigkeits-Neubaustrecken wurden immer auch mit dem Argument 

"Kapazitätserweiterungen im Güterverkehr" gerechtfertigt.  

Inzwischen ist jedoch kaum mehr umstritten, dass das deutsche Eisenbahnnetz erhebliche 

Kapazitätsreserven für den Güterverkehr aufweist. Erstmals wurde von IVE und HaCon 1996 eine 

Kapazitätsuntersuchung für den Eisenbahngüterverkehr im Auftrag des Umweltbundesamtes 

durchgeführt45. Die Kernaussage dieser Arbeit war, dass im Schienengüterfernverkehr in den meisten 

großräumigen Verkehrskorridoren erhebliche Kapazitätsreserven bestehen, um einen erheblichen Teil 

des Lastkraftwagenverkehrs (in vielen Korridoren sogar theoretisch den gesamten Lkw-Verkehr) auf 

die Eisenbahn verlagern zu können. 

 

Eine einfache auf das Gesamtnetz bezogene Globalbetrachtung soll dieses belegen. Die DB AG hat 

im Rahmen des Trassenpreissystems von 1998 eine Einteilung des Gesamtnetzes in 

Streckenbelastungsklassen vorgenommen; diese Einteilung wurde herangezogen, um 

Betriebsleistung (Zugkilometer) und Transportleistung (Tonnenkilometer) zusätzlich möglicher 

Güterzüge zu bestimmen. Dabei wurde der übliche Leerwagenanteil von 30% berücksichtigt. Zur 

Ermittlung eines unteren Wertes wurde die werktägliche Bedienung und ein geringes Zuggewicht 

angenommen, für den oberen Wert eine tägliche Bedienung mit hohen Zuggewichten. Diese 

Vorgehensweise ist sicherlich nur geeignet, Größenordnungen festzulegen - dennoch lassen sich 

einige interessante Aussagen treffen.  

 

 

                                                                                                                                                                      
42 Nach: "Analyse des GV zwischen der BRD und Italien 1986", Ludwig-Bölkow-Systemtechnik, Ottobrunn 1989, und "Kriterien 
und Anforderungsprofile ... für Güterverkehrszentren in NRW", Ministerium für Stadtentwicklung und Verkehr NRW, 1991. 
43 Zusammengestellt nach: "Statistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamt, Reihe 8: Verkehrsleistung deutscher 
Lastkraftwagen", Flensburg, 1999 
44 Erfasst werden dabei sämtliche Fahrten deutscher Lastkraftwagen, also auch die grenzüberschreitenden Fahrten. 
45 "Kapazitätsreserven der Schieneninfrastruktur im Güterverkehr", Institut für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und Betrieb" und 
HaCon Ingenieurgesellschaft, Hannover 1996 
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250 Verkehrstage / leichte Züge 360 Verkehrstage / schwere Züge Kategorie Strecken-
länge 
[km] 

freie Kapazität 
[Zug-km / km 

Streckenlänge] 
Nettolast 

[t] 
zusätzliche 
Kapazitäten 

[Mrd. tkm / a] 

Nettolast 
[t] 

zusätzliche 
Kapazitäten 

[Mrd. tkm / a] 
B1 2-gleisig 5.422 58 400 31 700 79 
B2 2-gleisig 6.246 150 400 94 700 236 
B3 2-gleisig 3.154 200 400 63 700 199 
B1 1-gleisig 243 ausgelastet  0  0 
B2 1-gleisig 5.145 20 200 5 350 24 
B3 1-gleisig 16.660 40 200 33 350 154 
Summe zusätzliche Verkehrsleistung 226  692 

 

Deutsche Lastkraftwagen erbrachten 1999 eine Verkehrsleistung von ca. 278 Mrd. Tonnenkilometern. 

Somit stehen selbst in der "vorsichtigen" Variante die notwendigen Kapazitäten für eine Verlagerung 

nahezu des gesamten Lastkraftwagenverkehrs in Deutschland auf die Eisenbahn zur Verfügung. 

Diese Berechnung kann dabei wegen der fehlenden Gleisanbindung zahlreicher Verlader und 

Empfänger nur rein theoretisch betrachtet werden, zeigt jedoch die Notwendigkeit von neuen 

Gleisanschlüssen, um eine höhere Auslastung des Eisenbahnnetzes erreichen zu können. Für die 

zusätzlichen Güterzüge sind - abgesehen von einzelnen Engpassabschnitten – ausreichende 

Kapazitäten vorhanden, wie die nachfolgende Betrachtung zeigt: 

Transportweiten 
[km] 

Anzahl 
[Fahrten/d] 

Anteil beförderte Tonnage 
[1.000t] 

Anteil zur 100%-Verlage-
rung notwendige 

Zugfahrten pro Tag 

Anteil 
der Zug-
fahrten 

    0 -   50 186.315  2.112.699  19.562 69% 
  51 - 100 28.180  367.006  3.398  
101 - 150 14.693  186.992  1.731  
151 - 200 9.291  116.711  1.081  
201 - 250 6.653  83.221  771  

Zwischensumme 
0 - 250 km 

245.132 91% 2.866.629 90% 26.543 94% 

251 - 400 11.617 4% 149.124 5% 828 3% 
401 - 800 9.796 4% 134.828 4% 749 3% 
über  800 2.196 1% 35.917 1% 125 0,004% 

       
Gesamtsumme 268.741  3.186.498  28.245  

 

Es zeigt sich, dass zu einer (selbstverständlich rein hypothetischen) 100-%-Verlagerung des 

deutschen Lastkraftwagenverkehrs von mehr als 250 km Versandweite weniger als 2.000 Zugfahrten 

pro Tag notwendig wären. Für eine Verlagerung des Verkehrs unter 250 km wären jedoch ca. 26.000 

Zugfahrten notwendig. 

Eine historische Betrachtung zeigt: 

• 1965 waren im Netz der Deutschen Bundesbahn täglich ca. 13.400 Güterzüge unterwegs, 

• 1994 im wesentlich größeren Bedienungsgebiet der DB AG nur noch ca. 7.300. 

Es darf davon ausgegangen werden, dass sich für einen erheblichen Teil der notwendigen 2.000 

täglichen Zugfahrten im Weitstreckenbereich Kapazitäten finden lassen.  
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Für den Nahverkehr ist davon auszugehen, dass ein nicht geringer Teil des Güternahverkehrs ohnehin 

nicht sinnvoll auf die Eisenbahn verlagerbar ist. Für den verlagerbaren Teil des Kurzstreckenverkehrs 

sind aber derzeit ebenfalls große freie Kapazitäten vorhanden. Notwendig sind aber in jedem Falle 

• Reaktivierung und Neuanlage von Gleisanschlüssen, um das Aufkommen überhaupt erst 

einmal auf die Schiene zu lenken, 

• Reaktivierung kleiner und mittlerer Güterbahnhöfe und Ladestellen, 

• Reaktivierung lokaler und regionaler Strecken, um zusätzliche Flächenerschließung und 

Transportkapazitäten zu gewinnen. 

Mit dem System "automatische Zug-Kupplung" ZAK existiert darüber hinaus seit vielen Jahren eine 

elegante Möglichkeit, Zeitaufwand und Kosten für Rangiervorgänge gegenüber der Hakenkupplung 

drastisch zu reduzieren. 

 

9.3 Zusätzliche Güterverkehrstrassen in Bahn 21 plus 

Das System Eisenbahn für das Jahr 2015 soll für eine Kapazität von 250 Mrd. tkm ausgelegt sein. 

Dies entspricht einer Steigerung der heutigen Leistung um den Faktor 3,5. Die damit erreichte 

Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene hat unter Berücksichtigung von Verkehrszuwächsen 

in etwa eine Halbierung des Straßengüterverkehrs zur Folge. 

Voraussetzung für die Bewältigung dieser Gütermengen im Mittelstrecken- und Weitstreckenverkehr 

ist die Schaffung einer ausreichenden Anzahl von marktfähigen Trassen im Güterverkehr. Jede 

Nachfragekurve im Fernverkehr zeigt, dass Güterverkehr sehr wohl auch tagsüber stattfindet, zum 

Einen, weil eine Fahrt allein zwischen 1 und 5 Uhr bei allen Reisezeiten von mehr als 4 Stunden gar 

nicht möglich ist, zum Anderen, weil die Verladestellen, Logistikstellen und sonstige für die 

Transportabwicklung wichtige Faktoren meist nur zu den regulären Arbeitszeiten besetzt sind. Die 

vollständige Konzentration auf den Nachtsprung geht an den Marktrealitäten vorbei.  

Die zeitliche Trennung – Güterverkehr nachts, Hochgeschwindigkeitsverkehr tagsüber – ist eine 

Fehleinschätzung der Planer aus den siebziger Jahren. Denn die Anforderungen des 

Personenverkehrs bedingen eine Streckenbelegung von 18 Stunden am Tag (6-24 Uhr). Mit 

Ausläufern und notwendigen Reserven für Streckeninstandhaltungen verbleiben dem Güterverkehr 

meist nur Zeitfenster von drei bis vier Stunden pro Nacht, was für die Abwicklung des Nachtsprungs 

unzureichend ist. Daher führt an der Angleichung der Reisegeschwindigkeiten oder an einer 

räumlichen Entmischung hoch belasteter Personen- und Güterverkehrsstrecken kein Weg vorbei. 

Durch eine Harmonisierung der Geschwindigkeiten von Güterverkehr und dem oft notwendigen 

parallelen Schienenpersonennahverkehr auf einem Niveau von 80-90 km/h einerseits und 

andererseits der Auslegung von Neubaustrecken46 oder zusätzlichen Gleisen für den schnellen 

Personenfernverkehr in dichter Zugfolge kann die Streckenkapazität um ein Vielfaches erhöht werden. 

Für den Güterverkehr ergeben sich Vorteile durch überholungsfreie und damit marktfähige Trassen.  

                                                      
46 Aus diesem Grund werden in Bahn 21 nur sehr wenige Neubaustrecken vorgeschlagen. Sie sind nur noch dort angebracht, 
wo hohe Fahrzeitgewinne aus dem Konzept Bahn 21 notwendig sind, eine Entlastungswirkung für den Güterverkehr zwingend 
ist UND eine hohe Auslastung der Neubaustrecke durch eine dichte Zugbelegung möglich ist. 
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Eine ähnliche Strategie zur Entmischung verfolgt die DB AG seit 1998 unter dem Stichwort „Netz 21“.  

Mit der Konzeption Netz 2147 der DB AG wird eine Trennung von schnellen und langsamen Verkehren 

angestrebt, so dass sowohl für den Güterverkehr und den Regionalverkehr einerseits als auch für den 

schnellen Fernverkehr andererseits leistungsfähige und voneinander weitgehend unabhängige 

Strecken entstehen. Andere Verkehre müssen sich auf diesen Vorrangstrecken dem durch den 

Güterverkehr oder den schnellen Fernverkehr vorgegebenen Geschwindigkeitsprofil anpassen. Mit 

diesem grundsätzlich auch vom VCD unterstützten Ansatz sollen erhebliche Leistungsreserven des 

Bündelungsverkehrsträgers Schiene mobilisiert werden. Bei einer Vervielfachung des Bahnverkehrs 

kann außer in wenigen Engpässen überall auf vorhandene freie Trassen zurückgegriffen werden. Ein 

vielfach besser ausgelastetes Eisenbahnnetz wird zu der dringend notwendigen Reduzierung der 

Trassenpreise beitragen48.  

So soll Platz für zusätzliche 50-70 Mrd. tkm/a auf der Schiene geschaffen werden. Damit ist jedoch im 

besten Fall ein Abfangen des prognostizierten Mehrverkehrs auf der Straße möglich, nicht aber eine 

echte Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Daher wird diese Strategie unter dem Namen 

Bahn 21 plus mit zusätzlichen - meist kostengünstigeren Maßnahmen - weitergeführt. 

 

Anhang 3 zeigt die Umlegung des Straßengüterfernverkehrs49 auf ein mögliches Güternetz.50 Unter 

Hinzunahme heute bekannter Zugbelastungen51 wurden in den Hauptkorridoren die Anzahl der 

notwendigen Zugzahlen ermittelt. Pro Aufkommen von 1 Mio. t pro Jahr wurde ein Bedarf von 

0,54 Zugtrassen je Stunde = 13 Zugtrassen pro Tag ermittelt. Dies ergibt bei einem Jahresaufkommen 

von 250 Tagen, einer mittleren Auslastung von 80%52 und einem Umwegfaktor gegenüber der Straße 

von 8%53 eine durchschnittliche Nutzlast je Trasse von 400t. Bei einem zukünftigen Leerwagenanteil 

von 30%, einem mittleren Nutzlast von 1,5t/m54 ergeben sich daraus Zuglängen von 350m. Diese 

Zuglängen erscheinen geeignet, um einerseits ausreichend Reserven für tägliche Schwankungen 

(Wochengang) aufzuweisen, andererseits die vorhandene Infrastruktur mit vielfach nur 400-600m 

langen Überholgleisen zu beachten. 

                                                      
47 Siehe grundsätzlich: Bitterberg, Cargo Rail Net – bessere Ausnutzung des Bahnnetzes, Internationales Verkehrswesen 
3/1997, S. 104 ff.; Fricke/Janiak, Netz 21 – mehr Verkehr auf die Schiene, Eisenbahntechnische Rundschau 9/1996, S. 531 ff. 
48 Sofern der Bund die vorgeschlagenen Mittel von 4-5 Mrd. € p.a. für Neu- und Ersatzinvestitionen beibehält, werden die 
Trassenpreise von heute im Schnitt 3,5 € je Zug-km auf 1,10-1,30 € je Zug-km zu senken sein. 
49 Gemessen in der Verflechtung der Regierungsbezirke nach der Statistik 1999 des Kraftfahrbundesamtes und des 
Bundsamtes für Güterverkehr. Es wurden nur Relationen zum übernächsten Regierungsbezirk und weiter berücksichtigt 
(= Entfernungen ab 100 km). Relationen zum Ausland wurden abgeschätzt und unterliegen größeren Unsicherheiten (hier sind 
jedoch die Mengen geringer als im Binnenfernverkehr). 
50 Die Umlegung wurde nach den Aufnahmemöglichkeiten der in Frage kommenden Strecken vorgenommen. Hierbei wurden 
bevorzugt 2gleisige, elektrifizierte Strecken herangezogen. 
51 Z.T. sind diese im Gutachten HaCon/IVE aaO enthalten. Z.T. wurden sie anhand der Streckenbelastungsklassen aus dem 
Trassenpreissystem 1998 abgeschätzt. 
52 Wegen saisonalen Schwankungen können nicht täglich alle Trassen abgenommen werden. Allerdings werden sich durch 
deutlich höhere Auslastung des Schienensystems die heute bei einzelnen Bereichen bestehenden Schwankungen von bis zu 
50% weitgehend nivellieren lassen. 
53 Gegenüber der Luftlinie hat heute die Eisenbahn einen Umwegfaktor von 1,44. Dies ist insbesondere auch den vielen Um-
wegfahrten aufgrund der Bündelung geschuldet, welche bei wesentlich höherem Aufkommen nicht mehr in dieser Dimension 
erforderlich sind. Allerdings wird ein leichter Umwegnachteil gegenüber dem direkt fahrenden Lkw bestehen bleiben, so dass 
die Lkw-Transportleistung mittels eines Umwegfaktors auf die Bahntransportleistung umzurechnen ist. 
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Hiernach ergibt sich  

- der notwendige Ausbaubedarf für Knoten gemäß Anhang 2-2, 

- der notwendige Ausbaubedarf für Strecken gemäß Anhang 2-3. 

Beide Listen enthalten die Anzahl der notwendigen Zugfahrten je Stunde im Personen- und 

Güterverkehr. Im Personenverkehr wird differenziert nach den 4 Angebotskategorien (Fernverkehr-

Sprinter-Linie, Fernverkehr-Basis-Angebot, Regionalschnellverkehr, Lokalverkehr). Der Bedarf im 

Güterverkehr leitet sich großräumig aus dem heutigen Kapazitätsausbaubedarf auf der Basis von 

180 Mrd. tkm ab. Damit kann die Gesamtleistung im Schienengüterverkehr (ohne Ausweitung 

Nahverkehr) auf 250 Mrd. tkm insgesamt mehr als verdreifacht werden. Im Knotenbereich wurden 

angemessene Zuschläge zur Berücksichtigung des örtlichen Güterverkehrs vorgenommen, da hier 

auch Verteilergüterzüge in hohem Umfang Trassen beanspruchen können. 

10 Organisation des Netzes 

 

Die langfristige Netzentwicklung erfordert auch eine Neuorganisation der Planung von Netzstrategien 

und Netzentwicklung. Die Entwicklung und Planung sollte durch den Staat oder ein staatseigenes 

Unternehmen mit Einflussmöglichkeiten des Bundes erfolgen. Insbesondere legt die Verfassung fest, 

dass das Eigentum an Schienenwegen dauerhaft im Bundesbesitz bleiben muss, so dass hieraus 

auch abzuleiten ist, das der Bund als mittelbarer Eigentümer der Infrastruktur das Gemeinwohl 

sicherzustellen hat. Die heutige DB Netz benötigt ein öffentlich bekanntes mittel- und langfristiges 

Infrastruktur-Konzept mit finanzieller Planungssicherheit (Zusagen aus dem Bundeshaushalt). Eine 

langfristige Unternehmensentwicklung kann in der heutigen Form als Aktiengesellschaft55 nicht 

betrieben werden, wenn jede offensive Investition in Strecken und Anlagen unweigerlich zur 

„Gefährdung der schwarzen Null“ wird.  

Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs und der für Privatinvestoren kaum einschätzbaren zeitlichen 

Entwicklungsrisiken56 kann diese Aufgabe nur beim Staat selbst liegen. Die Verantwortung des 

Staates ergibt sich zudem aus den sehr hohen von ihm bereitzustellenden Investitionshilfen von 

4 - 5 Mrd. € p.a. und der Unterstützung des SPNV, allein für Trassenpreise mit 1,8 Mrd. € p.a.. Bereits 

deswegen ist es erforderlich, dass der Bund für die hohen eingesetzten Geldbeträge klare Ziele bei 

der Netzentwicklung und damit beim Infrastrukturausbau definiert und deren Umsetzung überwacht. 

Die Überstellung an eine „Black Box DB AG“, die dann nach „unternehmerischen Interessen“ 

entscheidet und Gewinne aus dem gesamten Geschäft an private Investoren ausschüttet, wäre in 

                                                                                                                                                                      
54 Die durchschnittlichen Nutzlasten liegen heute noch wesentlich höher (bis zu 4t/m), allerdings wird im Rahmen der 
verstärkten Beförderung von Kaufmannsgütern die Ladungsdichte deutlich abnehmen. 
55 Das AktG verbietet zwar Einflussnahmen des Eigentümers auf die Geschäftsführung, gleichwohl ist der Bund als mit Abstand 
größter Kunde der DB AG im Rahmen der Subventionen und auch nach Art. 87e Abs. 4 GG verpflichtet, auf die Wahrung seiner 
Interessen zu achten. Die üblichen Aussagen des Bundes, die DB AG wäre ein „normales Wirtschaftsunternehmen“ ohne 
Möglichkeiten der Einflussnahme des Bundes entspricht nicht der Rechtslage.  
56 Dies ist u.a. ein Grund für das Scheitern von Railtrack. Die Börsenerwartung konzentrierte sich auf alsbaldige Erträge 
aufgrund von Verkehrsmengensteigerungen und Entwicklungen von Immobilienprojekten. Die Risiken der Bestandsinfrastruktur 
wurden hingegen unterschätzt. Beides führte dazu, dass eine von den Verkehrsgesellschaften und vom Staat gewünschte 
langfristige Infrastrukturentwicklung vom Kapitalmarkt nicht mehr aufzubringen war. 
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dieser Konstellation letztlich nichts anderes als eine indirekte Subventionierung der privaten 

Investoren. 

 

Bei der Netzentwicklung durch den Staat muss es allerdings gelingen, die Innovations- und 

Marktfähigkeit der Transportgesellschaften mit einzubeziehen. Ein geeignetes Instrumentarium wäre 

die Verantwortung der Betreiber im Rahmen eines Clubs oder einer Genossenschaft für das von ihnen 

benutzte Streckennetz. Hierbei könnten insbesondere kurzfristige Investitionsentscheidungen wie z.B. 

Modernisierung der Sicherungstechnik, Umbau des Oberbaus etc. an eine derartige Institution 

delegiert werden, während eher langfristige Entscheidung, z.B. über Neu-/Ausbaubaustrecken eher 

vom Staat zu treffen sind. Derartige Modelle sind nun in Großbritannien bei der Auffanggesellschaft 

für Railtrack in der Diskussion. Sie sichern das Know-how alle Schienennutzer für die Entwicklung des 

hochkomplexen Schienensystems, vermeiden aber auf dieser Stufe durch einen offenen Club 

mögliche Diskriminierungen und Marktabschottungen und ziehen eine Trennlinie zu den Aufgaben 

und Verantwortlichkeiten des Staates.  

Schließlich gehört zu einer erfolgreichen Netzentwicklung die Aktivierung von 

Wettbewerbspotenzialen bei Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb von Eisenbahninfrastruktur. 

Dabei ist jedoch wichtig, dass auch die Bewirtschafter kein Eigentum an der Infrastruktur erhalten und 

ausschließlich der Bund (bzw. Länder bei Regionalnetzen) über die Freigabe von Flächen für eine 

bahnfremde Nutzung entscheidet und nicht etwa das kurzfristige Profitinteresse privater 

Unternehmen. 

 

Neben der Nutzung von Wettbewerb und Innovation ist hauptsächlich die Standardisierung auf 

europäischem Niveau (Interoperabilität) zu nennen. Nur wenn es gelingt, zu einfachen und sicheren 

europäischen Standards zu gelangen, können die Preise für Fahrzeuge und Sicherungsausrüstung 

deutlich sinken und die Produktivität im grenzüberschreitenden Verkehr deutlich erhöht werden. 

Große Bedeutung hat weiterhin im Güterverkehr der Erhalt von Ausbau von Verlademöglichkeiten 

(Gleisanschlüsse, Umladestationen). Nur soweit diese Infrastruktur flächendeckend zur Verfügung 

steht, kann die Eisenbahn für viele Branchen (wieder) als Transportmittel in Frage kommen. Hier ist 

eine verlässliche abgestimmte Infrastrukturpolitik aller zuständigen staatlichen Ebenen erforderlich. 

Schließlich ist auch ein realistisches Prognoseverfahren erforderlich, das Ausdruck der Anforderungen 

des Marktes (Transportwünsche und Transportqualität) ist und nach Relationen und Aufkommen 

belastbare Daten für die Marktentwicklung für Verlader und Verkehrsunternehmen bietet. 
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11 Infrastruktur - Konzeption der erforderlichen Maßnahmen 

11.1 Ausbaubedarf 

Die Neuinvestitionen in die Infrastruktur zur Verwirklichung des integralen Taktfahrplans im Konzept 

Bahn 21 lassen sich unterschiedlichen Kategorien zuordnen:  

• Ausbau einer Strecke für den Einsatz von Neigetechnikzügen, 

• Heraufsetzung der Streckenhöchstgeschwindigkeit auf bis zu 200 km/h, gegebenenfalls 

zusätzlicher Ausbau für den Einsatz von Neigetechnikzügen, 

• Neubaustrecken bzw. Neubauabschnitte bei bestehenden Strecken. 

 

Anhang 1-2 veranschaulicht die vorgesehenen Maßnahmen. Die Aufstellung der Einzelmaßnahmen 

findet sich im Anhang 2-1.  

Alle Maßnahmen, die ein Geschwindigkeitsniveau erhalten oder bis 160 km/h herstellen, sind keine 

Investitionen in die Infrastruktur, die mit einer qualitativen Verbesserung einhergehen, sondern dienen 

lediglich dem Substanzerhalt. Ebenso wenig sind Stellwerke als Neu- bzw. Ausbauinvestitionen, 

sondern vielmehr als Ersatzinvestition anzusehen, weil auch sie nur alte Anlagen ersetzen.  

Dem Ausbau der Bundesschienenwege folgend sollte die ABS/NBS Nürnberg – Erfurt – Leipzig den 

Kern der Fernverkehrsverbindung zwischen Ost- und Süddeutschland bilden. Diese Verbindung quert 

mittels einer Neubaustrecke den Thüringer Wald und das Burgenland vorwiegend als Tunnellösung. 

Dadurch erklären sich auch die hohen Baukosten von 4 Mrd. € für den Abschnitt Erfurt – Nürnberg. 

Die Haushaltsplanung des Bundes für 2004 sieht eine Reduzierung der Mittel für die 

Bundesschienenwege auf 3,8 Mrd. € vor. Jeweils die Hälfte ist für Bedarfsplanvorhaben, d.h. die 

Projekte aus dem BVWP, und für Sanierungsvorhaben im Bestandsnetz vorgesehen. Man erkennt 

daraus, in welchem Maße die Querung des Thüringer Waldes auch bei zeitlicher Streckung die 

Investitionsmittel für Bedarfsplanvorhaben bindet. Wenn das Ziel einer flächendeckenden 

Verbesserung des Schienenverkehrs umgesetzt werden soll, muss auf überteuerte Neubaustrecken 

mit geringer verkehrlicher Wirkung verzichtet werden. In der Konzeption zum integralen Taktfahrplan 

wird daher der Ausbau der Strecke Nürnberg - Hof - Plauen - Leipzig als Kernstück einer Verbindung 

zwischen Ost- und Süddeutschland vorgeschlagen. Die Leistungsfähigkeit dieser Verbindung wird 

mittels Ausbau- und Neubauabschnitten gesteigert. Die Kosten für das gesamte Projekt belaufen sich 

auf rund 1,9 Mrd. €. Weil sich die Kosten gegenüber der NBS Nürnberg – Erfurt nahezu halbieren, 

werden Gelder einerseits freigesetzt, um weitere Infrastrukturprojekte zur Verwirklichung des 

integralen Taktfahrplans in Bahn 21 umzusetzen. Gleichzeitig wird mit dieser Variante die notwendige 

Beschleunigung der Verbindung zwischen Süddeutschland und dem bevölkerungsreichen 

Mitteldeutschland als Zusatznutzen erreicht. 

Die Maßnahmen aus dem Überhang des Bundesverkehrswegeplan 1992 sowie die im 

Bundesverkehrswegeplan 2003 als vordringlicher Bedarf eingeordneten Vorhaben werden in 
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Anhang 2-5 aufgeführt. Hier zeigt sich das Einsparpotenzial bei einem Verzicht auf die überteuren 

Neubaustrecken. 

 

Zusammenstellung der Infrastrukturmaßnahmen 

Im Anhang 2-1 werden die Infrastrukturmaßnahmen zur Umsetzung des für dieses Gutachten 

beispielhaft aufgestellten integralen Taktfahrplans aufgelistet. Aus der Gegenüberstellung der 

heutigen Fahrzeiten mit den im integralen Taktfahrplan von Bahn 21 notwendigen Fahrzeiten ergeben 

sich die erforderlichen Fahrzeitverkürzungen. Die Kantenzeiten zur Umsetzung des integralen 

Taktfahrplans legen also die Anforderungen an die Infrastruktur fest. Daraus ergibt sich der Umfang 

der erforderlichen Maßnahmen. 

Durch die Wahl eines anderen integralen Taktfahrplans können einzelne Maßnahmen entbehrlich 

werden, dafür werden andere Maßnahmen zusätzlich erforderlich. Grundsätzlich ist davon 

auszugehen, dass der Umfang der zur Umsetzung eines bundesweiten integralen Taktfahrplans 

erforderlichen Maßnahmen jeweils ähnlich ausfallen wird.  

Im Anhang 2-1 werden die Kategorien "Erhalt des Bestandsnetzes" und "Investitionen in den Ausbau / 

Neubau" gebildet. Zum Erhalt des Bestandsnetzes zählen alle erforderlichen Ersatzinvestitionen sowie 

die Überarbeitung des Streckennetzes, das nach grundlegender Oberbau-Sanierung auf vielen 

gestreckt trassierten Strecken insbesondere in Norddeutschland für Geschwindigkeiten bis 160 km/h 

genutzt werden kann. Die zweite Kategorie umfasst alle Maßnahmen, die zu einer Anpassung oder 

Erweiterung der Infrastruktur – und damit zu einer notwendigen Fahrzeitverkürzung oder 

Kapazitätserhöhung – führen.  

 

Einige vorgesehene Maßnahmen überschneiden sich mit Maßnahmen aus dem Konzept von 

Bahn 21 plus zur Steigerung der Strecken- und Knotenleistungsfähigkeit. Je nach überwiegendem 

Nutzen werden diese Projekte der Liste Bahn 21 (Anhang 2-1) bzw. Bahn 21 plus (Anhänge 2-2 

und 2-3) zugeordnet. Es finden sich aber jeweils Referenzen auf die andere Liste.  

11.2 Zugang zur Güterbahn 

Gleisanschlüsse 

Für diese Arbeit wurde davon ausgegangen, dass die Reaktivierung der in den vergangenen 20 

Jahren stillgelegten Anschlüsse samt Schaffung zahlreicher neuer ein erster notwendiger Schritt ist.  

Für die Kostenschätzung wurde von 10.000 Reaktivierungen und 5.000 Neuanlagen ausgegangen. 

Dabei ist das Gleisanschlussprogramm der Bundesregierung als erster Schritt in die richtige Richtung 

außerordentlich zu begrüßen. 

 

Güterbahnhöfe und Ladestellen 

Auch in diesem Segment wurde davon ausgegangen, dass die Priorität bei den Reaktivierungen liegt; 

eine große Anzahl von Güterbahnhöfen ist noch vorhanden und muss lediglich wieder ins 

Schienennetz und die Betriebsabläufe der Eisenbahn eingegliedert werden. Daher wurde davon 
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ausgegangen, dass am Gesamtbedarf die Hälfte neu erstellt und die andere Hälfte mit dem 

gegenüber einem Neubau auf die Hälfte reduziertem Kostenaufwand erstellt werden kann. 

 

Rangierbahnhöfe 

Der „Hoffnungsträger“ für den Eisenbahngüterverkehr, der kombinierte Ladungsverkehr, hat zwar 

deutliche Zuwächse zu verzeichnen, die in ihn gesetzten Erwartungen aber dennoch nicht erfüllt. 

Weder trafen die prognostizierten Steigerungen vollständig ein, noch gelang es, eine flächendeckende 

Bedienung zu erreichen, weil sich bei überwiegend kurzen Transportweiten ein ein- bis zweimaliges 

Umladen der „Behälter“ (Container, Wechselbrücke oder Lkw-Auflieger) nicht lohnt. Was mangels 

Gleisanschluss einmal im Lastkraftwagen verladen ist, wird in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht 

mehr für die Schiene gewonnen. Der viel propagierte kombinierte Ladungsverkehr kann für sich keine 

Ausschließlichkeit in der Zukunft des Schienengüterverkehrs beanspruchen. Vor allem für kurze 

Strecken ist der Einzelwagen- und Wagengruppenverkehr über Gleisanschlüsse die bei weitem 

wirtschaftlichste Lösung, wenn diese Wagen bei ausreichendem Wagenaufkommen auf einem Teil des 

Laufweges mit anderen Wagen zu einem Zug zusammengestellt werden. 

Daher muss davon ausgegangen werden, dass auch eine Eisenbahn der Zukunft in großem Umfang 

rangieren muss. Mit dem System „automatische Zug-Kupplung" ZAK existiert seit vielen Jahren eine 

elegante Möglichkeit, Zeitaufwand und Kosten für Rangiervorgänge gegenüber der Hakenkupplung 

drastisch zu reduzieren; Rangieraufenthalte von unter 2 Stunden für entsprechend ausgerüstete 

Rangierbahnhöfe sind heute möglich. 

Für eine grobe Kostenermittlung, wurde in einigen ausgewählten Netzteilen Zahl und Größe der 

notwendigen Zugbildungsgleise bzw. Rangierbahnhöfe abgeschätzt, typisiert und auf das Gesamtnetz 

hochgerechnet. Auch hier wurde wie oben von einer hälftigen Teilung Neuanlagen/Reaktivierungen 

ausgegangen. 

 

Lokalstrecken 

Beim Thema "Streckenreaktivierung" wurde davon ausgegangen, dass die im Rahmen dieser Arbeit 

zur Reaktivierung vorgesehenen Personenstrecken auch Güterverkehr aufnehmen werden; der hierfür 

notwendige Infrastruktur-Mehraufwand (zusätzliche Kreuzungsbahnhöfe und Ladebahnhöfe) wurde 

kostenmäßig berücksichtigt. 
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Zusammengefasst ergibt sich folgender Investitionsbedarf für den Güterverkehr: 

 Kosten pro 
Einheit (T€) 

Kostensumme 
bei 41.300 km 
Netzlänge 
(Mio. €) 

Zusatzkosten bei 
47.000 km 
Netzlänge  
 (Mio. €) 

Ladebahnhof Typ I 200 1.363 bereits enth. 
Ladebahnhof Typ II 400 242 bereits enth. 
Ladebahnhof Typ III 1.500 174 bereits enth. 
Rangierbahnhof Typ I 1.200 446 366 
Rangierbahnhof Typ II 3.000 853 700 
Rangierbahnhof Typ III 8.000 568 466 
Gleisanschlüsse,  
Reaktivierung 

120 1.200  

Gleisanschlüsse,  
Neuanlagen 

1.000 5.000 225 

Summe Mio. €  9.846 1.757 
Investitionsbedarf im Güterverkehr 

 

Die größere Netzlänge ist maßgeblich, sobald alle im Rahmen dieses Konzeptes vorgeschlagenen 

Streckenreaktivierungen realisiert sind. 

Es ist somit von einem Finanzbedarf von ca. 10-12 Mrd. € auszugehen, der notwendig ist, um die 

Eisenbahn wieder an den Verkehrsmarkt der gewandelten Güterverkehrsstrukturen heranzuführen.  

11.3 Finanzierung 

11.3.1 Billiger Bauen 

In Bahn 21 soll auf teure, ineffiziente Projekte verzichtet werden. Bei vorausschauender Planung 

bestehen nicht unerhebliche Einsparpotenziale für Schienenverkehrsprojekte.  

Die größten Einsparpotenziale liegen im behutsamen Bau von Neu- und Ausbaustrecken. 

Realisierung von Reisezeitgewinnen durch Elektrifizierung, Neigetechnik, Erhöhung von 

Knotengeschwindigkeiten, Beschleunigung des Betriebsablaufs und die Erhöhung von Kapazitäten 

durch Geschwindigkeitsharmonisierung sind immer noch die mit Abstand billigsten Maßnahmen. 

Daher wird im Konzept Bahn21 nur ausnahmsweise zum Mittel der Neu- und Ausbaustrecken 

gegriffen. 

Bei Neubaustrecken liegen große Einsparpotenziale in der landschaftsgerechten Trassierung, d.h. 

Anwendung von Steigungen bis 40%o bei Güterzug-freien Strecken und Anwendung von Radien bis 

herunter zu 1.500m ermöglichen eine erhebliche Senkung von Baukosten der Tunnel, Brücken, 

Dämme, Einschnitte und Kreuzungsbauwerke. 

Weitere große Einsparpotenziale bestehen langfristig in der Realisierung des Lärmschutzes durch 

aktive Maßnahmen anstelle von oder zumindest in Ergänzung zum örtlichen Lärmschutz, um die 

Akzeptanz des Verkehrssystem Eisenbahn flächendeckend zu erhöhen. Der bisherige nur punktuell 

wirkende Lärmschutz durch passive Maßnahmen wie Lärmschutzwände führt auch nur örtlich zu einer 

höheren Akzeptanz des Verkehrssystem Eisenbahn. 
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Ein flächendeckender Ansatz für aktiven Lärmschutz sind eine Reduktion der Lüftergeräusche im 

Personenverkehr und die schrittweise Umrüstung auf Scheibenbremsen im Güterverkehr57. Die 

betriebswirtschaftliche Rentabilität der Umrüstung auf Scheibenbremsen wurde durch das 

Umweltbundesamt nachgewiesen, da den erhöhten Investitionen für die teurere Bremstechnik 

erheblich reduzierte Instandhaltungsaufwendungen gegenüberstehen58.  

Weiterhin kann auf den teuren Einbau von Schutzweichen in Überholbahnhöfen verzichtet werden, 

wenn bei ausreichendem Platz (beispielsweise im ländlichen Raum) das Überholgleis hinter dem 

Ausfahrsignal um den Durchrutschweg verlängert wird.  

11.3.2 Verfügbare Mittel 

Nach den bisherigen Erfahrungen kann jährlich von 3,4 bis 4,9 Mrd. € Bundesmitteln für den Ausbau 

der Bundesschienenwege ausgegangen werden. In der Vergangenheit kamen hierzu Altlastmittel für 

den Rückstand in den ostdeutschen Bundesländern. Für 2004 sind voraussichtlich 3,8 – 4,0 Mrd. € 

vorgesehen.  

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass zukünftig 4,2 Mrd. € pro Jahr für Erhalt und Ausbau des 

Eisenbahnnetzes vom Bund im Rahmen des Bundesschienenwege-Ausbaugesetzes (BSchwAG) zur 

Verfügung gestellt werden sollten. Damit orientieren sich die ehrgeizigen Ziele von Bahn 21 und 

Bahn 21 plus an der Verfügbarkeit derzeitiger Haushaltsmittel. 

11.3.3 Verteilungsgrundsätze 

Die Betrachtung der Marktanteile, der Netzwirksamkeit und der Zugänglichkeit haben deutlich belegt, 

dass beim Einsatz der Investitionsmittel bisher die lokale Infrastruktur stark vernachlässigt wurde und 

daher der Erfolg eines teuren Ausbaus weniger Magistralen verpuffen musste. Im Sinne politisch 

darstellbarer Ansätze wird daher eine Drittelung der jährlichen Mittelverteilung vorgeschlagen: 

- 1,4 Mrd. € p.a. werden dauerhaft vom Bund zum Erhalt (incl. Ersatzinvestitionen) für das 

Bundesschienenwegenetz bereitgestellt. Dieses Netz umfasst das im Bundesinteresse 

notwendige Netz und ist offen für eine Regionalisierung59. 

- 1,4 Mrd. € p.a. werden vom Bund für die Aus- und Neubauinvestitionen von Bahn 21, 

Bahn 21 plus, Strecken, Knoten und Rangierbahnhöfen bereitgestellt. 

- 1,4 Mrd. € p.a. werden im Rahmen des vom Bund den Ländern zur Verbesserung der lokalen 

Schieneninfrastruktur, insbesondere durch Ausbau und Reaktivierung von SPNV-Strecken 

und Zugangsstellen, durch Aus- und Neubau von lokaler Güterverkehrsinfrastruktur 

(Ladestellen, Anschlussgleisen) und auch zur Instandhaltung und Instandsetzung der nicht 

dem Bundesschienennetz unterliegenden Streckenbestandteile zur Verfügung gestellt.  

                                                      
57 Die Klotzbremsen führen zur Aufrauung der Räder, damit zur ungleichmäßigen Abnutzung der Schienenköpfe und damit 
wiederum zum hohen Instandhaltungsaufwand für Schienen und Räder. 
58 Umweltbundesamt, Presseinformation 05/00 vom 7.2.2000 und mündliche Auskünfte hierzu. 
59 Es ist hierbei darauf hinzuweisen, dass auch das Straßennetz dringend einer Regionalisierung bedarf. Nur die wenigsten 
Bundesstraßen erfüllen überwiegende Funktionen des weiträumigen Verkehrs. 



42 

Bahn 21  VCD e.V.  2004 

11.3.4 Zusammenstellung der Infrastruktur-Investitionen Bahn 21 und Bahn 21 plus 

Der investive Finanzbedarf der Projekte Bahn 21 und Bahn 21 plus ergibt sich wie folgt: 

  Priorität  
 Zuordn. Hoch Mittel Niedrig Summe 

Bahn 21 FV 2.135 2.895 1.120  
Bahn 21 plus Knoten FV 668 662 302  
Bahn 21 plus Strecken FV 1.661 2.216 2.630  

  4.464 5.773 4.052 14.289 
      

Bahn 21 NV 0 0 0  
Bahn 21 plus Knoten NV 220 572 293  
Bahn 21 plus Strecken NV 0 0 82  

  220 572 375 1.167 
Zwischensumme  4.684 6.345 4.427 15.456 
ohne bereits im Bau befindliche Projekte     
      
Reaktivierung SPNV NV 919 4.685 593  
Regionale Neubaustrecken60 NV 260 250 250  
Anschlussprogramm GV61 NV 3.873 3.865 3.865  
      
Gesamtsumme  9.736 15.145 9.135 34.016 
Investitionsbedarf Bahn 21 in Mio. € 

 

Im Fernverkehrspaket von Bahn 21, für welches bei Umsetzung der Bund zuständig ist, sind 

14,3 Mrd. € erforderlich, davon 4,5 Mrd. € für die Maßnahmen mit hoher Priorität. In dieser Aufstellung 

sind die Kosten für die Fertigstellung von begonnenen Vorhaben aus dem Bundesverkehrswegeplan 

1992 – soweit diese in Bahn 21 übernommen werden – nicht enthalten. Diese übernommenen 

Maßnahmen sind zwar Bestandteil von Bahn 21 aber eben bereits begonnen und können bis zu 

einem möglichen Baubeginn für die zusätzlichen Maßnahmen für Bahn 21 aus den jährlich 

vorgesehenen 1,4 Mrd. € realisiert werden. Den Großteil dieser Mittel verschlingt bis 2006 die 

Fertigstellung der Neubaustrecke Nürnberg – Ingolstadt und des Knoten Berlin. 

Die Umsetzung der Maßnahmen mit hoher Priorität kann nach der Planungsphase aus finanzieller 

Sicht binnen vier Jahren abgeschlossen werden. Zur Finanzierung aller Maßnahmen des 

Fernverkehrspaketes werden zehn Jahre benötigt. 

 

Zur Realisierung der Instandsetzung im Bestandsnetz der DB AG – ohne Regentstrecken – sind nach 

Angaben der DB Netz umgerechnet 24,9 Mrd. € (Stand 2001) erforderlich. Daraus ergibt sich ein 

Realisierungszeitraum von 18 Jahren für die Behebung der Unterhaltungsrückstände. Die laufende 

Instandhaltung wird dagegen „laufend“ aus den Trassenentgelten finanziert.  

 

                                                      
60 Grobe Schätzung auf der Basis von 5 Mio. €/km. 
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Der Bedarf im Nahverkehrspaket von 8,1 Mrd. € erhöht sich um die Aufwendungen für die notwendige 

Sanierung und Aufwertung von Regionalstrecken, die andererseits wiederum zum großen Teil als 

Bestandserhaltung zu sehen sind und entsprechend aus den Trassenentgelten und den 

Regionalisierungsmitteln zu finanzieren sind. Bei der obigen Aufstellung werden nur ausgewählte 

Projekte wie Reaktivierungen und Neubaustrecken berücksichtigt.  

Der Erfolg der regional zur Verfügung gestellten Mittel hängt ganz entscheidend von einer Vergabe 

dieser Nahverkehrsmittel durch die Länder bzw. Zweckverbände und damit vom effizienten 

Mitteleinsatz „vor Ort“ und einer Überprüfung des zweckgebundenen Einsatzes durch den Bund ab. 

Für das Nahverkehrspaket ergibt sich ein ähnlicher Realisierungszeitraum wie für die 

Fernverkehrsprojekte, mit dem Vorteil, dass sich ein einheitlicher Zeitpunkt für die Einführung der 

ersten Stufe des zwischen Nah- und Fernverkehr abgestimmten Deutschland-Taktes festlegen lässt. 

 

Das Gleisanschlussprogramm für den Güterverkehr erfordert Investitionen in Höhe von 11,6 Mrd. € für 

eine gute Flächenerschließung. Zug um Zug mit der Anlastung von Wegekosten und externen Kosten 

beim Lastkraftwagen wird die Wettbewerbsbedingung des Schienengüterverkehrs verbessert, so dass 

mit einer steigenden Nachfrage nach Gleisanschlüssen zu rechnen ist. Der Bau und die Nutzung der 

Gleisanschlüsse sollten dabei zukünftig ähnlich wie der Zugang zur Straßeninfrastruktur geregelt 

werden. Parallel dazu schaffen planungsrechtliche Vorgaben für die Notwendigkeit der Erschließung 

von transportintensiven Gewerbegebieten die Voraussetzung die Kosten der Gleisanschlüsse im 

Rahmen von Erschließungsabgaben auf die Anlieger und (potenziellen) Nutzer umzulegen. 

 

Zur Realisierung von Bahn 21 und Bahn 21 plus müssen die Investitionsmittel des Bundes und die 

Regionalisierungsmittel nicht über die allgemeine Preissteigerung hinaus erhöht werden – diese Mittel 

dürfen andererseits allerdings auch nicht gekürzt werden, wenn kein Rückgang der Verkehrsleistung 

auf der Schiene verursacht werden soll.  

Die notwendigen Infrastruktur-Investitionen für Bahn 21 lassen sich im überschaubaren Zeitrahmen 

tätigen und ermöglichen die Einführung der ersten Stufe des Deutschland-Taktes binnen acht Jahren. 

Danach werden noch etwa zehn Jahre zum Aufholen der Unterhaltungsrückstände und für 

grundlegende Verbesserungen im Deutschland-Takt benötigt. 

                                                                                                                                                                      
61 Die Beträge wurden gleichmäßig auf die Stufen verteilt. 
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Mehr Verkehr auf der Schiene! 
Mit dieser zentralen Forderung im Hinterkopf nimmt der VCD mit der hier nun vorlie-
genden Position Stellung zur geplanten Novellierung der eisenbahnrechtlichen Vor-
schriften. Mit dem Gesetzesentwurf sollen die Vorgaben der Europäischen Kommission 
für mehr Wettbewerb auf der Schiene in nationales Recht umgesetzt werden.  
Aus Sicht des VCD muss die Novellierung deutliche Antworten auf zentrale Fragen geben, 
die sich im Rückblick auf die nunmehr zehnjährige Geschichte der Bahnreform ergeben.  

So muss sie die Frage beantworten, wie die Trennung von Netz und Betrieb erfolgen 
soll und damit verbunden, wie ein diskriminierungsfreier Trassenzugang gewährleistet 
werden kann. Der VCD erhofft sich dadurch Antworten darauf, wie in Zukunft Tras-
senpreise gestaltet werden und welche Rolle dabei die Subventionierung durch die öf-
fentliche Hand spielt.  
Außerdem muss sie die Frage beantworten, wie ein verbrauchergerechtes Tarifsystem 
unter Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen ist. Hier erhofft sich der VCD Antwor-
ten darauf, wie zukünftig Tarife durchgängig gestaltet werden können und auf welche 
Informationen der Verbraucher ein Anrecht hat. 
Nach zehn Jahren ist die Bahnreform keineswegs abgeschlossen, das Ziel mehr Verkehr 
auf die Schiene zu bekommen ist bisher nicht erreicht worden. Für die Zukunft bedarf 
es klarer Rahmenbedingungen für das System Bahn, bei deren Gestaltung die Gesetzes-
novelle einen entscheidenden Beitrag liefern muss. 
 
Bonn, im Februar 2004 
 
Michael Gehrmann    Carsten Westerholt 
Bundesvorstandvorsitzender  stellvertretender Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildnachweis Titelseite: www.PhotoCase.de 
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0. Zusammenfassung 
Mit dem vorliegenden Entwurf zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften soll 
EG-Recht in nationales Recht umgesetzt werden, was europarechtlich bereits zum 
15.03.03 erforderlich gewesen wäre. Damit wird sich die Umsetzung um eineinhalb 
Jahre verzögern. Trotz dieser Verzögerung kann der vorliegende Entwurf jedoch nicht 
überzeugen. Die Umsetzung wirft einige neue Fragen auf und versäumt die Beseitigung 
bekannter Defizite der bestehenden Rechtslage.  
So werden einige unnötige neue Begrifflichkeiten eingeführt, verschiedene Bestimmun-
gen sind entbehrlich, während wiederum vorrangige EG-Bestimmungen nicht oder nicht 
vollständig umgesetzt werden. 
Wichtige Aspekte, wie einheitliche Information der Reisenden oder Sicherung nationa-
ler Tarifintegrität, werden trotz Absichtserklärung in der Koalitionsvereinbarung mit 
dieser Novelle nicht hinreichend oder nur zögerlich angegangen. 
Die vorgesehene Entherrschung bei DB AG steht im Widerspruch zu den aktienrechtli-
chen Vorschriften, eine echte Unabhängigkeit, wie sie durch Trennung der Transportge-
sellschaften von den Infrastrukturgesellschaften möglich wäre, ist so nicht zu erreichen. 
Die statt dessen vorgesehene Trassenagentur beim EBA greift indes nicht weit genug 
und zeigt, dass institutionell falsch aufgestellte Staatsunternehmen einen hohen Regulie-
rungsbedarf nach sich ziehen. 
Die Trassenpreisbildung entspricht nicht den EG-Grundsätzen. Die EG-rechtlich gefor-
derten Grenzkostenpreise kommen in Deutschland weiterhin nicht zur Anwendung, ob-
wohl das Netz bei weitem nicht vollkostendeckend durch Trassenpreise finanziert wird, 
sondern faktisch zum erheblichen Teil aus dem Bundeshaushalt und über die Besteller-
entgelte der Länder.  
Eine Überarbeitung des Entwurfs ist aus Sicht des VCD sowohl zur richtlinienkonfor-
men Umsetzung in nationales Recht als auch aus verkehrswirtschaftlichen und ver-
kehrspolitischen Gründen erforderlich.  

I. Ziele der Novellierung 
Anlass der Novellierung ist die Umsetzungsverpflichtung aus dem so genannten ersten 
„Eisenbahnpaket“.  
Ziel der Novellierung muss es sein, durch einen diskriminierungsfrei ausgestalteten und 
effektiv für jeden Interessenten nutzbaren Infrastrukturzugang die Attraktivität der 
Schiene im intermodalen Wettbewerb zu stärken und mehr Verkehr auf die Schiene zu 
bringen. 
Um das vorab skizzierte Ziel zu erreichen, sind die verbindlichen Vorgaben des „Eisen-
bahnpaketes “ ohne Abstriche im nationalen Recht umzusetzen. Andernfalls würde die 
Gefahr bestehen, dass auch nach Novellierung von AEG und EIBV mit Aussicht auf Er-
folg ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland ange-
strengt werden könnte.1 Dieses sollte in jedem Fall vermieden werden, weil unklare 
Rahmenbedingungen die Investitionsbereitschaft in das System Schiene erheblich min-
dern würden.  
Von den optionalen Vorgaben des „Eisenbahnpaketes“ sollten die Regelungen im natio-
nalen Recht umgesetzt werden, die dem skizzierten Ziel dienlich sind.  
Die Umsetzung der Richtlinie sollte so erfolgen, dass die Pflichten der Infrastruktur-
betreiber und die Rechte der potenziellen Infrastrukturnutzer für alle Beteiligten klar er-
kennbar sind. Unklarheiten und Unübersichtlichkeiten mindern dem gegenüber die Be-

                                                 
1 Das Eisenbahnpaket hätte bereits zum 15. März 2003 umgesetzt werden müssen. Die Kommission hat ein 

Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. 
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reitschaft Dritter in das System Bahn zu investieren und die Schiene im intermodalen 
Wettbewerb zu stärken. 
Neben der Umsetzung EG-rechtlicher Vorgaben müssen auch bisher aufgetretene Un-
klarheiten im Bereich des Trassenzugangs einschließlich der Nebenleistungen beseitigt 
werden. Zudem müssen die Vorgaben der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung 
zur umfassenden Information der Reisenden aufgenommen werden. 
Weiterhin ergibt sich ein unabweisbarer Regelungsbedarf zur Sicherstellung eines bun-
desweiten, betreiberneutralen einheitlichen Tarifsystems, welche die in bereits heute in 
§ 12 Abs. 1 geforderte Durchgängigkeit von Tarifen auch in Zeiten des zunehmenden 
Wettbewerbs sicherstellt. In diesem System ist sicherzustellen, dass Unternehmensange-
bote, wie z.B. die BahnCard, zu einer echten Mobilitätskarte erweitert werden können. 

II. Verfristete Umsetzung 
Das Hauptziel der zeitgerechten Umsetzung des EG-Rechts wird nicht erreicht. Das 
EG-Recht wäre zum 15.3.2003 umzusetzen gewesen. Nach Stand der Dinge ist nun mit 
einer Umsetzung mit anderthalb Jahren Verspätung zu rechnen. Deutschland tritt damit 
als Bremser der europäischen Bahnliberalisierung auf. Das bereits laufende Vertrags-
verletzungsverfahren vor dem EuGH bestätigt dies. 
Der bisher bestehende Netzzugang aufgrund der deutschen Bahnreform von 1994 kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass effektiv nur ein partieller Netzzugang besteht. Die 
seitens des DB-Konzerns oft zitierten 250 Netznutzer sind kein Beleg für einen funkti-
onsfähigen Markt. Der allergrößte Teil dieser Nutzer sind DB-Gesellschaften, Muse-
umsbahnen oder NE-Bahnen, die im Güterverkehr mit der DB kooperieren (Zubringer-
bahnen, Baulogistik). Wettbewerb besteht im Schienenpersonenfernverkehr, abgesehen 
von drei privaten Zügen, praktisch nicht. Im Schienenpersonennahverkehr liegt der 
Wettbewerbsanteil nach 10 Jahren Bahnreform bei 12% und dürfte als Folge der jüngst 
abgeschlossenen Verkehrsverträge mit langfristigen Auftragsgarantien für die DB AG 
nicht über 30% in den nächsten 10 Jahren steigen. Auch im Güterverkehr konnte sich 
der Wettbewerb nicht über die Besetzung von Nischen hinaus entwickeln (privater 
Marktanteil unter 10%). Haupthindernis für den intramodalen Wettbewerb ist die Dis-
kriminierung und Behinderung beim Zugang zu „essential facilities“ (v.a. Eisenbahn-
netz) durch die DB AG. 
Ein zentrales Anliegen der europarechtlichen Vorgaben ist neben der Öffnung des Zu-
gangs zum Netz (hier nur im Güterverkehr) auch die Reduzierung der zahlreichen Dis-
kriminierungs- und Behinderungsspielräume, wie sie sich v.a. durch nicht unabhängige 
Netzbetreiber und Betreiber von sonstigen „essential facilities“ ergeben. In Anbetracht 
der Wettbewerbsergebnisse, insbesondere der derzeit drohenden drastischen Reduzie-
rung der Zahl von Wettbewerbern, wiegt die verspätete Umsetzung gravierend. 

III. Formale Aspekte der Novellierung von AEG und EIBV 
Nur 10 Jahre nach der Bahnreform stellt sich das Eisenbahnrecht als eine inhomogene 
und nur noch schwer exekutierbare Ansammlung von Normen dar. Das dritte Gesetz zur 
Novellierung eisenbahnrechtlicher Vorschriften leistet einen nicht unmaßgeblichen ei-
genen Beitrag dazu:  
• Ein gesetzgeberischer Missgriff ist es, begrifflich zwischen Eisenbahninfrastrukturun-

ternehmen und Betreiber der Infrastruktur zu differenzieren. Sachgerecht wäre es ge-
wesen, die Pflichten des Infrastrukturbetreibers und spezifische Anforderungen an ihn 
nach den Tätigkeiten bzw. Infrastrukturen zu differenzieren. Dazu hätte es der dop-
pelten Begrifflichkeit mit tätigkeitsspezifischen Ausnahmen und Rückausnahmen nicht 
bedurft (vgl. z.B. die Änderung zu §§ 8 Abs. 2 Nr. 2 oder zu § 9b AEG). Die Behaup-



 

Stellungnahme des VCD zum AEG im Februar 2004  Seite 6  

 

 

tung, dass das Europarecht grundlegend verschiedene Anforderungen an die Öffnung 
von Schienenwegen (= Betreiber der Infrastruktur) und sonstigen Infrastrukturein-
richtungen (= Eisenbahninfrastrukturunternehmen abzüglich der Betreiber der Infra-
struktur) stellt, ist so nicht zutreffend. Vielmehr unterscheidet Art. 5 sowie Anlage 2 
RL 2001/14/EG nach der Duplizierbarkeit der Einrichtungen für die Gewährung eines 
Nutzungsanspruchs. Die Begrifflichkeit „Betreiber der Infrastruktur“ ist ein europa-
rechtlicher Oberbegriff, um alle denkbaren Formen des Betriebs von Eisenbahnfahr-
wegen abzudecken. Dies kann auch der Betrieb von Fahrwegen bei Nebenanlagen 
oder Serviceeinrichtungen sein. 

• Die Aufteilung der Regelungsmaterie zwischen AEG und EIBV ist nicht nachvollzieh-
bar. Die wesentlichen Anordnungen hat der Gesetzgeber im AEG zu treffen, die EIBV 
hat der Ausfüllung dieser Vorgaben zu dienen. Nach dem vorliegenden Konzept sind 
jedoch viele wesentliche Regelungen der EIBV vorbehalten, ohne dass im AEG ent-
sprechende Rahmenvorgaben gesetzt werden. Insbesondere wird der Zugangsan-
spruch materiell in die EiBV verlagert und der bisherige § 14 AEG weitgehend entleert.   

• Übergangsregelungen sollten nicht im laufenden Gesetzestext normiert werden. In 
der jetzigen Fassung werden einzelne Normen schon binnen Jahresfrist wieder obsolet 
(vgl. z.B. § 6 Abs. 4, § 9a Abs. 2, § 9b S. 2 oder 14 Abs. 8 AEG). Derartige Normen 
sollten in Schlussbestimmungen zusammengefasst werden. Die Lesbarkeit des Geset-
zestextes würde gewinnen. 

IV. Grundkonzept der Novellierung von AEG und EIBV 
Ziel der Novellierung ist die diskriminierungsfreie Bereitstellung von Schieneninfra-
struktur. Nach den Vorgaben des europäischen Richtlinienrechts ist dabei insbesondere 
nachzuweisen, dass es rechtlich und faktisch nicht dazu kommt, dass der Betreiber der 
Infrastruktur bestimmten Eisenbahnverkehrsunternehmen Vorteile im Wettbewerb auf 
der Infrastruktur verschaffen kann. Der VCD sieht die Verwirklichung des skizzierten 
Ziels als unabdingbar an, wenn durch Wettbewerb mehr Verkehr auf der Schiene reali-
siert werden soll.  
Entsprechend dem Ergebnis der Task-Force „Zukunft der Schiene“ sieht der vorliegen-
de Entwurf einerseits eine Entherrschung innerhalb des DB Konzerns im Hinblick auf 
bestimmte Aufgaben vor2 (§ 9a Abs. 1 AEG bzgl. Trassenzuweisung und Wegeentgelte) 
sowie andererseits die Einführung einer speziellen Trassenagentur als besonderer Auf-
sicht für die skizzierten Entscheidungen. Gemäß Art. 6 Abs. 3 RL 91/440/EWG sind die 
Mitgliedsstaaten verpflichtet zu beweisen, dass das Ziel eines gerechten und nichtdis-
kriminierenden Infrastrukturzugangs durch Trennung auch dann erreicht wird, wenn 
ausnahmsweise nicht von der Trennungsoption Gebrauch gemacht wird. Bereits nach 
dem Vorliegen der Ergebnisse der Task Force wurde deutlich, dass Deutschland aller 
Voraussicht nach diesen Beweis nicht erbringen kann. 
Die skizzierten Maßnahmen werden das Diskriminierungspotenzial des Infrastruktur-
betreibers nach Ansicht des VCD nicht wirksam regulieren können. Kapazitäten und 
Standards der Strecken können konzernintern zu Lasten der Konkurrenz festgelegt wer-
den. Eine diskriminierungsfreie und institutionalisierte Einbindung der Konkurrenz in 
diese Prozesse ist nicht vorgesehen. Denkbare „Synergiepotenziale“ des Verbundes von 
„Netz und Betrieb“ werden ausschließlich den Konzernschwestern zu Gute kommen. 

                                                 
2 Dabei ist offen, ob eine solche „Entherrschung“ konzernrechtlich möglich ist. Siehe Berschin, DVBl. 2002, 

1079 ff.; Ilgmann: Entherrschung und Chinese Walls,http://wip.tu-berlin.de/www_neu/publikationen 
/2001/iIlgmann_2001-entherrschung_und_chinese_walls_im_db-konzern.pdf 



 

Stellungnahme des VCD zum AEG im Februar 2004  Seite 7  

 

 

Maßnahmen zu Erhalt und Ausbau der Infrastruktur können als „schlagendes Verkaufs-
argument“ beim Abschluss von Verkehrsverträgen ausschließlich seitens der DB AG 
ins Feld geführt werden.  
Die Infrastruktur stellt ein natürliches Monopol dar. Alle Verkehrsbetreiber sind auf un-
terschiedlichste Weise essentiell auf den Infrastrukturbetreiber angewiesen. Die Beibe-
haltung der institutionalisierten Verflechtung der Interessen des Infrastrukturbetreibers 
mit den Interessen eines Infrastrukturnutzers benachteiligt die anderen (potenziellen) 
Nutzer.  
Nach Ansicht des VCD ist ein diskriminierungsfreier Wettbewerb auf der Schiene nur 
durch die institutionelle Trennung der auf verschiedenen Wertschöpfungsstufen agie-
renden Unternehmen zu erreichen.  
Um etwaige Synergiepotenziale des Verbundes von „Netz und Betrieb“ dem System 
Bahn zu erhalten, sind nach Ansicht des VCD unterschiedliche Betreibermodelle hin-
sichtlich der Infrastruktur denkbar.3 Diese basieren aber alle darauf, dass der Betrieb der 
Infrastruktur nicht ausschließlich einem Unternehmen vorbehalten ist.  

V. Vollständige und korrekte Umsetzung EG-Recht 

A AEG 

• Die Definition „Betreiber der Infrastruktur“ in § 2 (3a) stimmt nicht mit Art. 2 lit. h) 
RL 2001/14/EG überein. Insbesondere wird dort nicht auch der Bau oder die Unter-
haltung als Voraussetzung angesehen. 

• Die Beschränkung der Unabhängigkeit auf Zuweisung von Zugtrassen und Entschei-
dungen über Wegeentgelte trifft nicht den Regelungsgegenstand der Art. 4 Abs. 2 
und 14 Abs. 2 RL 2001/14/EG. Dort wird die Unabhängigkeit auf alle Entscheidun-
gen, die den gesamten Regelungsgegenstand der Kapitel II und III betreffen, ausge-
dehnt. Sie umfasst z.B. die Aufstellung von Schienennetz-Zugangsbedingungen ein-
schließlich technischer Zugangsbedingungen und damit die Entscheidung über den 
technischen Standard einer Strecke (Art. 3). Außerdem die Entscheidungen und Vor-
kehrungen zu den zu öffnenden Einrichtungen (Art. 5), sowie deren Leistungsdefini-
tion, preisliche Anreize zur Qualitätsverbesserung (Art. 9 Abs. 2, 11 Abs. 1), Rahmen-
verträge (Art. 17); Durchführung von Kapazitätsanalysen bei Engpässen und Ausbau-
maßnahmen (Art. 22 f), Festlegung besonderer Fahrwege (Art. 24).  

C EIBV 

• Art. 6 Abs. 1 RL 2001/14/EG schreibt vor, dass die Mitgliedsstaaten den Rahmen für 
die Kostendeckung durch Trassenpreise festlegen. Das ist bislang in Deutschland nicht 
geschehen und geschieht nach dem Novellierungsvorschlag weiterhin nicht. Das ver-
meintliche Vollkostenprinzip wird durch die Praxis dauerhafter Zuschüsse zum Netz-
unterhalt (Erhaltungs-, z.T. auch Ausbauinvestitionen) ad absurdum geführt. 

• Das in Art. 6 Abs. 5 RL 2001/14/EG geforderte Verfahren zur Aufteilung der Kosten 
der Infrastruktur fehlt. Die EG-Vorgaben verfolgen hiermit Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz der Entgeltaufstellung durch die Eisenbahninfrastrukturunternehmen. 

• Art. 6 Abs. 1 RL 2001/14/EG ist nicht umgesetzt. Dort wird verlangt, dass die Mit-
gliedsstaaten festlegen, ob und wie die Trassenpreise die Kosten der Eisenbahninfra-
strukturunternehmen decken. 

                                                 
3 Nur so kann z. B. nach Abschluss eines Betreiberwechsels im SPNV dafür gesorgt werden, dass etwaige 

Synergiepotenziale nicht verloren gehen. 
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• Art. 8 Abs. 1 UA 2 RL 2001/14/EG – Marktverträglichkeit von Grenzkostenaufschlä-
gen – ist nicht umgesetzt. 

• Art. 8 Abs. 3 RL 2001/14/EG – vergleichbare Nutzung - vergleichbare Preise – ist 
nicht umgesetzt. 

• Art. 11 RL 2001/14/EG – Anreize zur Erhöhung der Qualität durch Bonus/Malus bzw. 
Minderung/Schadensersatz bei den Entgelten – ist nicht umgesetzt. 

• Art. 17 Abs. 2 RL 2001/14/EG – Einschränkung von Rahmenverträgen – ist nicht um-
gesetzt. 

• Art. 17 Abs. 5 Satz 1 RL 2001/14/EG – Rechtfertigung bei Laufzeiten über 5 Jahren – 
ist falsch umgesetzt. 

• Art. 22 Abs. 5 RL 2001/14/EG – Festlegung eines Verfahrens zur Aufteilung der Kos-
ten der Infrastruktur durch den Betreiber – ist durch Anlage 1 und auch durch Art. 23 
EIBV nicht umgesetzt. 

• Art. 25 Abs. 1 Satz 2 RL 2001/14/EG – Darlegungspflicht der Gründe der Überlastung 
nicht umgesetzt. 

VI. Überregulierung 
Insgesamt erreichen AEG und EIBV eine Komplexität, die für Eisenbahnunternehmen 
eher ein Marktzugangshindernis darstellen, als dass sie den Wettbewerb befördern. Ver-
schiedene Vorschriften können nach Ansicht des VCD ersatzlos entfallen: 

A AEG 
§ 9 Abs. 1d: die getrennte Rechnung Güterverkehr/Personenverkehr ist nicht erforder-
lich. 
§ 14 Abs. 3 könnte entfallen, wenn jedem ausländischen EVU ein Trassenzugangsrecht 
eingeräumt wird, sofern hier seine Genehmigung erkannt wird. Bei den EG-Bahnen be-
steht eine Anerkennungspflicht, bei allen anderen Bahnen würde dies auf eine Neuge-
nehmigung hinauslaufen, was diese derzeit schon durch Gründung von Niederlassungen 
erreichen können. 
§ 14b ist überflüssig. Für eine Zusammenarbeit nationaler Regulierungsstellen bedarf es 
keiner gesetzlichen Grundlage. 

B BEVVWG 
§ 6 Abs. 5 bis 7 könnten durch Einbeziehung der Trassenagentur in die Eisenbahnauf-
sicht entfallen. 

C EiBV 
§ 3 Abs. 4 ist überflüssig und im Vergleich zum Kartellrecht möglicherweise sogar irre-
führend. 
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VII. Einzelne Inhalte der Novellierung 

A AEG 

§ 6 – Genehmigungspflicht 
Die Formulierungen sind unübersichtlich und insbesondere im Bezug auf die Eisen-
bahninfrastruktur widersprüchlich (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 einerseits und § 6 Abs. 3 
Nr. 3 andererseits). Nach der Logik des Gesetzesvorschlags müsste die Genehmigungs-
pflicht neu am Begriff „Betreiber der Infrastruktur“ ansetzen. 
§ 9 – getrennte Rechnungslegung, organisatorische Trennung, getrennte Entscheidun-
gen 
Bereits die Überschrift ist irreführend, da das EG-Recht Unabhängigkeit in der Ent-
scheidung fordert und nicht etwa getrennte Entscheidungen. Daher sollte hier der Titel 
in unabhängige Entscheidungen geändert werden. 
Abs. 1 und 1a: Die Aufstellungspflicht von Jahresabschlüssen für große Kapitalgesell-
schaften erscheint im Hinblick auf Zweckverbände, Eigenbetriebe oder Betriebe ge-
werblicher Art von Gebietskörperschaften überzogen. Die vom EG-Recht geforderte ge-
trennte Rechnungslegung einschließlich Transparenz wird hier auf andere Weise er-
reicht. Im übrigen bestehen verfassungsrechtliche Bedenken, ob durch ein spezielles 
Wirtschaftsgesetz in die Formenfreiheit des kommunalen Organisationsrecht eingegrif-
fen werden kann. 

§ 9a – Unabhängigkeit des öffentlichen Betreibers der Infrastruktur 
Nach Art. 4 RL 2001/14/EG darf die Festsetzung, Berechnung und Erhebung von Ent-
gelten sowie nach Art. 14 Abs. 2 RL 2001/14/EG die Zuweisung von Fahrwegkapazität 
nur dann vom Betreiber der Infrastruktur vorgenommen werden, wenn dieser rechtlich, 
organisatorisch und in seinen Entscheidungen nicht von Eisenbahnunternehmen abhän-
gig ist.  
Die Umsetzung in § 9b AEG erfüllt dieses Ziel nicht, weil dort explizit nur verlangt 
wird, dass der Betreiber der Infrastruktur hinsichtlich der Entscheidungen über Zuwei-
sung von Zugtrassen und Wegeentgelte von Eisenbahnverkehrsunternehmen unabhän-
gig ist. Eine solche Einschränkung der Unabhängigkeit lässt das EG-Recht nicht zu. Sie 
ist auch nicht sachgerecht, weil auch den nichttarifären Entscheidungen eines 
Infrastrukturbetreibers (z.B. Desinvestitionsentscheidungen, Streckenprofil, 
Ausbaustandards etc.) ein hohes Diskriminierungspotenzial zukommt. 
In der Konsequenz der Vorgaben des EG-Rechts müssten daher die skizzierten Aufga-
ben von einer unabhängigen entgelterhebenden Stelle im Sinne von Art. 4 RL 
2001/14/EG wahrgenommen werden. Dieses ist im nationalen Eisenbahnrecht nicht 
vorgesehen. Die zukünftige Trassenagentur nach §§ 4-6 BVVG ist zwar unabhängig. 
Sie soll aber nur die Einhaltung der eisenbahnrechtlichen Vorschriften überwachen und 
nicht etwa die skizzierten Aufgaben selber wahrnehmen. 
Auch die weiteren in § 9a Abs. 1 S. 2 AEG skizzierten Anforderungen lassen es zwei-
felhaft erscheinen, ob den Vorgaben der Richtlinie entsprochen wird. Ungenügend ist 
insbesondere, dass Weisungen und Einflussnahmen nur im Hinblick auf die Trassenzu-
gangsentscheidungen unterbunden werden. Andere Weisungen und Einflussnahmen 
können aber ebenfalls diskriminierend wirken und auch mittelbare Auswirkungen auf 
die Trassenpreise haben (z.B. Kapazitätsentscheidungen). Zudem wird allein durch die 
konzerninterne Personalpolitik ein maßgeblicher Einfluss auf die Entscheidungen ge-
nommen. Im Rahmen eines einheitlich geführten Konzerns ist es zudem kaum erforder-
lich, ein „konzernfreundliches“ Verhalten durch Weisung anzuordnen. Die Konzernrä-
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son wird vielmehr gerade auch ohne Weisung maßgeblich das Verhalten bestimmen. Es 
ist daher aktienrechtlich unbestritten, dass es in einem Vertragskonzern (der DB Kon-
zern ist ein derartiger und soll es auch weitgehend bleiben) nicht nur ein Recht zur Wei-
sungsbefolgung gibt, sondern ausdrücklich eine Pflicht der Konzernführung besteht, den 
Konzern insgesamt zu führen. Auch wenn durch die AEG-Novelle nun entgegenstehen-
de Konzernverträge partiell ausgesetzt würden, blieben die DB-
Infrastrukturgesellschaften weiterhin bezüglich der nicht mehr vertraglich geregelten 
Vorgaben im Rahmen des faktischen Konzerns weisungsverpflichtet, was zudem durch 
den Effekt des weiterhin bestehenden Ergebnisabführungsvertrags bestärkt wird. Allein 
der Hinweis auf die angeblich ansonsten nicht gegebene Börsenfähigkeit der DB AG 
ohne Zugriff auf das Netz verdeutlicht, dass weiterhin ein umfassender Eingriff in die 
DB Infrastrukturgesellschaften vorgesehen ist und die angedachten „Entherrschungsbe-
stimmungen“ nicht nur nicht ernst gemeint sind, sondern auch gegen die zwingenden 
Bestimmungen des allgemeinen Aktienrechts verstoßen. Zwar könnte durch für den DB 
Konzern unter expliziter Ausnahme vom AktG ein spezielles Aktienrecht geschaffen 
werden, jedoch verstößt dies gegen die grundrechtlich angeordnete Pflicht, bei der 
Rechtsform der Bundeseisenbahnen auf allgemeine, gängige (und damit unveränderte) 
Formen des Privatrechts zurückzugreifen. Die Ausführung in der Begründung zu § 9a, 
dass angeblich nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex sich Aufsichtsrats-
mitglieder von Infrastrukturgesellschaften unabhängig gegenüber den entsendenden 
Konzerngesellschaften zu verhalten haben ist a) sachlich falsch, da das deutsche Kon-
zernrecht etwas anderes vorschreibt und b) hilflos. 
Unabhängig davon, dass also nach deutschem Aktienrecht die nach den Vorgaben des 
EG-Rechts erforderliche Entherrschung kaum gangbar ist, dürfte damit die jetzt vorge-
gebene Umsetzung nicht richtlinienkonform sein und ein Vertragsverletzungsverfahren 
nach sich ziehen können. 
Der VCD erhebt grundsätzlich die Forderung nach einer institutionellen Trennung der 
Unternehmen. 
 
Wenn schon der vom Gesetzgeber eingeschlagene Weg beschritten wird gilt nach An-
sicht des VCD:  
Es sollte eine klare Pflicht zur Entherrschung vorgegeben werden und insbesondere 
vorgeschrieben werden, dass die Konzernmutter gegenüber dem Betreiber der Infra-
struktur nur die Funktion einer Finanzholding übernehmen darf. Die Entherrschung 
muss durch externe Besetzung des Aufsichtsrates der Infrastrukturgesellschaften 
glaubwürdig werden. Damit der gewählte Weg nicht offensichtlich richtlinienwidrig ist, 
sollte in § 9a Abs. 1 Satz 1 der zweite Halbsatz gestrichen werden. Gleiches gilt für die 
entsprechende Einschränkung in § 9a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5. Mindestens müssen aber die 
Wörter „Zuweisung von Zugtrassen“ und „Wegeentgelte“ durch Begriffe ersetzt wer-
den, die den Kapiteln II und III der RL 2001/14/EG entsprechen (s.o.). Schließlich sollte 
optional die in der Richtlinie vorgesehene Möglichkeit einer „entgelterhebenden Stelle“ 
eingeführt werden. Die Einrichtung einer solchen Stelle könnte von der Exekutive bei 
Bedarf vorgenommen werden. Dabei könnte vorgesehen werden, dass auch die Länder 
eine solche Stelle einrichten können, sofern der Bund seine Verwaltungskompetenz 
nicht ausübt. 
Unabhängig davon sollte die Ausnahmevorschrift im Abs. 3 Nr. 2 gestrichen werden, da 
jede normalspurige Strecke in Deutschland nach dem AEG grundsätzlich auch güter-
zugtauglich ist (Standardisierung des Eisenbahnsystems). Die Ausnahmen nach Nr. 1 
sind daher ausreichend, zumal eine Zweckbestimmung für eine bestimmte Verkehrsart 
auf eine Aushebelung des Infrastrukturzugangs hinausliefe. 
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§ 12 Tarife 
Im Bereich der Tarife und Beförderungsbedingungen müssen Regelungen geschaffen 
werden, die es ermöglichen bei Nichtzustandekommen von Branchenlösungen einen 
staatlichen Höchsttarif für durchgängige Fahrausweise vorzugeben. Branchenlösungen 
müssen auf gleichberechtigter Basis mit der Option auf Marktaus- und –eintritt von Ei-
senbahnunternehmen ein Mindestsortiment an durchgehend kalkulierten und tarifierten 
Fahrausweisen und einen hinreichend harmonisierten Bestand an Beförderungsbedin-
gungen bei Akzeptanz und leistungsgerechter Aufteilung von Kundenbindungskarten 
(z.B. BahnCard) bei gerechter, d.h. leistungsbezogener Beteiligung an den Kosten der 
Organisation und des Clearings, sowie des Vertriebs aufweisen. Entsprechende Organi-
sationen sollten wegen des von ihnen ausgehenden Missbrauchspotenzials einer beson-
deren Kartellaufsicht unterstellt werden. Umgekehrt ist es erforderlich, die kartellrecht-
liche Freistellung von Preis- und Konditionenabsprachen nicht nur für den Schienenper-
sonennahverkehr (§ 12 Abs. 7 AEG) aufrecht zu erhalten, sondern auf derartige Bran-
chenlösungen zu erweitern. Hierbei ist sicherzustellen, dass bei gegebenem Routen-
wettbewerb (alternative Zugangebote mit divergierender Qualität) verschiedene Preise 
angeboten werden müssen, d.h., eine Branchenlösung nicht zur Beseitigung jeglichen 
Preiswettbewerbs genutzt wird (wie er z.B. zwischen Berlin und Leipzig zwischen ICE 
und IC gängig ist und sich auch bewährt hat). 
Sofern eine staatliche Lösung notwendig ist, sollte der Höchsttarif und die zugehörigen 
Beförderungsbedingungen als Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates fest-
gelegt werden. Damit ist gewährleistet, dass die Träger des SPNV – die Bundesländer – 
hinreichend einbezogen sind. 

§ 14 Zugang zur Eisenbahninfrastruktur 
Der Zugangsanspruch ist nach Ansicht des VCD so relevant, dass er in vollem Umfang 
im Gesetz geregelt sein sollte und nicht in § 3 EIBV der Disposition des Verordnungs-
gebers unterliegen sollte. Zudem ergibt sich so eine weitgehende Doppelung beider 
Normen. Nach Ansicht des VCD sollte zumindest § 3 Abs. 1, 2 EIBV in § 14 Abs. 1 
AEG integriert werden. 
Nicht akzeptabel ist die Streichung der bislang in § 14 Abs. 1 AEG enthaltenen Vor-
rangregelungen bezüglich vertakteter bzw. ins Netz eingebundener Verkehre. Eine der-
artig wichtige Weichenstellung bei der Allokation knapper Netztrassen muss nach An-
sicht weiterhin im Gesetz erfolgen. 
Der VCD begrüßt ausdrücklich, dass der Gesetzgeber von den Optionen der Richtlinie 
Gebrauch macht und sowohl Speditionen wie Aufgabenträgern des SPNV einen eigen-
ständigen Zugangsanspruch einräumt. 
Der VCD begrüßt, dass in der Begründung klargestellt wird, dass Betreiber der Infra-
struktur in ihrem Leistungsspektrum festgelegt sind und bei Leistungseinschränkung 
den Weg der Stillegung nach § 11 AEG wählen müssen. Das Leistungsspektrum ist aber 
nicht nur im Bezug auf die Pflichtleistung festgelegt, sondern auch im Bezug auf die 
durch die Rechtsprechung aus § 3 AEG herausgearbeitete Betriebspflicht. Demnach 
muss eine Infrastruktur in einem widmungsgemäßen Umfang jederzeit zur Benutzung 
aufrecht erhalten werden. Der VCD würde es begrüßen, wenn anlässlich der Novelle 
auch die Widmung und damit die Problematik der Betriebspflicht angegangen würde. 
Dies könnte zahlreiche Netzzugangsstreitigkeiten erledigen und sowohl bei Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen als auch Eisenbahnverkehrsunternehmen Planungssicherheit 
über die Netzverfügbarkeit einschließlich wichtiger Zugangsvoraussetzungen (Achslas-
ten, Geschwindigkeiten etc.) schaffen. 



 

Stellungnahme des VCD zum AEG im Februar 2004  Seite 12  

 

 

§ 14a Aufsicht über den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur 
Die Begrenzung des Prüfungsmaßstabs der Aufsichtsbehörde auf einen eisenbahnrecht-
lichen mittels der Gesetzesbegründung ist im Interesse beschleunigter Verfahren und 
eines direkten Zusammenwirkens mit dem Bundeskartellamt kontraproduktiv. Sie sollte 
daher gestrichen werden. 
Nicht ausreichend ist in Abs. 2 die Begrenzung der Überprüfung auf „Entscheidungen 
des EIU“. Vielmehr muss sich die Überprüfung auf die Rechtmäßigkeit der Abschluss-
verweigerung beziehen. 
Die Begrenzung der Antragsfrist auf die Annahmefrist ist begrüßenswert, setzt aber vor-
aus, dass das Eisenbahninfrastrukturunternehmen seinerseits rechtzeitig annahmefähige 
Trassenangebote unterbreitet. In der bisherigen Praxis war dies leider selten der Fall, bei 
Trassenkonflikten so gut wie nie. Daher sollte die Formulierung durch eine Frist von 
zwei Wochen nach dem Angebot des EIU erweitert werden. 

B BEVVWG 
Grundsätzlich erscheint es sinnvoll, dass die Trassenagentur auch in ein Vertragsent-
scheidungsverfahren nach § 14a Abs. 2 AEG miteinbezogen ist, ansonsten besteht die 
Gefahr, dass präventiv gewonnenes Know-How im weiteren Verwaltungsprozess verlo-
ren geht. Daher sollte der § 4 Satz 3 entsprechend geändert werden. 
Die Beschränkung der Aufsicht der Trassenagentur auf Eisenbahnrecht ist nicht sinn-
voll, da viele eisenbahnrechtliche Bestimmungen sich im Schnittfeld mit dem Kartell-
recht befinden. Im Interesse der Rechtseinheit und auch der Rechtssicherheit für die DB 
AG sollte daher die nur in der Begründung angelegte Begrenzung auf „eisenbahnrecht-
liche Vorschriften“ gestrichen werden. 
Unzureichend ist die Beschränkung der Vorabinformation bei Verweigerung von 
Pflichtleistungen nach § 5 Abs. 2 nur im Bezug auf Anhang II Nr. 1. Nach der EG-
rechtlichen Definition sind nämlich Pflichtleistungen solche des Anhang II Nr. 2 soweit 
keine Marktalternativen zur Verfügung stehen. Zudem sind Leistungen nach Nr. 3 be-
reitzustellen, sofern der Betreiber des Fahrwegs diese Leistungen anbietet. Unabhängig 
davon ist zu Serviceeinrichtungen immer der Schienenzugang zu gewähren. 

C EIBV 

§ 3 Leistungen 
§ 3 Abs. 1 sollte umgedreht werden und erst die Leistungen des Betreibers der Infra-
struktur (Anlage II Nr. 1) und dann die Leistungen der sonstigen Infrastrukturunterneh-
men genannt werden (Nr. 2 und 3 der Anlage II). Zudem ist die zweimalige Bezugnah-
me auf Anlage 2 Nr. 2 irreführend. Nur bei Nr. 3 ergibt die Unterscheidung nach Zu-
ordnung zum Geschäftsbereich Sinn, da dort ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
nicht ohne weiteres diese Leistungen erbringen muss, sondern ggf. nur den Schienenzu-
gang zu diesen Leistungen. 
Bahnstrom sollte nach Ansicht des VCD zu einer Pflichtleistung werden, um hier Aus-
legungsstreitigkeiten über „Alternativen am Markt“ zu vermeiden. Diese Regelung er-
gibt sich v.a. aus der Besonderheit des Bahnstroms mit von Industrienormen abwei-
chender Spannung und Frequenz. 
 
In § 3 Abs. 5  werden Vorgaben für eine betreiberübergreifende Fahrgastinformation 
gemacht. Sicher gestellt werden soll damit, dass es einen gemeinsamen Aushangsfahr-
plan im Bahnhofsbereich gibt. Nicht einmal ist sichergestellt, dass die Züge über elekt-
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rische oder elektronische Anzeigensystemen an den Bahnhöfen gemeinsam angezeigt 
werden (was derzeit der Fall ist). 
Die getroffene Vorgabe lässt völlig außer Betracht, dass seit dem 19. Jahrhundert sich 
die Informationsmedien und die Informationsbedürfnisse weiter entwickelt haben. In 
Ländern mit institutioneller Trennung von Netz und Betrieb ist es selbstverständlich, 
dass Echtzeitinformationen über den jeweils aktuellen Fahrplan über Internet verfügbar 
sind.  
Nach Ansicht des VCD sollte der Infrastrukturbetreiber zusätzlich verpflichtet werden, 
Solldaten sowie Echtzeitinformationen über den Fahrplan auf elektronischen Speicher-
medien und über Internet bereit zu stellen. Dabei sollte die Nutzung und Verbreitung 
der Informationen frei zulässig sein. Auf diese Weise könnten sowohl Auskunftssyste-
me wie auch gedruckte Fahrplaninformationen auf kommerzieller oder nicht-
kommerzieller Basis eingerichtet werden.  
Die vorgeschlagene Regelung ist sogar kontraproduktiv, da sie suggeriert, dass mögli-
cherweise auf andere Fahrplandaten kein (kartellrechtlicher) Zugangsanspruch besteht. 

§ 4 Schienennetz-Zugangsbedingungen 
Der VCD begrüßt, dass auch für Neben- und Zusatzleistungen allgemeine Bedingungen 
aufgestellt werden. Auch hier sollte allerdings die Konsultation der Betroffenen einge-
führt werden. Dies kann einfach durch Verweis auf Abs. 4 geschehen. Die Brisanz der 
Themen Bahnstrom oder Stationspreissystem zeigen, dass hier deutlich mehr Transpa-
renz erforderlich ist. 

§ 5 Sicherheitsleistung 
Das Recht auf Sicherheitsleistung gemäß § 5 Abs. 1 ist nachvollziehbar. Allerdings soll-
te dem EVU seinerseits ein Schadensersatzanspruch bei Schlechtleistung zustehen und 
dieser auch durch eine Sicherheitsleistung in Gegenrichtung abgesichert werden kön-
nen. Hierzu ist Anlage I Nr. 2 dahingehend zu ändern, dass dort auch die Pflicht zur Re-
gelung der Gewährleistung aufgenommen wird. 

§ 6 Antragstellung 
Der VCD begrüßt die Zugangsberechtigung der Aufgabenträger. Dies trägt der Tatsache 
Rechnung, dass Infrastrukturpreise bereits heute voll preisgleitend (= durchlaufend) 
sind, so dass jegliches Risiko aus Infrastrukturpreisen und Infrastrukturqualität die Auf-
gabenträger trifft. Allerdings muss das Antragsrecht auch die Zusatz- und Nebenleis-
tungen nach Anlage 2 Nr. 2 und 3 umfassen. Der letzte Satz in Abs. 1 wäre dementspre-
chend zu ändern, Abs. 5 kann dann entfallen. 
Für Geschäftsbesorgung im Sinne von § 6 Abs. 3 kann Aufwendungsersatz verlangt 
werden. Es sollte aber der Infrastrukturbetreiber zur Angabe seiner Preise vor Inan-
spruchnahme verpflichtet werden. 

§ 9 Netzfahrplanerstellung 
Nach § 9 Abs. 2 darf nur im Zusammenhang mit der so genannten Entmischung von 
Netzen speziellen Verkehrsarten bei der Fahrplankoordination Vorrang eingeräumt 
werden, wobei klargestellt werden sollte, dass dies § 11 vorgibt. Eine Berücksichtigung 
der Besonderheiten des SPNV im Bezug auf Takt, Anschlusssicherung und Verlässlich-
keit findet sich nur in § 11 Abs. 2, 3. Die Verdrängung von § 11 durch die Vorrangstre-
ckenklausel wird nach Ansicht des VCD dem Interesse am vertakteten SPNV nicht ge-
recht. Dem vertakteten SPNV sollte auch auf Güter- oder HGV-Strecken Vorrang ein-
geräumt werden, dies muss zumindest für eine Trasse je Stunde gelten. Eine solche Pri-
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orisierung ist nach der Vorgabe von Art. 22 Abs. 4 UA 2 RL 2001/14 EG ausdrücklich 
zulässig. 

§ 11 Koordinierungsverfahren 
Die angemessene Berücksichtigung nach § 11 Abs. 2 für den Güterverkehr stößt dort 
auf Grenzen, wo die Infrastruktur komplett auf den SPNV zurückgebaut wurde, womit 
andere Verkehre als die SPNV (Takt-)Verkehre nicht mehr möglich sind. Diesem Um-
stand muss die Verordnung Rechnung tragen, ggf. durch die Anordnung, dass bei feh-
lenden Kapazitäten tagsüber der Infrastrukturbetreiber die entsprechende Strecke nachts 
offen zu halten hat. 
Im Koordinierungsverfahren nach § 11 Abs. 3 ist unklar, ob das EBA oder der Betreiber 
der Infrastruktur die eingegangen Angebote überprüft und bezuschlagt. Hier sollte eine 
Klärung erfolgen. Weiterhin ist unklar, ob der Höchstpreis nur für den fraglichen Ab-
schnitt gilt, oder auch der Gesamtlaufweg mit berücksichtigt werden muss. Genauso ist 
unklar, ob bei einem Konflikt mit einem Trassenbündel alle Takttrassen gewertet wer-
den dürfen oder nur die fragliche Trasse. Hier würde sich anbieten, dass bei einem 
„Zerschießen“ von Takttrassen bzw. bei langlaufenden Trassen bei Wertlosigkeit der 
übrigen Trassen(abschnitte) diese ebenfalls zu überbieten sind (Trassenkonflikt mit 
Trassenbündeln). 
Ebenfalls unklar bleibt, nach welchem Kriterium über Trassenkonflikte mit Anmeldun-
gen im vertakteten SPNV zu entscheiden ist. Hier ist eine Entscheidung in der Verord-
nung zwingend. Zudem taucht aus der Praxis (Stichwort 3 Stundentakt, Autozüge als 
SPNV) Klarstellungsbedarf bezüglich der Begriffe „SPNV“ und „vertaktet“ auf. 
Insgesamt fehlt ein Koordinierungsverfahren für Neben- und Zusatzleistungen, soweit 
dort Nutzungskonflikte auftreten. § 12 Abs. 4 ist hierzu nicht aussagekräftig. 

§ 14 Rahmenvertrag 
Die Regelung ist noch sehr unpräzise. Im Interesse der Praxis sollte die Genauigkeit der 
Trassenfestlegung (z.B. plus/minus 5 Min., Festlegung von Fahrplanknoten und daraus 
folgenden „Kantenfahrzeiten“) geregelt werden. Auch sollte eine Höchstgrenze von ver-
gebbaren Kapazitäten (z.B. 75 %) festgelegt werden. Schließlich sollte für Anträge auf 
Rahmenverträge eine Veröffentlichungspflicht festgelegt werden, die es auch erlaubt, 
konkurrierende Rahmenverträge zu verhandeln und entsprechend § 12 in ein Koordinie-
rungsverfahren zu bringen. 
Zur Erhöhung der Transparenz sollten alle Rahmenverträge der Genehmigungspflicht 
des EBAs unterliegen. 
Die zu § 14 Abs. 1 gegebene Erklärung korrespondiert nicht mit dem VO-Text (Aus-
nahme vom Höchstpreisverfahren für mindestens eine Trasse aus dem garantierten 
Fahrplanbereich). Daher sollte eine Präzisierung in der VO erfolgen. 

§ 15 Gelegenheitsverkehr 
Betreiber der Infrastruktur sollten verpflichtet werden, ihre Trassenbelegungspläne in 
anonymisierter Form zur veröffentlichen. Hieraus kann dann jedes interessierte Eisen-
bahnunternehmen und jeder interessierter Verlader sofort die noch verfügbare Kapazität 
für ad hoc-Anträge entnehmen. Zudem böte die Veröffentlichung Material für weitere 
Optimierungsroutinen der Netzauslastung und für Trassenbörsen. 

§ 16 Sondermaßnahmen bei Störungen 
Die Regelungen über Gewährleistung Infrastrukturbenutzung fehlen nach wie vor, sind 
aber wegen Art. 12 RL 2001/14/EG zwingend. § 16 Abs. 2 EIBV erweckt aber den Ein-
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druck, als könne alles beim Alten bleiben... „Störungen“ wird nur im Zusammenhang 
mit „Notfallplan“ gesehen – das heißt offenbar nicht auf langfristige Störungen, wie 
mehrmonatige Langsamfahrstellen o.ä., bezogen. Damit sind wesentliche Qualitätsmän-
gel nicht vernünftig geregelt. Es ist nicht einmal klar genannt, dass EVU durch Ver-
schulden des Betreibers der Infrastruktur nicht genutzte Trassen nicht bezahlen müssen. 
Hingegen verlangt Anlage 1 Nr. 2 immerhin Aufstellen von Vertragsstrafen (vor Ver-
tragsstrafen kommen eigentlich erst einmal Minderung und Schadensersatz) wegen zu 
vertretenden Betriebsstörungen. Mangels inhaltlicher Maßstäbe voraussichtlich aber 
wirkungslos. Keine Regelung ist für Streckensperrung wg. Bauarbeiten (§ 10 EIBV ist 
bedeutungslos) vorgesehen. Insgesamt ist die Regelung für eine Qualitätsorientierte 
Bepreisung der Trassen und eine Angleichung der Regelungen über Boni/Mali, Minde-
rung, Schadensersatz und Nichtleistung an die Vorschriften des bürgerlichen Rechts 
(AGB-Recht) dringend erforderlich. 

§§ 17 ff. Engpassstrecken 
§§ 17-19 neue EIBV, Plan zur Erhöhung der Kapazität: Es ist keine sachgerechte Ein-
bindung der Nutzerinteressen in den Netzausbau. Vorgeschrieben ist nur die einmalige 
Konsultation der derzeitigen Nutzer des überlasteten Abschnitts (§ 19 Abs. 1). Die Me-
thodik ist zudem unkonkret vorgegeben, so dass erhebliche Spielräume zur Anwendung 
durch Betreiber der Infrastruktur bestehen. Nicht entgegengewirkt wird dem Fall vor-
sätzlich herbeigeführter Kapazitätsengpässe durch den Betreiber der Infrastruktur (ob-
wohl langjährige Praxis DB Netz). Da auf überlasteten Fahrwegen höhere Trassenent-
gelte erzielt werden können und Überkapazitäten in keiner Weise wirtschaftlich für den 
Betreiber der Infrastruktur honoriert werden, bietet die Regelung in der vorgesehenen 
Form einen Anreiz zum (gezielten) Rückbau auf das aktuelle Betriebsprogramm – bei 
dem ersten Mehrverkehrsbedarf greift dann das Procedere „überlasteter Fahrweg“. Zu-
dem fehlt die Umsetzung von Art. 25 Abs. 1 Satz 2 RL 2001/14/EG: Darlegung der 
Gründe der Überlastung 

§ 20 Besondere Schienenwege  
Nicht geregelt ist, wer das Vorhandensein „geeigneter Alternativschienenwege“ prüft 
bzw. die Einstufung als „besonderen Schienenweg“ genehmigt – liegt all dies im Er-
messen des Betreibers der Infrastruktur? Der VCD schlägt daher vor, nicht zuletzt we-
gen des erheblichen Anreizes durch „besondere Schienenwege“ Kapazitäten abzubauen, 
die Einrichtung von der Zustimmung des EBA abhängig zu machen. Bei der Alternativ-
prüfung 
müssen insbesondere auch die Interessen des SPNV zur räumlichen und zeitgerechten 
Erschließung und des Güterverkehrs zur Ortserschließung berücksichtigt werden. 

§§ 22 – 24 Preisbildung 
Die in den §§ 22-24 geregelten Preisbildungskriterien sind nicht geeignet, für mehr Ver-
kehr auf der Schiene zu sorgen. Sie bewirken zudem, nach Ansicht des VCD, voraus-
sichtlich keine vollständige Umsetzung der Ziele der Richtlinien 2001/14/EG. 
Nach Art. 6 Abs. 1 RL 2001/14/EG haben die Mitgliedsstaaten die Bedingungen festzu-
legen, dass sich die Einnahmen des Betreibers der Infrastruktur aus Wegeentgelten, dem 
Gewinn aus anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten und der staatlichen Finanzierung ei-
nerseits und die Fahrwegausgaben andererseits unter normalen geschäftlichen Umstän-
den und über einen angemessenen Zeitraum zumindest ausgleichen. Unter Beachtung 
der Art. 7 und 8 kann ein Mitgliedstaat dabei auch verlangen, dass die Betreiber der Inf-
rastruktur ohne staatliche Mittel zur Kostendeckung kommen. 
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Die Vorgaben von Art. 7 wurden weitgehend mit § 22 berücksichtigt. Die Vorgaben 
von Art. 8 finden sich in § 23.  
Ausweislich von § 23 Abs. 1 S. 1 gilt für den Infrastrukturbetrieb in Deutschland das 
Vollkostenprinzip und es können diesbezüglich Aufschläge zu den auf Marginalkosten 
basierenden Entgelten verlangt werden. Nicht berücksichtigt wurde allerdings die Vor-
gabe, dass diese Aufschläge nur angewendet werden dürfen, „soweit der Markt dies tra-
gen kann“. Diese Einschränkung ist nach Ansicht des VCD zwingend in den Wortlaut 
von § 23 zu integrieren.  
Zudem darf nach Art. 8 Abs. 1 UA 2 RL 2001/14/EG auch bei Anwendung des Voll-
kostenprinzips durch die Höhe der Entgelte nicht die Nutzung der Fahrwege durch 
Marktsegmente ausgeschlossen werden, „die mindestens die Kosten, die unmittelbar 
aufgrund des Zugbetriebs anfallen […] erbringen können.“ Dieses leisten die Bestim-
mungen der EIBV-E nicht. Damit sind insbesondere Grenzkostenaufschläge im Güter-
verkehr fast nirgends und im Personenfernverkehr nur auf den Hauptstrecken marktver-
träglich. Auf den übrigen Strecken dürften sie nicht erhoben werden. Im SPNV wird ei-
ne Marktverträglichkeit schwer feststellbar sein, da hier durch die Aufgabenträger eine 
– fast – unbegrenzte Zahlungsbereitschaft besteht. 
Ebenfalls nicht bzw. nur unzureichend umgesetzt ist die Anforderung aus Art. 8 Abs. 3 
RiL 2001/14/EG, wonach nicht nur eine diskriminierungsfreie Anwendung der festge-
legten Entgelte verlangt wird – dieses gewährleistet die nationale Umsetzung in § 4 
Abs. 6 – sondern dass auch bei der Festlegung der Entgelte dafür gesorgt wird, dass für 
vergleichbare Nutzungen vergleichbare Entgelte festgelegt werden. 


